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Auch Geschwister sind Geschwister

Geschwister gehören zu den Personen, 
die uns am längsten begleiten: Sie kön-
nen enge Vertraute und Verbündete, 
Maßstab und Konkurrent*innen, beste 
Freundinnen und Freunde, aber auch 
(Un-)Bekannte sein, mit denen man 
zufällig verwandt ist. 

Geschwister können sich in Alter, 
Geschlecht, Charakter, Hobbys und so 
vielem mehr gleichen oder unterschei-
den. Eine besondere Situation besteht, 
wenn chronische Erkrankungen, Be- 
einträchtigungen oder Behinderungen 
einen Unterschied zwischen den  
Geschwistern darstellen (nachfolgend 
allgemein: Behinderung). Selbst wenn 
innerhalb der Familie und durch die 
Geschwister untereinander ihre Ge-
meinsamkeiten betont werden, wird 
das behinderte Geschwister häufig 
außerhalb der Familie als anders wahr-
genommen. Bei Zwillingen kann das 
besonders auffallen. Die Behinderung 
führt eine Reihe von Unterschieden in 
der Lebensführung nach sich und kon-
stituiert eine besondere Lebenslage,  
die sich auch auf die anderen Familien-
mitglieder und ihre Rollen auswirkt.

Geschwister sind bei diesem Blick auf 
Familien die nicht behinderten Kinder 
einer Familie (nachfolgend kursiv 
gesetzt). Manchmal werden sie in Ab-
grenzung zu ihren Geschwistern mit 
Behinderung oder chronischer Erkran-
kung auch als gesund bezeichnet.

Besondere Entwicklungsbedingungen

Geschwister von Menschen mit Be-
hinderungen erleben eine besondere 
Kindheit. Im Rahmen von Geschwister- 
forschung werden vor allem Entwick-
lungsrisiken und der Einfluss auf die 
(Geschwister-)Beziehungen betrachtet 
(z. B. TRÖSTER 2013). Geschwister 
lernen früh, Rücksicht zu nehmen und 
auf die Aufmerksamkeit der Eltern zu 
verzichten. Vielfach nehmen sie ihre 
Rolle nicht einmal als ungewöhnlich 
wahr und müssen erst irgendwann 
lernen, dass auch sie das Anrecht auf ein 
eigenes – unabhängiges – Leben haben. 
Die Geschwisterbeziehung kann dabei 
sehr unterschiedlich und durchaus am- 

bivalent sein. Pädagogisch werden die 
Geschwister seit über 40 Jahren adressiert 
(z. B. WINKELHEIDE 2010). In den 
letzten zehn Jahren erhalten sie verstärkte 
Aufmerksamkeit z. B. vonseiten der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe, was sich 
in einer weiteren Verbreitung von An-
geboten für Geschwister niederschlägt.

In wissenschaftlichen Auseinanderset-
zungen (z. B. HACKENBERG 2008) 
und in Handlungsleitfäden (z. B. 
Stiftung Familienbande, o. J.) geht es 
vorrangig um die Wahrnehmung, eine 
erhöhte Verantwortungsübernahme 
bereits in Kindheit und Jugend sowie 
Schwierigkeiten und Chancen für die 
Entwicklung des nicht behinderten 
Geschwisters. Die wissenschaftlichen 
Autor*innen stehen häufig in familiä-
rer Beziehung zu einem behinderten 
Menschen, z. B. als Mutter oder 
Schwester (so auch die Verfasserin). 
Dies mag die starke Verantwortungs-
übernahme widerspiegeln, die sich 
jedoch nicht zwingend in erhöhtem 
Belastungserleben niederschlägt (z. B. 
TRÖSTER 2013). Es fällt jedoch auf, 
dass sich die meisten Aussagen auf die 
ursprüngliche Herkunftsfamilie der 
Menschen mit Behinderungen in deren 
jüngeren Jahren beziehen und nicht 
auf die Familien im Erwachsenenalter 
oder eigene Familien der Geschwister. 
An diesem Punkt setzt LAUMANN (o. J.) 
ihre aktuelle Studie an, in der sie Daten 
zur geleisteten Unterstützung durch 
erwachsene Geschwister sammelt.

Exemplarische Angebote und  
Themen unter Geschwistern

Pädagogische Angebote für Geschwister, 
z. B. im Rahmen der Beratungsstelle 
Geschwister (o. J.), richten sich auf die 
Bewältigung des Heranwachsens unter 
den besonderen Bedingungen und 
geben den Gefühlen aller Art Raum. Es 
gibt auch Leitfäden und standardisierte 
Programme mit eher medizinischem 
Hintergrund (z. B. VETTER 2011). 
Daneben ergreifen auch Geschwister 
selbst die Initiative und vernetzen sich 
z. B. in Stammtischen (Erwachsene 
Geschwister, o. J.). Dennoch gibt es 
weiterhin Geschwister jeden Alters, 

Liebe*r Leser*in,
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die keinerlei Angebote kennen und 
sich noch nie als Geschwister artiku-
lieren und untereinander austauschen 
konnten.

In institutionellen Angeboten oder in 
selbst initiierten Peergruppen können 
Geschwister – jeden Alters – abhängig 
von ihren Wünschen und Bedürfnissen 
beispielsweise ihre Kindheit reflektieren 
oder auch ihre Stärken und Schwächen 
in Beziehung zur Familiensituation  
setzen. Häufig genießen sie es, ohne 
weitergehende Erklärungen über die 
Herkunftsfamilie, ihre Rolle und Sorgen 
sprechen zu können. Dazu gehören 
jedoch auch freudige, lustige Ereignisse 
und Stolz auf die Geschwister.

Nicht nur in ihrer Kindheit, sondern 
auch im erwachsenen Alter vergessen 
die Geschwister manchmal, sich Zeit 
für ihre eigene Entfaltung und Raum 
für ihr Leben zu nehmen. Gerade 
im Übergang zum Erwachsenenalter 
gehört auch die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Rolle zwischen Her-
kunftsfamilie, zukünftiger Betreuung 
der behinderten Geschwister und 
eigener Lebensführung dazu. Zusätz-
lich werden mittlerweile Bedarfe nach 
struktureller Unterstützung als pflegende 
Angehörige (jüngerer Generationen) 
artikuliert und das Finden einer eigenen 
politischen Stimme jenseits der Eltern 
diskutiert.

Behinderte Geschwister  
und Geschwister

Eine Geschwisterkonstellation im 
Kontext von Behinderung kann 
allerdings komplexer sein als ein Kind 
mit und ein Kind ohne Behinderung. 
Bereits in dieser Situation ist das be-
hinderte Kind auch Geschwister und 
mit möglichen Herausforderungen 
konfrontiert, wenn sich Konflikte ein- 
stellen oder sich die Beteiligten während 
des Heranwachsens entwickeln. Es gibt 
auch Familien mit einem oder mehreren 
nicht behinderten Geschwister(n) und 
einem oder mehreren behinderten 
Kindern. Obwohl es in fast allen oben 
genannten Auseinandersetzungen ein- 
deutig zu sein scheint, welche Geschwis-
ter in welche Gruppe fallen, gibt es hier 
Unklarheiten. Denn auch behinderte 
Geschwister sind Geschwister und 
können Geschwister sein: Geschwister 
von nicht behinderten oder erkrankten 
Menschen. Aber eben auch Geschwister 
von (anderen) behinderten Geschwis-
tern. Es könnte die Definition von 
Geschwistern verändern, nicht mehr 
auf die Abwesenheit von Erkrankung 
oder Behinderung bei ihnen Bezug zu 
nehmen, sondern sie als Geschwister 
behinderter Menschen zu verstehen.

Behinderte Geschwister als Geschwister 
haben neben ihrer Auseinandersetzung 
mit der eigenen Behinderung und ihrer 
Rolle als ein behindertes Kind nun noch 
zusätzlich die bei ihnen nahezu nirgends 
thematisierte Geschwisterrolle inne. 
Auch sie müssen möglicherweise zurück- 
stecken, sorgen sich und können sich 
ihren eigenen Freiraum nur schwer 
gönnen, kaum eigene Zeit mit den 
Eltern genießen, sich abseits der ge-
schwisterlichen Besonderheiten nur 
schwer entfalten. Von den Geschwister-
angeboten werden sie nicht angespro-
chen. Sie stellen womöglich keine  
besonders große Gruppe dar, haben 
aber ähnliche oder gleiche Bedürf-
nisse wie die bisher beschriebenen 
Geschwister. Damit teilen sie deren 
Perspektive und sind nicht nur das  
geschwisterliche Gegenüber.

Erweiterte Perspektive auf Geschwister

Alle behinderten Geschwister – trotz 
möglicher Mehrfachbetroffenheit – zu-
sammenzufassen, nimmt ihnen etwas 
ihrer facettenreichen Identität und 
stempelt sie „nur“ zum Gegenüber ab. 
Dies reproduziert dann doch das Bild 
des lediglich hilfsbedürftigen behin-
derten Kindes, obwohl die eigenen 
Behinderungserfahrungen ihr Ein-
fühlungsvermögen erhöhen können 
oder ihre Lebenssituation zweifach 
erschwert sein kann. Dies betrifft auch 
Menschen mit kognitiver Beeinträchti-
gung, deren Perspektive und Gesprächs-
bedarfe gleich denen nicht behinderter 
Geschwister sein können.

Diese erweiterte Perspektive auf Ge- 
schwister soll keineswegs der spezi-
fischen Aufmerksamkeit, der pädagogi-
schen Zuwendung oder dem Austausch 
unter Geschwistern als Peers Legitimität  
absprechen. Im Gegenteil ist es ein 
Anliegen, diese Perspektive auch für 
Geschwister, die selbst eine Behin-
derung haben, zu öffnen. Vermutlich 
artikulieren sich einige dieser doppelt 
betroffenen Geschwister ohnehin oder 
vernetzen sich bereits im Rahmen der 
bestehenden Möglichkeiten. Doch 
Personen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen werden sich dort kaum ein-
bringen. Wegen ihres eigenen Unter-
stützungsbedarfs werden sie als  
Sorgende für ihre behinderten Ge-
schwister kaum gesehen. Dabei war 
es ein Bruder mit sogenannter geistiger 
Behinderung, der mir die Augen ge-
öffnet hat – als er inhaltlich Aussagen 
traf, die ich bisher nur von mir und 
anderen (nicht behinderten oder  
erkrankten) Geschwistern kannte.

Die Geschwisterrolle von Menschen 
mit Behinderung in den Blick zu 

nehmen gilt also bereits, so sie Ge- 
schwister haben. Darüber hinaus eine 
Sensibilität für die Perspektive von 
selbst behinderten Geschwistern zu 
entwickeln heißt, Menschen mit Be- 
hinderungen in ihren (familiären) Rollen 
ernst zu nehmen. Erhöhte Offenheit 
für individuelle Lebensumstände und 
Konstellationen erlaubt, unabhängig 
von eigener Behinderung die Sichtweise 
und Sorgen hinsichtlich ihrer Ge-
schwister zu beachten. Entsprechend 
kann Selbsthilfe und Pädagogik einer-
seits weniger dichotom und damit 
allgemeiner, andererseits jedoch 
auch spezifischer Zielgruppen von 
Geschwistern ansprechen. Für die For-
schung ergeben sich hieraus gleicher-
maßen differenziertere Betrachtungen 
für Lebenslagen und Bedarfe. Nicht 
zuletzt in Familien wäre es eine Mög-
lichkeit, alle Geschwister individuell in 
Bezug auf ihr Erleben sowie ihre Ge-
danken und Gefühle wahrzunehmen.

Anne Stöcker,  
Esch-sur-Alzette (Luxemburg)
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Ein dem demokratischen Ideal verpfl ich-
tetes politisches System gibt allen Bür-
ger*innen die uneingeschränkte Mög-
lichkeit, ihre politischen Präferenzen 
zu formulieren und diese gegenüber 
ihren Mitbürger*innen und der Regie-
rung durch individuelles und kollekti-
ves Handeln zum Ausdruck zu bringen 
(vgl. DAHL 1971, 2). Dieses Handeln 
wird im Allgemeinen als politische Par-
tizipation bezeichnet. Sie umfasst 

„jene Verhaltensweisen von Bürger/
innen, die als Gruppe oder allein frei-
willig Einfl uss auf politische Entschei-
dungen auf verschiedenen Ebenen des
politischen Systems [...] aus üben wol-
len“ (WOYKE 2020).

Es wird gemeinhin davon ausgegan-
gen, dass Menschen mit sog. geistiger 
Behinderung hierbei infolge vielfälti-
ger Barrieren deutlich unterrepräsen-
tiert sind. Die vorhandene Datenlage 
für Deutschland ergibt diesbezüglich 

zwar ein lückenhaftes und wenig be-
lastbares Bild. Ausgehend von Daten 
anderer Länder, verbunden mit nach-
vollziehbaren Argumenten bzgl. Par-
tizipation behindernder Barrieren, so-
wie unter Zuhilfenahme politologischer
Modelle kann die These einer Unterre-
präsentation jedoch vorerst als gestützt 
angesehen werden (vgl. BAUMANN 
2022, i. E.).

Das Recht, politisch zu partizipieren, 
und Bestrebungen zu dessen 
Umsetzung

Eine durch Barrieren bedingte Unter-
repräsentation widerspräche dem demo-
kratischen Ideal der uneingeschränkten
Möglichkeiten und bedeute eine Un-
gleichbehandlung und -berücksichtigung
einer ohnehin schon marginalisierten 
Personengruppe im politischen Raum. 
Die UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) fordert in Artikel 29 die Sicher-
stellung wirksamer und umfassender Teil-
habe am politischen Leben sowie an der 
Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten.

 | Teilhabe 4/2021, Jg. 60, S. 142 – 147

 | KURZFASSUNG (Politische) Teilhabe von Menschen mit sog. geistiger Behinderung 
wird vor allem über behinderungsspezifi sche Formen, allen voran kommunale Behin-
dertenbeiräte, ermöglicht. Die Konzentration auf diese Formen birgt jedoch Risiken der 
Stigmatisierung, thematischen Einengung, Schwächung des Einfl usses, Schaffung weiterer 
Barrieren und fehlgeleiteter Ressourcen. Zur Sicherung der Vorteile und gleichzeitiger 
Vermeidung der Risiken bedarf es einer Diversifi zierung politischer Teilhabemöglichkeiten 
sowie der Politisierung von Menschen mit sog. geistiger Behinderung, z. B. über politi-
sche Bildung.

 | ABSTRACT Disability Specifi c Political Participation as a Barrier to Itself.
(Political) participation of people with intellectual disabilities is made possible primarily 
through disability-specifi c forms, fi rst and foremost municipal disability advisory boards. 
However, focusing on these forms carries risks of stigmatization, thematic narrowing, 
weakening of infl uence, creation of further barriers and misdirected resources. To secure 
the benefi ts while avoiding the risks, there is a need to diversify political participation 
opportunities and to politicize people with intellectual disabilities, e.g. through political 
education. 
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Wenn eine rein rechtliche, formale 
Gleichheit „mit so eklatanten Unter-
schieden in der Ressourcenaus-
stattung und der politischen Beteili-
gung einhergehen [kann], dass das 
Gleichheitsversprechen der Demokra-
tie zur Illusion verkommt“ (SCHÄ-
FER 2013, 547), dann „wird ein an-
deres Maß an politischer Gleichheit 
notwendig: Nicht allein rechtliche 
Gleichheit, sondern die annähernd 
gleiche Ausübung dieser Rechte ga-
rantiert individuelle Freiheit“ (ebd.). 

Diesem, auch in der UN-BRK nie-
dergelegten Menschenrechtsverständ-
nis nach müssen gleiche Rechte durch 
dann menschenrechtlich garantierte 
Maßnahmen zum Ausgleich oder zur 
Kompensation ungleicher Ressourcen-
ausstattung bei der Inanspruchnahme 
dieser Rechte flankiert werden (vgl. 
GRAUMANN 2011). Dementsprechend 
sind in den letzten Jahren zunehmend 
Bestrebungen zu beobachten, Menschen 
mit sog. geistiger Behinderung die Nut-
zung ihrer politischen Partizipations-
rechte zu ermöglichen. Dabei werden 
vor allem behinderungsspezifische For-
men (vermeintlich) politischer Partizi-
pation in den Blick genommen. In die-
sen behinderungsspezifischen Formen 
an sich und vor allem in deren Fokus-
sierung zulasten allgemeiner Formen 
sind jedoch vielfältige Risiken für die 
gleichberechtigte politische Partizipa-
tion zu sehen, wie im Folgenden dar-
gelegt wird.

Lebensweltliche Partizipation unter 
dem Label des Politischen als Risiko 
politischer Exklusion

Der Fokus auf behinderungsspezifische 
Teilhabeformen zeigt sich z. T. dahin- 
gehend, dass explizit oder inter alia 
lebensweltliche Mitwirkung/Mitbestim-
mung wie Wohnheim- und Werkstatt-
räte, Schülervertretung oder Selbsthilfe- 
gruppen als politische Partizipation 
betrachtet und benannt werden (vgl. 
BECK 2013; KLAMP-GRETSCHEL 
2016, 2018; MUSENBERG, RIEGERT 
2015; SCHÄDLER 2011; SCHLUM-
MER 2015). Es ist wichtig, beide Felder 
nicht gleichzusetzen. Es handelt sich 
bei Ersterem um lebensweltliche Mit-
wirkung und nicht auf das politische 
System zielende Partizipation. Es ist  
sicherlich denkbar, dass jemand z. B. in 
der Funktion als Wohnheimrätin/-rat 
versucht, politisch Einfluss zu nehmen 
– doch die eigentliche Werkstattrat- 
oder Selbsthilfearbeit ist keine politi-
sche Partizipation, sondern zielt auf 
lebensweltliche Mitbestimmung (vgl. 
KIELHORN, BLASZYNSKI 2020).

Die jeweiligen Bemühungen zur För-
derung der Teilhabe sind wichtig; eine 
Gleichsetzung mit politischer Partizipa-
tion birgt jedoch das Risiko, dass eine 
Parallelwelt geschaffen wird: Politische 
Partizipation zielt auf politische Ins-
titutionen, Entscheidungen und dort 
Tätige. Nichtpolitische Mitbestimmung 
und Mitwirkung mit einem politischen 
Begriff zu belegen, kann einer Tren-
nung von „richtiger Politik“ und der 
vermeintlichen „Politik der behinderten 
Menschen“ und damit der Exklusion 
aus dem politischen Raum Vorschub 
leisten. Des Weiteren besteht das Risiko, 
dass Ressourcen fehlgeleitet werden 
oder falsche Zuversicht entsteht: Wenn 
spezifische Projekte zur Förderung der 
Möglichkeit lebensweltlicher Teilhabe 
unter dem Label politischer Partizipa-
tion durchgeführt werden, so wird ver- 
meintlich dem Anspruch politischer 
Teilhabe Rechnung getragen, ohne dass 
ihm tatsächlich gedient ist. Ähnliches 
wird auch bei der ebenfalls häufig margi-
nalisierten Gruppe der eingewanderten 
Menschen beobachtet (vgl. SCHULTE 
2016, 201, 204): Ein Muster der nur auf 
begrifflicher Ebene, aber nicht tatsäch-
lich erfolgenden Verbesserung politi-
scher Teilhabe marginalisierter Bevöl-
kerungsgruppen scheint erkennbar.

Es sei hier ausdrücklich die Bedeut-
samkeit dieser lebensweltlichen Partizi- 
pation und Mitbestimmung als Selbst-
zweck, aber auch als Lern-, Erfahrungs- 
und Zugangsfeld tatsächlich politischer 
Partizipation in Behindertenbeiräten 
betont (vgl. LAG Selbsthilfe NRW 
2015, 224). Es bedarf jedoch einer be-
grifflichen und konzeptionellen Klar-
heit sowie der Differenzierung dieser 
beiden wichtigen Felder, um politische 
Exklusion im Allgemeinen und negati-
ve Folgen für politische Partizipation 
im Speziellen zu vermeiden.

Behinderungsspezifische politische 
Partizipation als Beschränkung  
politischer Teilhabe

Entsprechend erfolgt hier eine Betrach-
tung politischer behinderungsspezi- 
fischer Partizipationsmöglichkeiten, 
denen im Kontext politischer Partizi-
pation von Menschen mit sog. geisti-
ger Behinderung viel Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. Häufig werden auf 
kommunaler oder regionaler Ebene 
spezifisch für Menschen mit (sog. geis-
tiger) Behinderung Politik-Werkstätten 
oder -Workshops abgehalten, um ihre 
Meinungen zu bündeln, Forderungen 
zu stellen oder mit Politiker*innen in 
Kontakt zu treten. Eine weitere Mög-
lichkeit ist z. B. die kollektive Parti-
zipation über Behindertenrechtsver-
bände (vgl. KARAČIĆ et al. 2018). Im 

Zentrum der Aufmerksamkeit stehen 
häufig kommunale Behindertenbeiräte 
(vgl. BEHRENS 2013; LAG Selbsthilfe 
NRW 2015, 2021; WINDISCH 2011). 
Sie können eine Öffnung des (kom-
munalen) politischen Raums für Men-
schen mit (sog. geistiger) Behinderung 
darstellen und werden als „Übergang 
zu einer inklusiven Interessenvertretung“ 
(LAG Selbsthilfe NRW 2015, 276) an-
gesehen. Durch Rahmenbedingungen  
wie Sitzungsvorlagen in Leichter Spra-
che, Einbezug von Assistenz oder an-
gepasste Sitzungslängen wird ihnen die 
Mitwirkung erleichtert. Behinderten-
beiräte können mehr Sichtbarkeit und 
Beteiligung von Menschen mit (sog. 
geistiger) Behinderung samt für sie re-
levanter Themen erreichen. Demnach 
können Beiräte die Teilhabe am poli-
tischen Leben und an der Gestaltung 
öffentlicher Angelegenheiten entspre-
chend Art. 29 UN-BRK verbessern. 
Analog ist eine Konzentration auf diese 
Form politischer Partizipation zu be-
obachten, während z. B. Wahlen – als 
„der entscheidende Akt für die Willens- 
bildung im demokratischen Staat des  
Grundgesetzes“ (GRZESZICK 2020, 
Rn 110) – bis auf Ausnahmen (TRE-
SCHER 2018a,b) im Diskurs zurück-
haltender betrachtet werden. Andere 
Formen allgemeiner politischer Parti- 
zipation (z. B. Demonstrationen, Peti-
tionen, Politiker*innenkontakt, Partei-
mitarbeit) bleiben dahinter noch deut-
licher zurück. Diese Konzentration auf 
behinderungsspezifische Partizipation 
zulasten allgemeiner Formen im Par-
tizipationsrepertoire birgt Risiken bei 
der Sicherstellung gleichberechtigter 
Möglichkeiten politischer Partizipation 
von Menschen mit sog. geistiger Behin-
derung. Am Beispiel von kommunalen 
Behindertenbeiräten werden diese in 
vier Thesen diskutiert.

Die Konzentration auf kommunale 
Behindertenbeiräte und  
Vernachlässigung allgemeiner  
Formen politischer Partizipation ...

(1) ... stellt eine inhaltliche Beschrän-
kung politischer Partizipation dar.

„Noch ist es häufig eine Frage des 
Wohnorts, ob sich Menschen mit Be-
hinderungen aktiv politisch beteiligen 
können. Fast die Hälfte der Kommu-
nen in NRW hat bislang noch keine 
Form der Interessenvertretung“ (LAG 
Selbsthilfe NRW 2019, o. S.); in dieser 
Kontextualisierung wird eine häufig 
bestehende (implizite) Gleichsetzung 
politischer Partizipation mit behinde-
rungsspezifischen politischen Gremien 
deutlich. Dies birgt das Risiko, Men-
schen mit sog. geistiger Behinderung 
auf Sonderräume der Partizipation so-



WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Teilhabe 4/2021, Jg. 60

144

Behinderungsspezifische Formen politischer Partizipation als Barriere politischer Teilhabe

wie behinderungsspezifische Themen 
festzulegen. Auch der Einsatz für die 
politische Teilhabe von Frauen konzen-
trierte sich aus gutem Grund nicht auf 
die Schaffung spezifischer Frauenbeiräte 
für spezifische Frauenthemen. Men-
schen mit sog. geistiger Behinderung 
sollten entsprechend ebenso nicht auf 
behinderungsspezifische Themen und 
Formen beschränkt werden, was aber 
durch die beschriebene Fokussierung 
drohen kann. Die in Theorie und Pra-
xis häufige (implizite) Gleichsetzung 
verknüpft Menschen mit sog. geistiger 
Behinderung darüber hinaus einseitig 
mit Kommunalpolitik, so dass Landes-, 
Bundes- und Europapolitik außerhalb 
ihrer Reichweite und ihres Einflusses 
bleibt.

(2) ... stellt eine funktionelle Beschrän-
kung politischer Partizipation dar.

Behindertenbeiräte sind größtenteils 
Gremien der Mitwirkung (vgl. LAG 
Selbsthilfe NRW 2015, 278); diese um-
fasst i. d. R. Informations-, Anhörungs- 
und Beratungsrechte (vgl. NIEHOFF 
2013, 238), nicht jedoch Mitbestim-
mungs-, also Entscheidungsrechte. 
Durch die beschriebene Konzentration 
auf diese Gremien drohen politisch 
partizipierende Menschen mit sog. geis-
tiger Behinderung zu sehr in der Rolle 
der Angehörten oder Beratenden fixiert 
zu werden, was zu oft auch einer fol-
genlosen Alibifunktion gleichkommt. 
Als Reaktion hierauf wurden Behinder-
tenbeiräte nur auf einer Vorstufe poli-
tischer Partizipation verortet und z. B. 
dafür plädiert, in einer Übergangsphase 
bis zur Verwirklichung eines inklusiven 
politischen Umfelds diese Gremien mit 
Entscheidungs- und Vetorechten aus-
zustatten (vgl. LAG Selbsthilfe NRW 
2015, 20 ff., 277 ff.). Dies würde jedoch 
– in Form demokratisch nicht legiti-
mierter Parallelstrukturen der kommu-
nalen Entscheidungsfindung – demo-
kratischen Normen widersprechen. Die 
in anderen Lebenskontexten wie Woh-
nen oder Arbeit zu legitimierende For-
derung nach über Mitwirkung hinaus-
gehende Mitbestimmung für Menschen 
mit (sog. geistiger) Behinderung kann 
nicht für einzelne Partikulargruppen 
auf die demokratisch verfassten Teile 
der kommunalen Selbstverwaltung über-
tragen werden. In Reaktion hierauf 
wurde inzwischen richtigerweise auch 
die Mitwirkung (nicht Mitbestimmung) 
an Entscheidungsfindungen durch Be-
hindertenbeiräte auf einer adaptierten 
Partizipationstreppe im Bereich der 
Partizipation verortet (vgl. LAG Selbst-
hilfe NRW 2021, 26), was jedoch nach 
wie vor nichts am Mitwirkungscharak-
teristikum ändert. Dies macht kommu-
nale Behindertenbeiräte an sich nicht 

zu einer schlechten Form politischer 
Partizipation. Eine Mitwirkung durch 
Anhörungen und Beratung ist gerade 
vor dem Hintergrund der Marginalisie-
rung dieser Personengruppe zu begrü-
ßen, damit ihre Ansichten zu kommu-
nalpolitischen Fragen berücksichtigt 
werden können, wenn dies demokra-
tisch legitimierte Gremien entscheiden 
und es Gesetze erlauben. Eine Schaf-
fung und Stärkung entsprechender Mit- 
wirkungsmöglichkeiten entspricht auch 
den aktuellen behindertenpolitischen 
Forderungen des Deutschen Behinder-
tenrats (2021, 38 f.) anlässlich der Bun-
destagswahl 2021.

Jedoch: Wenn dieses Gremium nicht 
nur eine Ergänzung, sondern der Mittel-
punkt politischer Partizipation darstellt, 
wird jene funktionell eingeschränkt, 
da öffentlichere, deutlichere, direktere 
und/oder wirksamere Partizipation, 
wie beispielsweise Demonstrationen, 
Petitionen oder Wahlen als Kern politi-
scher Partizipation der Allgemeinbevöl-
kerung außen vorbleiben. Sollte dann 
eine Kommune Behindertenbeiräte gar 
nicht erst einrichten, wieder auflösen 
oder in ihren Strukturen beschneiden, 
wird diese Vernachlässigung anderer 
Partizipationsformen abseits des Be-
hindertenbeirats noch wirksamer.

Wenn BERTELMANN, DÜBER und 
ROHRMANN, anknüpfend an das Mit-
wirkungscharakteristikum der kommu-
nalen Behindertenbeiräte, konstatieren, 
dass „die Entfaltung voller Wirksamkeit 
[auf kommunaler Ebene] also durch das 
de facto zugestandene Ausmaß an poli-
tischer Partizipation behindert“ (2020, 
80) ist, erfolgt erneut eine Gleichset-
zung von politischer Partizipation mit 
diesen Sondergremien und es muss 
entgegnet werden, dass vielmehr die  
Vernachlässigung allgemeiner Partizi- 
pationsformen zugunsten des Behin-
dertenbeirats die Behinderung poli-
tischer Partizipation darstellt. Durch 
eine Diversifizierung und Normalisie-
rung politischer Partizipationsmöglich-
keiten von Menschen mit sog. geistiger 
Behinderung kann eine funktionelle 
Beschränkung politischer Partizipation 
durch isolierte Konzentration auf Mit-
wirkungsgremien umgangen werden.

(3) ... stellt eine (zusätzliche)  
Stigmatisierung dar.

Eine Kanalisierung politischer Parti-
zipation auf behinderungsspezifische 
Sonderräume und damit verbunden 
behinderungsspezifische Themen kann 
zu einer (weiteren) Stigmatisierung 
führen und der Gleichberechtigung gar 
abträglich sein. Die bereits erwähnte 
drohende Reduktion auf Kommunal-

politik kann eine Außenwahrnehmung 
der Menschen mit sog. geistiger Behin-
derung bestärken, nach der Landes-, 
Bundes- und Europapolitik „zu hoch“ 
für sie sei und sie nur für die vermeint-
lich einfachere, lebensweltlich greifba-
rere Kommunalpolitik geeignet seien. 
Des Weiteren ist durch den Einbezug 
von Menschen mit sog. geistiger Be-
hinderung ausschließlich als Expert*in-
nen in eigener Sache sowie Fachleute 
für Behinderungsfragen und weniger in 
Bezug auf allgemeine politische Fragen 
die Anerkennung als gleichberechtig-
te*r Bürger*in bedroht (vgl. MUSEN-
BERG, RIEGERT 2015, 269).

(4) ... schafft zusätzliche Barrieren.

Beim Versuch, politische Partizipation 
durch behinderungsspezifische Formen 
zu ermöglichen und Barrieren zu umge-
hen, werden weitere Barrieren geschaf-
fen und somit der politische Einfluss 
von Menschen mit sog. geistiger Behin-
derung geschwächt.

Dies betrifft zum einen den Zugang 
zum und die Arbeit im Beirat: Längst 
nicht jede Kommune und ihr Behinder-
tenbeirat sind so inklusiv, wie sie und er 
sein sollten. Zwar gaben in vier unter-
suchten Kommunen des Bergischen 
Lands fast alle befragten Beiratsmitglie-
der an, dass ihrer Einschätzung nach 
Menschen mit sog. geistiger Behinde-
rung im Gremium vertreten seien (vgl. 
BEHRENS 2013, 196 f.), jedoch konn-
ten 2013 und 2019 in umfassenderen, 
NRW-weiten Erhebungen jeweils nur 
für knapp 30 % der Behindertenbeiräte 
die Mitgliedschaft von Menschen mit 
sog. geistiger Behinderung festgestellt 
werden (vgl. LAG Selbsthilfe NRW 
2015, 212 und 2021, 134 f.). Dies wird 
durch Aussagen von Behindertenbei-
ratsmitgliedern ohne sog. geistige Be-
hinderung unterstrichen, die zum Teil 
keine oder allenfalls eine projektbe-
zogene Notwendigkeit zur Beteiligung 
von Menschen mit sog. geistiger Behin-
derung sehen sowie ein zunächst ein-
geschränktes Stimmrecht befürworten 
(vgl. HEIDEGGER 2020, 41 ff.).

Sind Menschen mit sog. geistiger Be-
hinderung Mitglied von Behinderten-
beiräten, begegnen sie Barrieren wie 
Dokumenten und Kommunikation ohne 
Leichte Sprache, einem zu großen Um-
fang an Dokumenten, einer zu langen 
Sitzungsdauer oder zu geringen Pausen 
(vgl. DÜBER 2015, 203). Diese exklu-
dierenden Tendenzen durch Kommu-
nen, andere Beiratsmitglieder oder die 
Beiratsstrukturen sind nicht der Par-
tizipationsmöglichkeit Beirat an sich 
anzulasten – sie sind jedoch existent. 
Dem Ausschluss oder der Benachteili-
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gung von Menschen mit sog. geistiger 
Behinderung von bzw. bei politischer 
Partizipation durch Maßnahmen zu 
begegnen, die selbst wieder spezifisch 
auf sog. geistige Behinderung bezogene 
Barrieren aufwerfen, ist jedoch wenig 
zielführend.

Zum anderen betrifft die Schaffung 
neuer Barrieren durch Behinderten-
beiräte die Teilhabemöglichkeiten von 
Menschen ohne Beiratsmitgliedschaft: 
In kommunalen Behindertenbeiräten 
ist – wenn überhaupt – i. d. R. nur ein 
Mitglied mit sog. geistiger Behinderung 
vertreten. Eine Fokussierung der Er-
möglichung politischer Partizipation 
über kommunale Behindertenbeiräte 
würde pro Kommune einer Person mit 
sog. geistiger Behinderung diese Ein-
flussmöglichkeit geben – weiteren Perso-
nen bliebe sie strukturell verschlossen. 
Wenn kein Fokus auf der Ermöglichung 
allgemeiner politischer Partizipation 
liegt, stellen Behindertenbeiräte einen 
Flaschenhals politischer Partizipation dar.

Lernen aus parallelen Erfahrungen

Ein Blick auf andere Systeme und Ent-
wicklungen unterstützt den dargelegten 
kritischen Blick auf kommunale Be-
hindertenbeiräte. Im internationalen, 
englischsprachigen Diskurs ist keine 
vergleichbare Tendenz zur behinde- 
rungsspezifischen Partizipation zu er-
kennen: Während im Kontext sog. geis-
tiger Behinderung eine rege Beschäfti-
gung mit Wahlen festzustellen ist (vgl. 
Baumann 2022, i. E.), ist nach eige-
nem Literaturreview nur eine einzige 
Publikation (FRAWLEY, BIGBY 2011) 
zu „disability advisory boards/bodies“ 
zu finden. Es wäre zu prüfen, ob dies im 
Zusammenhang mit der im internatio-
nalen Vergleich stärkeren Tendenz zur 
und Tradition in der Schaffung von 
Spezialinstitutionen für Menschen mit 
Behinderung in Deutschland steht.

Damit verbunden sind die aus dem 
Bildungsbereich bekannten Auswirkun-
gen behinderungsspezifischer System-
integration. Auch dort wurden zuvor 
exkludierte Gruppen durch Schaffung 
von Spezialinstitutionen (Hilfs-/Son-
der-/Förderschulen) in das System der 
schulischen Bildung integriert; ange-
sichts dieses Spezialangebots blieb aber 
eine organisatorische und inhaltliche 

Öffnung des Gesamtsystems weitestge-
hend aus, wodurch Parallelstrukturen 
statt eines Systems für alle Beteiligten 
fortbestehen. Die damit – trotz auch be-
stehender Vorteile der Spezialisierung 
– einhergehenden sozial, räumlich und 
auch inhaltlich exkludierenden Effek-
te lassen sich nur schwer in Richtung 
tatsächlicher Inklusion auflösen. Ähn-
liches ist auch für politische Partizipa-
tion möglich.

Noch näher an kommunalen Behin-
dertenbeiräten liegen die Erfahrungen 
in Bezug auf die politische Integration 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund. Entsprechende, heute häufig 
Integrationsbeiräte genannte Gremien 
sind in den 1970er Jahren mit viel Eu-
phorie gestartet. Inzwischen werden 
jedoch ihre strukturellen Schwächen 
deutlich. Dies liegt vor allem an den 
geringen Möglichkeiten der Einfluss-
nahme, wobei der integrationspoliti-
sche Einfluss umso stärker ist, je mehr 
Befugnisse sie haben (vgl. ROTH 2018, 

643 f.). Jedoch: Diese Befugnisse sind, 
wie oben dargestellt, demokratisch be-
grenzt. Des Weiteren nehmen die Räte 
vor allem, aber eben auch nur Einfluss 
auf das „Beiratsthema“, was die These 
der thematischen Eingrenzung politi-
scher Teilhabe stützt. Außerdem unter-
liegen Integrationsräte hoher ethnischer 
und sozialer Selektivität, weshalb sie 
„nicht die Vielfalt der eingewanderten 
lokalen Bevölkerung abbilden“ (ebd., 
644). Wie bereits dargestellt, sind ent-
sprechende Tendenzen, übertragen auf 
Behinderungskategorien und damit 
durchaus auch sozial orientiert, in Be-
hindertenbeiräten in Bezug auf sog. 
geistige Behinderung auch zu sehen, 
was die These der Einflusseinschrän-
kung unterstreicht.

Schlussfolgerungen

In den letzten Jahren findet zunehmend 
eine Beschäftigung mit politischer Par-
tizipation von Menschen mit sog. geis-
tiger Behinderung statt, wodurch eine 
Förderung der Partizipationsmöglich-
keiten auf unterschiedlichen Ebenen 
erfolgt. Die vorangegangenen Ausfüh-
rungen dürfen nicht als grundsätzliche 
Kritik an diesen Bestrebungen oder dem 
kommunalen Behindertenbeirat ver-
standen werden. Jedoch trifft hier spe-

zifisch zu, was SCHWAB allgemein auf 
Partizipation bezogen feststellt: „Aktu-
ell scheint es […] so zu sein, dass Men-
schen mit Behinderung einer Schein-
partizipation unterliegen, denn es gibt 
zwar für viele Lebensbereiche bereits 
angepasste Konzepte, innerhalb derer 
agiert werden kann, jedoch ist ein Agie-
ren außerhalb dieser Konzepte aktuell 
oftmals nicht möglich“ (2016, 130). 
Gewisse Risiken oder Probleme für die 
politische Partizipation von Menschen 
mit sog. geistiger Behinderung gehen 
wie dargelegt mit behinderungsspezi-
fischen Formen an sich und vor allem 
mit der starken Konzentration auf diese 
bei gleichzeitiger Vernachlässigung all-
gemeiner Partizipationsformen einher. 
Es ist wichtig, neben den Vorteilen auch 
diese Risiken und Probleme in Hinblick 
auf das unstrittige Ziel der Förderung 
von politischen Partizipationsmöglich-
keiten zu bedenken und zu vermeiden. 
Die stärkere Diversifizierung politi-
scher Partizipation sowie eine Bewusst-
seinsbildung hinsichtlich der Wahrneh-
mung von Menschen mit sog. geistiger 
Behinderung als politische Wesen sind 
hierzu anzugehen. Diese Schlussfolge-
rungen für Praxis und Forschung im 
Feld der politischen Partizipation von 
Menschen mit sog. geistiger Behinde-
rung werden zum Abschluss dargestellt.

Stärkere Diversifizierung  
politischer Partizipation

Die dargelegten, eine gleichberechtigte 
politische Partizipation bedrohenden 
Risiken werden vor allem dann wirk-
sam und überwiegen die Vorteile, wenn 
sie zum „Goldstandard“ politischer In-
tegration und Partizipation von Men-
schen mit sog. geistiger Behinderung 
werden. Es bedarf daher der Ergänzung 
der Beschäftigung mit politischer Par-
tizipation in Forschung und Praxis um 
weitere, allgemeine Formen politischer 
Partizipation wie Wahlen, Demon-
strationen, Petitionen und Kontakt zu 
Politiker*innen bis hin zur Ermögli-
chung der Wahrnehmung politischer 
Mandate. So können die zweifelsohne 
bestehenden Vorteile kommunaler Be-
hindertenbeiräte genutzt werden, ohne 
gleichzeitig politische Partizipation 
wieder einzuschränken. Anders gesagt: 
Kommunale Behindertenbeiräte leisten 
wichtige Dienste bei der Öffnung des 
politischen Raums für Menschen mit 
sog. geistiger Behinderung und ihre An-
liegen; es bedarf aber auch einer gleich-
zeitigen, primären Bestrebung – anders 
als es z. B. im Schulsystem der Fall war 
–, das „allgemeine System“ zugänglich  
und nutzbar zu machen, anstatt sich nur 
auf behinderungsspezifische Sonder-
formen zu konzentrieren. Nicht zuletzt 
aus Gründen der Abwehr von Stigma-

Es ist eine stärkere Diversifizierung politischer  
Partizipation von Menschen mit sogenannter  
geistiger Behinderung nötig.
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tisierung und im Zuge des Normali-
sierungsprinzips sollten Menschen mit 
sog. geistiger Behinderung die gleichen 
Formen politischer Partizipation nut-
zen können wie alle anderen Menschen 
auch. Die Beschäftigung mit allgemei-
ner politischer Partizipation, sie beein-
trächtigenden Barrieren und begüns-
tigenden Gelingensbedingungen ist 
dabei ein wichtiger Schritt und sollte in 
Forschung und Praxis in Zukunft wei-
ter ausgebaut werden (vgl. BAUMANN 
2021). So können die Vorteile kom-
munaler Behindertenbeiräte genutzt 
und gleichzeitig eine thematische und 
formbezogene Offenheit mit ggf. auch 
mehr Einflussmöglichkeiten sicherge-
stellt werden.

Menschen mit sogenannter geistiger 
Behinderung als politische Wesen 
wahrnehmen

Menschen mit sog. geistiger Behinde-
rung werden in Verbindung mit ihrer 
Behinderung allgemein, aber auch spe-
zifisch aufgrund fehlender oder gerin-
ger politischer Bildung und politischen 
Erfahrungen häufig nicht als politische, 
politisch kompetente oder politisch 
relevante Wesen betrachtet. Dies trägt 
maßgeblich zur Entfernung vom und zur 
Exklusion aus dem politischen Raum bei.

Alternativ zum aktuellen Weg der 
politischen Integration über Spezial-
gremien kann – entsprechend der in der 
UN-BRK angesprochenen Bewusst-
seinsbildung – die Wahrnehmung von 
Menschen mit sog. geistiger Behinde-
rung als politische Wesen unterstützt 
werden. Dies schließt Bewusstseinsbil-
dung als Lobbyarbeit in Hinblick auf die 
im politischen System und der öffentli-
chen Verwaltung Tätigen – z. B. über 
Behindertenbeiräte – durchaus ein; er-
folgreich kann sie aber nur sein, wenn 
Menschen mit sog. geistiger Behinde- 
rung von vornherein als politische Wesen 
wahrgenommen werden (können). Dies 
bedeutet, sie in der politischen Kom-
munikation und bei politischen Infor-
mationen über angepasste Formate und 
Sprache einzubeziehen. Aber vor allem 
bedeutet dies – was auch die Nachfrage 
nach entsprechender Information und 
Kommunikation generieren würde –, 
politische und demokratische Bildung 
und Prinzipien von Anfang an im Le-
ben von Menschen mit sog. geistiger 
Behinderung zu verankern. Auch im 
Bildungsgang geistige Entwicklung 
muss politische Bildung eine Rolle spie-
len. Forschung zu vorhandenem politi- 
schen Wissen von Schüler*innen in 
der entsprechenden Förderschule und 
ihrer Wahrnehmung politischer Sach-
verhalte (vgl. STEGKEMPER 2022, i. E.), 
grundlegende und praxisbezogene Hin-

weise zur politischen Bildung im Bil-
dungsgang geistige Entwicklung (vgl. 
JÖHNCK, BAUMANN 2022, i. E.) 
sowie entsprechende Entwicklungen in 
den Lehrplänen einiger Bundesländer 
machen Hoffnung, dass dies in Zukunft 
verstärkt umgesetzt wird.

Für politische Teilhabe ist es nötig, 
partizipieren zu können und zu wollen 
(vgl. BAUMANN 2022, i. E.): Durch 
kontinuierliche und frühzeitige Vermitt-
lung politischen Wissens, durch Wecken 
politischen Interesses und Förderung 
notwendiger Kompetenzen können 
Schüler*innen sowie Erwachsene mit 
sog. geistiger Behinderung als politisch 
kompetente Personen auf einen poli-
tischen Raum treffen, der sie auch als 
diese ansieht. Dies ermöglicht Zugang 
zu allgemeinen Formen politischer Par-
tizipation und reduziert den Bedarf spe-
zifischer Sonderformen. Wichtig dabei 
ist, dass durch politologische Fundie-
rung von Forschung und Praxis sicher-
gestellt wird, dass die Förderung poli-
tischer Kompetenz und Teilhabe auch 
tatsächlich in diesem Feld geschieht 
– und nicht Ressourcen unter falschem 
Label in andere Bereiche fließen.

Dies alles ist kein Plädoyer gegen 
Behindertenbeiräte, vielmehr eine Ar-
gumentation für die Ergänzung um 
vielerlei andere allgemeine Formen 
politischer Partizipation und weiterer 
Maßnahmen, wenn es um die Förde- 
rung der Möglichkeiten politischer Par-
tizipation von Menschen mit sog. geis-
tiger Behinderung geht. Dies entspricht 
auch den Wünschen von Behinderten-
beiratsmitgliedern mit sog. geistiger 
Behinderung, die in einer Befragung 
angaben, dass diese Sondergremien in 
Hinblick auf inklusive politische Par-
tizipation nicht von Dauer sein sollten 
(vgl. LAG Selbsthilfe NRW 2015, 224). 
Eine Diversifizierung politischer Teilha-
be(förderung) und eine grundsätzliche 
Politisierung der Lebenswelt von Men-
schen mit sog. geistiger Behinderung 
sind notwendig für den Weg zu einem 
inklusiven politischen Umfeld.
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 | KURZFASSUNG Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) genießt im 
Kontext von Menschen mit geistiger Behinderung eine Alleinstellung, da bisher ernst-
hafte Alternativen fehlten. Seit 2018 gibt es allerdings eine neue Maßnahme, mit der 
dem in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) geforderten Recht auf freie 
Wahl der Arbeit begegnet werden soll. Der „andere Leistungsanbieter“ (aLA) soll die 
Arbeitslandschaft für Menschen mit einer dauerhaften Erwerbsminderung erweitern 
und fl exibilisieren. Mehr als drei Jahre nach dem Inkrafttreten ist es an der Zeit, einen 
Blick auf die Entwicklungen dieses neuen Angebots zu werfen.

 | ABSTRACT „Andere Leistungsanbieter“ – An Alternative to Sheltered Work-
shops? Sheltered workshops for people with disabilities (WfbM) have a unique posi-
tion for people with intellectual disabilities in Germany, as serious alternatives were 
previously lacking. Since 2018, however, there has been a new option to address the 
right to free choice of work as required by the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (CRPD). "Anderer Leistungsanbieter" (aLA) is intended to expand the 
labour landscape for people with a permanent reduction in earning capacity and make 
it more fl exible. More than three years after its entry into force, it is time to take a look 
at the developments of this new offer.

Was sind andere 
Leistungsanbieter?

Andere Leistungsanbieter (aLA) sind 
Einrichtungen, die Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben für Menschen 
mit Behinderungen in den Bereichen 
berufl iche Bildung oder Beschäftigung 
anbieten und das Angebot außerhalb der 
Werkstätten für behinderte Menschen 
ergänzen. Die rechtliche Grundlage
bildet der neu geschaffene § 60 im 
SGB IX. Auf dieser Grundlage können 
Menschen mit Behinderungen, die ein 
Recht auf einen Werkstattplatz haben, seit
2018 bei aLA gemäß § 60 Abs. 1 SGB IX
Angebote nutzen und müssen nicht 
zwingend in einer WfbM arbeiten. aLA 
agieren dabei nicht als Arbeitgeber, son-
dern als Anbieter berufl icher Bildung 
(nach § 57 SGB IX) oder Beschäftigung 
im Arbeitsbereich (nach § 58 SGB IX). 
aLA können entweder eine der beiden 
Leistungen anbieten oder beide. Gene-
rell haben Eingangsverfahren/Berufs-
bildungsbereich und der Arbeitsbereich 
die gleiche Struktur und die gleichen 
Aufgaben wie in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM).

Der Gesetzgeber hat für die Maßnah-
me einige Veränderungen im Vergleich 
zur WfbM vorgesehen.

1. „[S]ie bedürfen nicht der förmlichen 
Anerkennung,

2. sie müssen nicht über eine Mindest-
platzzahl und die für die Erbringung 
der Leistungen in Werkstätten er-
forderliche räumliche und sächliche 
Ausstattung verfügen,

3. sie können ihr Angebot auf Leistun-
gen nach § 57 oder § 58 oder Teile 
solcher Leistungen beschränken,

4. sie sind nicht verpfl ichtet, Menschen 
mit Behinderungen Leistungen nach 
§ 57 oder § 58 zu erbringen, wenn 
und solange die Leistungsvorausset-
zungen vorliegen, […]

6. die Regelungen zur Anrechnung von
Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe
und zur bevorzugten Vergabe von 
Aufträgen durch die öffentliche Hand 
sind nicht anzuwenden und

7. erbringen sie Leistungen nach den 
§§ 57 oder 58 ausschließlich in be-
trieblicher Form, soll ein besserer als 
der in § 9 Absatz 3 der Werkstätten-
verordnung für den Berufsbildungs-

bereich oder für den Arbeitsbereich 
in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen festgelegte Personalschlüssel 
angewendet werden“ (§ 60 SGB IX).

Der letzte Punkt wurde zum 1. Januar 
2020 hinzugefügt. Hier werden vom 
Gesetzgeber bereits Zugeständnisse für 
solche Träger gemacht, die mit einer be-
trieblichen Umsetzung der Maßnahme 
arbeiten. Auf dieser Grundlage kann 
nun im Berufsbildungsbereich sowie im 
Arbeitsbereich bei Bedarf und begrün-
det ein verbesserter Personalschlüssel 
angewendet werden. Während in der 
WfbM ein Schlüssel von 1:6 im Berufs-
bildungsbereich vorgeschrieben ist, 
kann ein aLA auf einen 1:4-Schlüssel 
abweichen.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglich-
keiten, wie die Maßnahme aLA um-
gesetzt werden kann: Ähnlich wie bei 
einer WfbM können Arbeitsplätze oder 
die Möglichkeit der Berufsbildung vom 
Träger der Maßnahme vorgehalten wer-
den. Dagegen agiert der Träger im Fall 
einer sogenannten betrieblichen Um-
setzung als Vermittler zwischen Kosten-
träger und Betrieb. Die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderungen 
erfolgt dann als Einzelintegration. Für 
den jeweiligen Betrieb entstehen keine 
Personalkosten, denn das Betreuungs-
personal und die Weiterbildungsakti-
vitäten werden vom Träger der Maß-
nahme gestellt bzw. organisiert. Die 
Personen mit Behinderungen sind zwar 
weiterhin Teilnehmende/Beschäftigte 
des aLA, können aber in örtlichen Be-
trieben des allgemeinen Arbeitsmarkts 
arbeiten. Das Modell ist nicht neu, son-
dern wurde schon unter dem Begriff der 
virtuellen Werkstatt umgesetzt (vgl. FI-
SCHER, HEGER 2011, 161 ff.).

Im Anerkennungsprozess für die Maß-
nahme aLA sind die ausgearbeiteten 
Fachkonzepte an zwei verschiedene 
Kostenträger zu stellen: Für das Ein-
gangsverfahren und den Berufsbildungs-
bereich ist die Bundesagentur für Arbeit 
zuständig, im Arbeitsbereich sind es die 
regionalen Eingliederungshilfeträger. 
Die beiden zuständigen Kostenträger 
haben eine Orientierungshilfe (Bundes-
arbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe und der Einglie-
derungshilfe 2017) bzw. ein Fachkon-
zept (Bundesagentur für Arbeit 2020) 
erstellt. Darin werden Vorgaben und 
Mindeststandards beschrieben, die ein
potenzieller aLA erfüllen muss. Es zeigt 
sich allerdings, dass besonders das 
Fachkonzept der Bundesagentur eine 
starke Anlehnung an die Werkstätten-
verordnung (WVO) aufweist. Eine Aus-
legung „im Geiste des BTHG“ und „an-
gemessene Flexibilität“ wäre allerdings 
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notwendig, um die Maßnahme auf die 
UN-BRK hin ausrichten zu können 
(vgl. BECKER 2019, 38). Diese Vor-
gaben erschweren die Flexibilität für 
Konzepte, die in der Ausgestaltung  
wesentlich von der Struktur der WfbM 
abweichen.

Die Belange des Arbeitsbereichs wer-
den von den Trägern der Eingliede-
rungshilfe verwaltet. In Deutschland 
ist die Eingliederungshilfe bundesland-
spezifisch unterschiedlich geregelt. 
Die Träger sind zum Teil auf örtlicher 
Ebene, zum Teil auch auf überörtlicher 
Ebene organisiert. In Bezug auf die 
Anerkennung von aLA unterliegen sie 
keinen bundesweit einheitlichen Vor-
gaben. Die regionale Zuständigkeit in 
der Eingliederungshilfe birgt das Prob-
lem, dass die Bereitschaft, neue Träger 
als aLA anzuerkennen, nicht überall 
vorhanden zu sein scheint. So gibt es 
beispielsweise beim Eingliederungshilfe-
träger Landschaftsverband Westfalen-
Lippe die Forderung, dass für jeden 
geschaffenen aLA-Platz jeweils ein 
Platz in einer WfbM abgebaut werden 
muss, nicht zuletzt auch aus finanziel-
len Gründen (vgl. BECKER 2019, 40). 
Aufgrund von Hürden wie dieser gibt 
es Bundesländer, in denen es auch drei 
Jahre nach der Einführung der Maß-
nahme noch keine Anerkennungen für 
aLA im Arbeitsbereich gibt.

Aktuelle Situation

In der Onlinedatenbank Rehadat sind 
mit September 2021 62 Träger als an-
dere Leistungsanbieter gelistet, die sich 
über 13 Bundesländer verteilen. Insge-
samt überwiegen Angebote im Bereich 
der beruflichen Bildung: In Abb. 1 sind 
die Angebote in den jeweiligen Bundes-
ländern zu sehen.

Erste Erfahrungen von Anderen  
Leistungsanbietern

In der im Folgenden vorgestellten Stu-
die wurden vier Geschäftsführer*innen 
von aLA interviewt. Ziel der Erhebung 
war es, Erkenntnisse über die Erfahrun-
gen mit der Maßnahme zu gewinnen  
sowie einen Überblick über verschiede-
ne Umsetzungsmöglichkeiten zu erhal-
ten. Dafür war es zunächst nicht ent-
scheidend, in welchen Bundesländern 
die Träger arbeiten. Vielmehr sollten die 
subjektiven Erfahrungen im Vordergrund 
stehen. Die Befragung wurde mithilfe 
von leitfadengestützten Interviews durch-
geführt, die inhaltsanalytisch ausge-
wertet wurden. Dadurch konnten erste 
Aussagen über Chancen, aber auch 
Probleme getroffen werden, die die 
noch junge Gesetzesänderung mit sich 
bringt. Es wurden sowohl der Anerken-

nungsprozess als auch der Alltag der 
Träger betrachtet. Die befragten Träger 
arbeiten alle als aLA im Eingangsver-
fahren/Berufsbildungsbereich und im 
Arbeitsbereich. Durch die Anerkennung 
in beiden Sektoren decken sie das ge-
samte mögliche Leistungsspektrum ab. 
Drei der vier befragten Träger bieten 
die Maßnahme als betriebliche Umset-
zung mit integrierten Einzelarbeitsplät-
zen an, einer der Träger hält zusätzlich 
auch Arbeitsplätze vor Ort bereit. Hier 
haben die Teilnehmer*innen/Beschäf-
tigten die Wahlfreiheit, ob sie innerhalb 
der Einrichtung arbeiten wollen oder 
einzeln in Betriebe eingebunden wer-
den. Bezüglich der Anzahl der Teilneh-
mer*innen/Beschäftigten gibt es große 
Unterschiede. Die Befragten berichten 
von drei bis 30 Menschen mit Behinde-
rungen, die sich derzeit in der Maßnah-
me befinden. Die Verteilung zwischen 
dem Eingangsverfahren/Berufsbildungs-
bereich und dem Arbeitsbereich ist in 
etwa ausgeglichen. Nur ein Träger be-
richtet von einer Verteilung von 2:1 mit 
mehr Plätzen im Arbeitsbereich. Keiner 
der Träger ist auch Träger einer WfbM.

Wenn nach den Gründen gefragt wird, 
warum sie sich für die Maßnahme aLA 
entschieden haben, sehen zwei der Trä-
ger diese als sinnvolle Erweiterung ihres 
Angebots. Es wird betont, dass die aLA 
eine Alternative zur WfbM darstellen, 
die einen Schritt in Richtung Inklusion 
bedeutet: 

„Wir können Inklusion nicht umsetzen, 
wenn wir immer weiterhin Sonder-
arbeitsmärkte für Menschen mit Be-
hinderung bereithalten und nicht den 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Zugänge 
zum allgemeinen Arbeitsmarkt müssen 
dringend verbessert werden“ (Inter-
viewpartner 4 [I4]). 

Ein Träger hat bereits Beschäftigte 
über das Budget für Arbeit aufgenommen. 
Seine Motivation, aLA zu werden, lag 
darin, dass im Gegensatz zum Budget 
für Arbeit eine größere Rechtssicherheit 
gewährleistet ist. Ein weiterer Grund zur 
Antragstellung war, dass die neue Maß-
nahme als Schnittstelle zwischen der Werk-
stattbeschäftigung und dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt gesehen wird. Als Teil-
nehmer*in erhält man die Chance, trotz 
dauerhafter Erwerbsminderung im Alltag 
eines regulären Betriebs mitzuarbeiten. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Maß-
nahme aLA betrieblich umgesetzt wird.

Die Dauer von der Antragstellung bis 
zur Anerkennung durch den Kostenträ-
ger betrug bei den meisten Trägern über 
ein Jahr; manchmal erstreckte sich der 
Prozess auf bis zu zwei Jahre. Die langen 
Zeiten werden von den Interviewten 
damit erklärt, dass die Maßnahme noch 
sehr jung ist.

Auch wenn sich mit der Zeit der An-
erkennungsprozess verkürzen würde, sei 
die Antragsstellung kostenintensiv. In 
dieser Zeit müsse bereits Personal vor-
gehalten werden, das mit der Antrag-
stellung beschäftigt ist. Bei der Prüfung 
des Konzepts durch den Kostenträger 
müssen zudem Räumlichkeiten vorhan-
den sein, die für die Teilnehmer*innen 
später zur Verfügung stehen werden. 
Diese beiden Aspekte sind nach Aus-
sage der Interviewten Kostenfaktoren, 
die über den Zeitraum bis zu einer Zu-
lassung anfallen und nicht refinanziert 
werden. Die befragten Träger konnten 
diese Gelder aus eigenen Mitteln vor-
weisen. Ein Träger hat die Anerken-
nungsphase mithilfe von Kapital aus 
einer Stiftung finanziert. Die Interview-
ten gehen davon aus, dass Träger eine 
finanzielle Sicherheit von etwa einem 
Jahr aufweisen müssen.

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein
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Saarland

Sachsen

Arbeitsbereich Berufliche Bildung

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
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Hamburg

Brandenburg

Bremen

Baden-Württemberg
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1614121086420

Abb. 1: Angebote der anderen Leistungsanbieter in den Bundesländern
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Betriebliche Umsetzung

Drei der vier befragten Träger haben 
als aLA eine betriebliche Umsetzung 
gewählt. Es werden für die Teilneh-
mer*innen Einzelarbeitsplätze in Ko-
operationsbetrieben geschaffen, sodass 
sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
tätig werden können. Gleichzeitig sind 
sie als dauerhaft erwerbsgeminderte 
Personen weiterhin von einem aner- 
kannten Träger beschäftigt und genie-
ßen einen dementsprechenden Schutz. 
Diese Umsetzung der Maßnahme wird 
laut Aussage der Interviewten sowohl 
im Eingangsverfahren, im Berufsbildungs-
bereich als auch im Arbeitsbereich an-
geboten.

Wenn sich eine Person für die Teil-
nahme interessiert, wird zunächst in  
einem Gespräch nach den individuellen 
Interessen gesucht. „Wir fragen unsere 
Teilnehmer immer was willst du, was 
kannst du, worauf muss ein Betrieb 
Rücksicht nehmen?“ (I2). Der zukünftige 
Betrieb soll den Vorstellungen der In-
teressierten entsprechen. Zudem wird 
das nahe und erweiterte Umfeld für das 
Aufnahmegespräch hinzugezogen.

„Wir reden auch mit dem Arzt, mit 
Lehrern, mit Anleitern aus der Werk-
statt, mit Eltern, mit gesetzlichen 
Betreuern. Wir sammeln ganz viele 
Informationen, dann starten wir die 
Akquise“ (I2). 

Die Träger berichten, dass in der  
Regel im Voraus Praktika gemacht  
werden, damit sich die Betriebe und  
die potenziellen Teilnehmer*innen bzw. 
Beschäftigten der Maßnahme kennen-
lernen können. Erst nach einer erfolg-
reichen Vermittlung wird die Person in 
die Maßnahme aufgenommen. Der Trä-
ger kümmert sich um die Vermittlung 
der Menschen mit Behinderungen und 
übernimmt die vorgeschriebenen Wei- 
terbildungsmaßnahmen. Im Arbeits-
bereich gibt es einen Reflexionstag pro 
Woche, an dem die Personen mit Be-
hinderung zusammenkommen. In den 
Interviews wird ein Grundproblem der 
betrieblichen Umsetzung darin gese-
hen, dass der Träger lediglich als Ver-
mittler fungiert, wodurch der nötige 
betriebliche Umsatz fehlt, um die Teil-
nehmer*innen/Beschäftigten individu-
ell entlohnen zu können. Sie erhalten 
deshalb wenig Geld für ihre geleistete 
Arbeit. Zwei der befragten Träger be-
richten, dass die Entlohnung sowohl im 
Berufsbildungs- als auch Arbeitsbereich 
an den Löhnen der WfbM orientiert sind. 
Ein Geschäftsführer gibt an, dass die 
Beschäftigten im Arbeitsbereich 10 % 
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Laut Interviewpartner 4 könne ein 
Zusammenschluss mit anderen Trägern 
hilfreich für eine Zulassung sein. Ein 
Befragter hat mit den Kostenträgern im 
Verbund mit anderen verhandelt, um 
eine bessere Grundlage zu haben.

„Dann haben wir gesagt okay, wir 
reichen dieses Konzept bei der Agen-
tur für Arbeit nicht von uns aus ein, 
sondern machen das in diesem Trä-
gerzusammenschluss. Auch um die 
Möglichkeit zu haben, anders mit der 
Agentur für Arbeit verhandeln zu 
können“ (I4).

Eine Anerkennung sei unter anderem 
davon abhängig, wie aufgeschlossen die 
Leistungs- und Kostenträger des jewei-
ligen Bundeslandes für die Maßnahme 
sind. Die Befragten äußern dabei unter-
schiedliche Erfahrungen. Die Zulas-
sungsbereitschaft bewegt sich zwischen 
„sehr verhalten“ (I3) und „ausgespro-
chen kooperativ“ (I2). Laut Aussage  
eines Geschäftsführers haben die Kos-
tenträger anfangs keine Vorstellung 
davon gehabt, wie eine Umsetzung der 
Maßnahme aussehen könne und solle. 
Vor allem bei einer betrieblichen Um-
setzung nehmen die Befragten Skep-
sis seitens der Kostenträger wahr. Ein  
Träger spricht von wenig Verständ-
nis von Seiten der Agentur für Arbeit, 
Einzelintegrationen für Menschen mit 
Behinderungen durchzuführen. Dies 
entspräche nicht dem bisherigen Vor-
gehen, einen Arbeitsplatz für viele Per-
sonen gleichzeitig zu schaffen, wie es  
in der WfbM der Fall ist. In einem 
Interview wird von einem Rehabilita- 
tionsberater berichtet, der die Werkstatt- 
beschäftigung als einzige Möglichkeit 
sieht, dass Menschen mit einer geisti-

gen Behinderung einer Arbeit nachge-
hen können.

Bei anderen Trägern wird der Kon-
takt von Beginn an als positiv und wert-
schätzend dargestellt. Die Zusammen-
arbeit mit dem Bezirk, den Behörden 
und der Agentur für Arbeit geschehe 
mit großem Wohlwollen und großer 
Offenheit der Maßnahme gegenüber. 
Zwar treten auch hier längere Bearbei-
tungszeiten aufgrund der Neuartigkeit 
und fehlenden Erfahrung mit der Maß-
nahme auf. Dennoch werden die Auf-
geschlossenheit der Kostenträger und 
deren Wille, Anträge der Träger zu för-
dern, als positiver Faktor für den An-
erkennungsprozess wahrgenommen.

Ein weiteres Problem stellen die un-
klaren Platzierungen im Eingangsver-
fahren, Berufsbildungs- oder Arbeits-
bereich der Maßnahme dar. Es besteht 
eine Unsicherheit darin, welche Quali-
fikationen der Personen mit Behinde-
rungen notwendig sind, um diese direkt 
im Arbeitsbereich beschäftigen zu kön-
nen. Unter Umständen müssen von den 
Personen zunächst das Eingangsver-
fahren und der Berufsbildungsbereich 
durchlaufen werden. Hier gibt es keine 
Vorgaben, wie der Wechsel von einer Maß-
nahme in eine andere stattfinden soll. 
In den Interviews wird diesbezüglich eine 
fehlende gesetzliche Regelung beklagt.

Die Träger bieten als aLA ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten an, in denen 
die Teilnehmer*innen arbeiten können. 
Abbildung 2 gibt eine Übersicht über 
einige der aufgezählten Arbeitsbereiche. 
Abhängig vom Träger können die Teil-
nehmer*innen ihren persönlichen Talen-
ten und Neigungen entsprechend den 
Berufszweig auswählen, in dem sie ar-
beiten möchten.

Arbeitsmöglichkeiten
bei anderen 

Leistungsanbietern

Holzwerkstatt/
Schreinerei

Kfz-Werkstatt

Fischerei

Gastronomie

Catering

Konditorei
Altenheim

Kindergärten/
Tagesstätten

Gärtnerei/
Landschafts- 
gestaltung

IT-Unternehmen

e-Commerce/
Onlinehandel

Druckerei Weberei

Abb. 2: Arbeitsmöglichkeiten bei anderen Leistungsanbietern
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weniger Vergütung im Vergleich zu ei-
ner WfbM erhalten.

Die Akquise von Betrieben, mit de-
nen kooperiert wird, funktioniert bei 
allen Trägern durch langjährige Bezie-
hungen. 

„Die Betriebe kennen uns seit vielen 
Jahren durch die Ausbildungsberu-
fe, die wir auch anbieten. Und die 
wissen, dass wir ein verlässlicher 
Partner sind“ (I4). 

Dennoch wird von Schwierigkeiten 
berichtet, da die Unternehmen dem 
Personenkreis weiterhin mit Skepsis 
begegnen. Es bestehen Vorurteile darü-
ber, ob die Menschen in der Lage sind, 
genug Arbeitsleistung für den Betrieb 
zu erbringen. Die Aufgabe der Träger 
ist es, als Vermittler diese Sorgen ab-
zubauen, um Arbeitsmöglichkeiten zu 
schaffen.

Bei einer betrieblichen Umsetzung 
wird die fehlende Anpassung des Per-
sonalschlüssels kritisiert. 

„Der Gesetzgeber hat also eigent-
lich von Anfang an einen Fehler ge-
macht. Der Gesetzgeber hat im Ge-
setz nicht festgehalten, […] dass das 
Ganze auch betrieblich umzusetzen 
ist. Und der Gesetzgeber hat dann 
einfach die WVO von 1980 parallel 
hingelegt und […] hat gesagt, okay, 
das nennt sich jetzt Anderer Leis-
tungsanbieter und fertig“ (I4). 

Zwar wurde wie oben dargestellt eine 
Anpassung im Gesetz für den Personal-
schlüssel vorgenommen, dennoch sei 
dieser wenig flexibel für andere Ausle-
gungsformen der aLA.

Akquise von Teilnehmenden/ 
Beschäftigten

Nach Aussage der Befragten müssen 
die Träger nach der Anerkennung als 
aLA als solcher in der Region bekannt 
werden oder besser schon sein. Sie 
müssen interessierte Menschen finden, 
die auf verschiedenen Wegen auf das 
Angebot der aLA aufmerksam werden. 
Ein Träger war davor schon in ähnli-
chen Maßnahmen (z. B. Unterstützte 
Beschäftigung) tätig. Bei den anderen 
drei Befragten wurde die Zielgruppe 
hauptsächlich durch Kontakte auf das 
neue Angebot aufmerksam, z. B. För-
derschulen und Wohnheimen. Die Be-
fragten berichten, dass sich mit stei-
gender Bekanntheit die Anzahl der 

Nachfragen häuft und Menschen auch 
über Empfehlungen auf das Angebot 
aufmerksam werden. Sie suchen nach 
einer Alternative zur Werkstatt für be-
hinderte Menschen und hoffen auf diese 
durch den aLA.

Darüber hinaus sei die Öffentlich-
keitsarbeit eine weitere Option, um an 
Teilnehmer*innen zu gelangen. Über 
soziale Netzwerke können potenzielle 
Interessent*innen auf das Angebot 
aufmerksam gemacht werden. Als Bei-
spiele werden YouTube-Videos, Tik-
Tok-Videos sowie Werbung über das 
Fernsehen, die örtliche Zeitung oder 
das Radio genannt.

Nicht zuletzt durch die Coronapan-
demie haben alle Träger von Schwierig-
keiten berichtet, Teilnehmer*innen für 
die Maßnahmen zu akquirieren: Infor-
mationsveranstaltungen konnten nur  
virtuell stattfinden und es sei schwe-
rer, auf diese Weise Menschen von der 
Maßnahme zu überzeugen. Aus dem 
gleichen Grund sei es schwierig, Ko-
operationsbetriebe bei einer betrieb- 
lichen Umsetzung zu finden. Viele 
Unternehmen hätten ihre Mitarbei-
ter*innen in Kurzarbeit geschickt oder 
können durch Beschränkungen nicht 
arbeiten, wie beispielsweise die Gastro-
nomie. Das mache den Spielraum für 
zusätzliche Mitarbeiter*innen aus den 
Maßnahmen der aLA geringer.

Zukunftspläne

Auch wenn die befragten Träger zu den 
Pionieren des Feldes zu zählen sind, ist 
der Zeitraum, in dem Erfahrungen ge-
sammelt werden konnten, vergleichs-
weise kurz. Trotzdem sprechen zwei 
Befragte bereits von Plänen für weite-
re Standorte des Trägers. Immer mehr 
Teilnehmer*innen zeigen Interesse an 
der Maßnahme, jedoch sind die Ka-
pazitäten für weitere Aufnahmen be-
grenzt. Daher wird eine Vergrößerung 
angestrebt. Ein weiterer Träger will an 
der Auswahl seiner Arbeitsangebote 
arbeiten. Die Vielfalt der beruflichen 
Möglichkeiten soll erweitert werden und 
mit in das Portfolio einfließen. Auf diese 
Weise sollen die Teilnehmer*innen aus 
einer größeren Bandbreite an Arbeits-
feldern auswählen können. Die Träger 
haben somit alle Erweiterungs- und Ex-
pansionspläne und erwarten steigende 
Teilnehmer*innenzahlen.

Was müsste besser werden?

Auf Grundlage der Schwierigkeiten, die 
die Träger in der Maßnahme sehen und 
bewältigen müssen, werden in den In- 
terviews Implikationen genannt, die zu 
einer Verbesserung ihrer Situation bei-

tragen können. Dabei werden weitere 
Änderungen und Anpassungen der WVO 
als notwendig erachtet. Als Beispiel wird 
eine Reformierung des § 9 Absatz 3 der 
WVO angeführt. Darin wird das Quali-
fikationsprofil der Fachkräfte beschrie-
ben, die Menschen mit Behinderung 
in ihrer Arbeit unterstützen. Sie sind 
Facharbeiter*innen, Gesell*innen oder 
Meister*innen und müssen außerdem 
eine sonderpädagogische Zusatzquali-
fikation vorweisen. Bei einer betrieb-
lichen Umsetzung sind die Fachkräfte 
Ansprechpartner*innen für mehrere 
Teilnehmer*innen/Beschäftigte gleich-
zeitig und besuchen diese regelmäßig 
in ihren Betrieben. Sie arbeiten aus-
schließlich pädagogisch; somit müssten 
nach Meinung der Interviewten andere 
qualifikatorische Anforderungen an sie 
gestellt werden. Zudem müssten gesetz-
liche Regelungen getroffen werden, wie 
die Teilnehmer*innen und Beschäftig-
ten bei einer betrieblichen Umsetzung 
angemessen entlohnt werden können.

Neben Reformen in der WVO wird 
der Wunsch nach Verbünden geäußert, 
in denen die Träger die Möglichkeit ha-
ben sich auszutauschen und Erfahrun-
gen zu teilen. In Niedersachsen gibt es 
nach Aussage der Befragten bereits ei-
nen derartigen Zusammenschluss, dies 
solle nun auch in anderen Regionen ge-
schehen. Zwei Träger arbeiten bereits 
daran, mit anderen aLA in der Region 
Kontakt aufzunehmen. Ein Verbund 
könnte interessierte Träger auch bei der 
Erstellung eines Antrags unterstützen.

„Was viele abschreckt ist dieser 
lange Prozess. Also ein Konzept zu 
erarbeiten und sich damit ausein-
anderzusetzen und es zu finanzie-
ren. Das ist ein sehr langer Prozess. 
Wenn man das nicht gemeinsam 
macht, wenn man sich nicht ver-
ständigt, wenn man nicht in einer 
Arbeitsgruppe daran gemeinsam  
arbeitet, dann wird es allein sehr 
schwer“ (I4).

Die befragten Träger nennen verschie-
dene Lösungswege für eine Verkürzung 
des Anerkennungsprozesses sowie für 
einen Abbau der Hürden bei der Zu-
lassung. Grundsätzlich halten sie aber 
eine genaue Prüfung für unerlässlich: 

„Insofern finde ich es gut, dass nicht 
die Tankstelle um die Ecke sagen 
kann, ich werde jetzt auch Anderer 
Leistungsanbieter und kann dann 
vielleicht bestimmte qualitative Sa-
chen einfach gar nicht so vorhalten 
oder anbieten“ (I5).
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Als noch nicht ausreichend sehen 
die Befragten die Anpassungen der ge-
setzlichen Grundlage in Bezug auf den 
Betreuungsschlüssel. Ihre Aufgabe ist 
es, die Menschen mit Behinderungen 
an ihren individuellen Arbeitsorten zu 
besuchen und ihre Tätigkeit zu beglei-
ten. Dabei muss mehr Zeit aufgewendet 
werden, um alle Betriebe anzufahren 
und den Bedürfnissen aller gerecht zu 
werden. Der Bedarf an Personal ist mit 
einer institutionalisierten Maßnahme 
wie die der Werkstatt für behinderte 
Menschen nicht vergleichbar. Deshalb 
fordern die interviewten Träger, die eine 
betriebliche Umsetzung gewählt haben, 
dass die Kostenträger einem höheren 
Personalschlüssel zustimmen. 

„Die [WVO; Anm. d. Verf.] ist nicht 
angepackt worden, jetzt in einem 
Punkt beim Personalschlüssel ein 
bisschen, aber sie müsste durchge-
hend flexibilisiert werden, nicht nur 
für die Anderen Leistungsanbieter, 
sondern eigentlich für alle Werk-
stätten“ (I1). 

In den Interviews wird der Reform-
wille auf ein strukturelles Problem in 
Deutschland zurückgeführt. Den So-
zialleistungsträgern fehle die „innere 
Haltung und den Willen was zu be-
wegen“ (I1). Sie arbeiten getrennt von-
einander und sind nicht in der Lage, 
bedarfsorientiert zu agieren und zu ent-
scheiden. Die Zuständigkeit und das 
limitierte Budget stünden an oberster 
Stelle. Diese Haltung erschwert inno-
vative Prozesse.

Zusammenfassung, Interpretation 
und Ausblick

Zusammengefasst lassen sich basierend 
auf den Erfahrungen der interviewten 
Träger Faktoren ableiten, die den Erfolg 
für aLA begünstigen:

 > Träger müssen eine finanzielle Si-
cherheit von etwa einem Jahr auf-
weisen können, um laufende Kosten 
während des Anerkennungsprozes-
ses decken zu können.

 > Ein weiterer Faktor sind bestehende 
Kontakte zu regionalen Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe und zu Be- 
trieben. Alle der befragten Träger 
konnten auf vielfältige bestehende 
Kontakte zurückgreifen. Durch die 
Neuartigkeit der Maßnahme und 
den geringen Bekanntheitsgrad in 
der Bevölkerung ist es wichtig, dass 
Kontakt zur Zielgruppe aufgenom-
men wird. So können Teilnehmer*in-
nen auf das Angebot aufmerksam 
und dafür gewonnen werden. Bei 

einer betrieblichen Umsetzung ist es 
zudem hilfreich, Betriebe in der Um-
gebung zu kennen, die bereit sind, 
Personen aus der Maßnahme auf-
zunehmen. Wenn der Träger bereits 
einen gewissen Bekanntheitsgrad in 
der Umgebung hat und die Betriebe 
wissen, dass dieser ein verlässlicher 
Partner ist, sind sie offener für eine 
Zusammenarbeit.

 > Um Ressourcen zu schonen und 
mehr Überzeugungskraft gegenüber 
den Kostenträgern zu haben, ist ein 
Verbund mit anderen aLA hilfreich. 
In der Gruppe können überdies 
Schwierigkeiten besprochen und nö-
tige Veränderungen auf den Weg  
gebracht werden, die auch weiteren 
Trägern zugutekommen können.

Die verschiedenen Berichte der be-
fragten Träger zeugen von einer extre-
men Vielfalt an Erfahrungen, die sie 
bisher mit der Maßnahme gemacht 
wurden. Die Ergebnisse aus den Inter-
views sind deshalb als Einzelfälle zu 
verstehen, die zusammengefasst einen 
Überblick über die aktuelle Situation 
der Anbieter geben.

Bei einer betrieblichen Umsetzung 
erweisen sich die strengen Vorgaben 
der WVO als Herausforderung. Diese 
kann nicht flexibel auf individuelle 
Arbeitskonzepte angewandt werden. 
Die Maßnahme steht noch am Anfang 
ihrer Entwicklung; es wird daher noch 
einige Zeit dauern, bis sich eine gewisse 
Routine in den Anerkennungsverfahren 
entwickelt und die Maßnahme sich eta- 
bliert hat. Die Verpflichtungen durch die 
UN-BRK und die Entwicklungstenden-
zen hin zu individuellen Arbeitslösun-
gen für Menschen mit Behinderungen 
verstärken aber die Notwendigkeit einer 
grundlegenden Reformierung der WVO.

Alle befragten Träger waren bereits 
zuvor eine bestehende Einrichtung. 
Aufgrund der beschriebenen Erfah-
rungen werden es kleine Elterninitiati-
ven oder andere Interessensverbände 
schwer haben, bei der Einreichung 
eines Konzepts die Zulassungsvoraus-
setzungen zu erfüllen, nicht zuletzt 
deshalb, weil die Antragstellung für 
Novizen im Feld kaum zu bewältigen 
ist. aLA werden unter diesen Annah-
men derzeit nur solche Träger, die auf 
Vorerfahrungen zurückgreifen können, 
genügend finanzielle Ressourcen haben 
sowie Personal und Räumlichkeiten 
vorweisen können. Es ist davon aus-
zugehen, dass sich die Anerkennungs-
verfahren im Laufe der Zeit mit wach-
senden Erfahrungswerten verkürzen, 
sodass unter Umständen auch Träger, 
die noch nicht im Feld aktiv waren, 
eine Chance haben.

Die unterschiedlichen Berichte der 
Befragten deuten auf große regionale 
Unterschiede in Bezug auf die Offenheit 
der Leistungs- und Kostenträger hin, 
was von den Trägern als problematisch 
gesehen wird, da die Anerkennung zum 
aLA – trotz gleicher Rechtslage – vom 
Bundesland abhängt. Es bleibt zu klä-
ren, warum es in einigen Bundeslän-
dern noch keine Anerkennung eines 
aLA gibt. Mittelfristig müssten überall 
die gleichen Voraussetzungen gegeben 
sein, damit eine deutschlandweite Eta-
blierung der Maßnahme möglich ist.
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 | KURZFASSUNG Die kognitive und psychosoziale Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen mit einem Zwillingsgeschwister mit Down-Syndrom wurde mit der von 
einer Gruppe von Zwillingen ohne Beeinträchtigung verglichen. Die kognitive Leistung 
der Kinder unterscheidet sich nicht zwischen den Gruppen. Bezüglich der psychosozialen 
Entwicklung ergaben sich bei Kindern mit einem Zwillingsgeschwister mit Down-Syn-
drom erhöhte externalisierende Verhaltensauffälligkeiten, die mit zunehmendem Alter 
abnehmen. Insgesamt zeigt sich, dass sich die meisten Kinder, die ein Zwillingsgeschwister 
mit Down-Syndrom haben, unbeeinträchtigt entwickeln.

 | ABSTRACT Twin Siblings of Children and Adolescents with Down Syndrome – 
Cognitive and Psychosocial Development. The general cognitive and psychosocial 
development of children and adolescents having a co-twin with Down syndrome was 
compared with that of control twins without Down syndrome. No differences in IQ 
were found between the groups. With regard to psychosocial development, children 
having a co-twin with Down syndrome were found to have increased externalizing 
behavioral problems, which were most pronounced in younger children. Overall, 
it shows that the majority of children and adolescents having a co-twin with Down 
syndrome are well adjusted.

Hintergrund der Studie

Die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen, die ein Geschwister mit 
einer (geistigen) Behinderung haben, 
wird durch die Erfahrung, in einer Fa-
milie mit einem behinderten Kind zu 
leben, in vielerlei Hinsicht beeinfl usst. 
Studien zeigen, dass dies sowohl die 
psychische als auch die körperliche 
Gesundheit dieser Kinder und Jugend-
lichen betrifft (HOGAN, PARK & 
GOLDSCHEIDER 2003; MARQUIS, 
HAYES & MCGRAIL 2019a). Die Er-
kenntnis einer Familie, dass ein Kind 
mit einer (geistigen) Behinderung wie 
beispielsweise dem Down-Syndrom auf 
die Welt kommt, bringt viele Heraus-
forderungen für alle Familienmitglie-
der mit sich, umso mehr, wenn sie sich 
einer Situation mit Zwillingen mit einer 
Diskordanz für das Down-Syndrom 
gegenübersehen. Da die Wahrscheinlich-
keit zweieiiger Zwillingsgeburten sowie 
die Inzidenz numerischer Chromoso-
menaberrationen mit dem mütterlichen 

Alter ansteigen, ist die Mehrzahl der 
von Trisomie 21 betroffenen Zwillings-
paare diskordant für die Chromoso-
menanomalie (d. h., ein Zwilling hat 
das Down-Syndrom und der andere hat 
einen normalen Chromosomensatz). In 
Anbetracht der Tatsache, dass aus etwa 
1 % aller Schwangerschaften zwei-
eiige Zwillinge hervorgehen und etwa 
0,2 % der Neugeborenen mit Müttern 
im überdurchschnittlichen Alter das 
Down-Syndrom haben, kann geschätzt 
werden, dass es unter den 5 Millionen 
Lebendgeburten pro Jahr in der Euro-
päischen Union etwa 250 Zwillings-
paare gibt, die für das Down-Syndrom 
diskordant sind.

Das Down-Syndrom ist die häufi gste
genetische Ursache für geistige Behin-
derung. Es beinhaltet insbesondere eine 
deutliche Verzögerung der nonverbalen
kognitiven Entwicklung sowie spezifi -
sche Einschränkungen in der Sprech- 
und Sprachproduktion im Säuglings- 
und Kindesalter, aber weniger Verhal-

tensauffälligkeiten als bei Personen 
mit anderen kognitiven Behinderungen 
(CHAPMAN et al. 2000). Darüber hin-
aus ist die Belastung der Eltern aufgrund 
einer Reihe von teilweise schweren ge-
sundheitlichen Problemen des Kindes, 
wie z. B. Herzfehlern, zumindest in 
den ersten Jahren sehr hoch, was zu 
einer reduzierten Unterstützung anderer 
Familienmitglieder führen kann.

Um die betroffenen Familien unter-
stützen zu können, sind Kenntnisse 
über die psychosoziale und die kogni-
tive Entwicklung auch der Geschwister 
ohne Down-Syndrom dringend erfor-
derlich, damit die Familien realistische 
Vorstellungen an die sie erwartenden 
Anforderungen entwickeln und beide 
Kinder in ihrer Entwicklung entspre-
chend ihren jeweiligen Bedürfnissen 
unterstützen und fördern können. Dies 
gilt umso mehr, als die genetische Diag-
nose auch pränatal zu einem Zeitpunkt 
gestellt werden kann, zu dem die Er-
wartungen der werdenden Eltern die 
Entscheidung der Schwangeren über 
einen möglichen Schwangerschaftsab-
bruch mitbestimmen. Die Situation 
von Zwillingen mit Diskordanz für das
Down-Syndrom, insbesondere auch die
Entwicklung der Zwillinge ohne Down-
Syndrom, ist bisher allerdings, abge-
sehen von anekdotischen Berichten 
(SHAPIRO, FARNSWORTH 1972), 
wenig bis gar nicht systematisch er-
forscht. Insbesondere gibt es bisher nur 
wenig Forschung über den Zusammen-
hang mit kognitiven sowie verhaltens-
bezogenen Ergebnissen bei Geschwis-
tern von Kindern mit Down-Syndrom 
und unseres Wissens gibt es weltweit 
keine systematische Studie mit diskor-
danten Down-Syndrom-Zwillingen. In 
der vorliegenden Studie sollte daher 
geprüft werden, ob die Zwillinge ohne 
Down-Syndrom von der Anwesenheit 
ihrer Zwillingsgeschwister mit Down-
Syndrom hinsichtlich der kognitiven 
und psychosozialen Entwicklung pro-
fi tieren oder ob diese Kinder und Ju-
gendlichen besondere Unterstützung 
benötigen.

Zur Frage der kognitiven Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen mit 
einem Geschwister mit Behinderung 
liegen bislang nur sehr wenige Studien 
vor. Derartige Untersuchungen könn-
ten darüber Aufschluss geben, ob die 
Behinderung des Geschwisters inner-
halb der geteilten Umweltbedingungen 
die kognitive Entwicklung des Kindes 
hemmt oder fördert. Eine Annahme 
ist, dass Kindern und Jugendlichen mit 
einem Geschwister mit Down-Syndrom 
weniger lernanregende Umweltbedin-
gungen zur Verfügung stehen. Eine 
andere/weitere Annahme ist, dass die 

Zwillingsgeschwister von Kindern und 
Jugendlichen mit Down-Syndrom
Kognitive und psychosoziale Entwicklung

Gisa Aschersleben Katarzyna Hoffmann Wolfram Henn
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Einnahme der Rolle einer Tutorin/eines 
Tutors oder Vorbilds für das Kind oder 
den Jugendlichen mit Behinderung in 
bestimmten Bereichen die kognitiven 
Fähigkeiten des nicht beeinträchtigten 
Kindes fördern kann. In einer Studie 
von PILOWSKY et al. (2007) wiesen 
Geschwister von Kindern mit unter- 
schiedlichen Behinderungen (Autismus, 
kognitive Beeinträchtigung, Sprach-
defizite) Intelligenzleistungen im durch-
schnittlichen Bereich auf; auch die 
Intelligenzleistungen der drei Geschwis-
tergruppen unterschieden sich nicht. 
Unter ausschließlicher Betrachtung der 
Sprachskala des erfassten Intelligenz-
tests zeigte sich, dass Geschwister von 
Kindern mit Autismus signifikant höhe-
re IQ-Werte aufwiesen als Geschwister 
von Kindern mit Sprachbeeinträchti- 
gungen. Andere Studien zeigten ver-
gleichbare Leseleistungen und Schul-
noten bei Geschwistern von Kindern 
und Jugendlichen mit Down-Syndrom 
und ihren gleichaltrigen Schulkamera-
den (LOBATO et al. 2011). Insgesamt 
geben die (wenigen) Befunde Hinweise 
darauf, dass die kognitiven Leistungen 
von Kindern mit einem Geschwister-
kind mit Behinderung vergleichbar de-
nen anderer Kinder sind.

Im Gegensatz zur kognitiven Ent-
wicklung ist die psychosoziale Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen mit 
einem Geschwister mit Behinderung 
vielfach untersucht. Eine Reihe von 
Studien findet bei diesen Geschwistern 
ein erhöhtes Risiko für internalisierende 
Verhaltensauffälligkeiten wie Ängstlich- 
keit oder Depression, aber auch für  
externalisierende Verhaltensauffälligkei-
ten (BARLOW, ELLARD 2006; MAR-
QUIS, MCGRAIL & HAYES 2019b; 
für eine Metaanalyse siehe VERMAES, 
VAN SUSANTE & VAN BAKEL 2012). 
In anderen Studien hingegen wurden 
keine Unterschiede hinsichtlich Ver-
haltensauffälligkeiten (CUSKELLY, 
GUNN 2006; RODGERS et al. 2016) 
oder sozialen Beeinträchtigungen zwi-
schen Kindern und Jugendlichen mit 
einem Geschwister mit und ohne Be-
hinderung festgestellt (JAGLA et al. 
2017). Es ist davon auszugehen, dass 
eine Reihe von Faktoren wie die Art 
und das Ausmaß der Beeinträchtigung 
des betroffenen Kindes, dessen Aus-
maß an Verhaltensauffälligkeiten so-
wie die soziale Anbindung der Familie 
an unterstützende Organisationen (z. B. 
Selbsthilfegruppen) die Bewältigungs- 
und Anpassungsprozesse des Geschwis-
ters ohne Behinderung beeinflussen 
(MARQUIS et al. 2019a; SKOTKO, 
LEVINE & GOLDSTEIN 2011). Eine 
relativ aktuelle Längsschnittstudie (GI-
ALLO et al. 2014), die Kinder von Ge-

schwistern mit Behinderungen im Alter 
von 4 bis 11 Jahren untersuchte, fand 
altersabhängige Veränderungen im An-
teil der Kinder, die als auffällig einge-
stuft wurden; insgesamt wurden aber 
zu allen Messzeitpunkten im Vergleich 
zur Norm signifikant erhöhte Werte in 
verschiedenen Problembereichen be-
obachtet. Die Ergebnisse deuten damit 
darauf hin, dass Geschwister von Per-
sonen mit Behinderung ein höheres Ri-
siko haben, persistierende Verhaltens-
auffälligkeiten zu entwickeln.

Während in früheren Jahren vorwie-
gend das Augenmerk auf die negativen 
Aspekte der Geschwisterkonstellation 
gelegt wurde und wie man diese mil-
dern kann, konnten aktuellere Studien 
auch zunehmend positive Auswirkun-
gen nachweisen. So wurden beispiels-
weise ein erhöhtes Maß an Empathie 
und Toleranz (CUSKELLY, GUNN 
2006; DYKE, MULROY & LEONARD 
2009), Selbstregulierung und Koopera-
tion (MANDLECO et al. 2003), erhöhte 
soziale Kompetenzen, weniger Verhal-
tensauffälligkeiten sowie ein positiveres 
Selbstkonzept (MACKS, REEVE 2007) 
bei Geschwistern von Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderung berichtet 
(vgl. TRÖSTER 2013). In diesem Zu-
sammenhang argumentiert HASTINGS 
(2016) gegen die vielfach übliche nega-
tive Sichtweise der Situation der betrof-
fenen Familien. Die Darstellung als eine 
Situation mit nur negativen Auswir-
kungen sei simplifizierend und würde 
die Erfahrungen der Familien mit der 
Erziehung eines solchen Kindes nicht 
angemessen beschreiben.

Zusammenfassend deuten die bis-
herigen, zum Teil widersprüchlichen 
Befunde mehrheitlich darauf hin, dass 
die spezifischen Herausforderungen im 
Alltag bei Geschwistern von Personen 
mit Behinderung das Risiko, Verhal-
tensauffälligkeiten zu zeigen, erhöhen 
(vgl. TRÖSTER 2013). Allerdings ist 
die Vergleichbarkeit und Generalisier-
barkeit der Befunde, insbesondere aus 
älteren Studien, durch methodische 
Probleme wie kleine Stichprobengrößen, 
Zusammenfassung von Stichproben 
mit Kindern und Jugendlichen mit un-
terschiedlichen Behinderungen, fehlen-
der Berücksichtigung des sozioökono-
mischen Status und dem Fehlen einer 
angemessenen Kontrollgruppe häufig 
eingeschränkt.

Ziel und Fragestellung

Das Ziel der vorliegenden Studie war 
es zu prüfen, ob Zwillinge ohne Down-
Syndrom von der Anwesenheit ihrer 
Zwillingsgeschwister mit Down-Syn-

drom hinsichtlich der kognitiven und 
psychosozialen Entwicklung profitie-
ren oder ob diese Kinder und Jugend-
lichen besondere Unterstützung be-
nötigen. Dazu wurden die kognitiven 
und die psychosozialen Fähigkeiten 
der Zwillinge mit Zwillingen aus einer 
individuell nach Alter und Geschlecht ge- 
matchten Kontrollgruppe, deren Zwil-
ling keine Behinderung hat, unter Kon-
trolle von Alter und Bildung der Eltern 
verglichen. Konkret wurden zwei Fragen 
zur Überprüfung formuliert:

1. Unterscheidet sich die Intelligenz-
leistung der Zwillinge ohne Down-
Syndrom der diskordanten Down-
Syndrom-Zwillingsfamilien von der 
Intelligenzleistung der nach Alter 
und Geschlecht gematchten Zwillinge 
der Kontrollgruppe?

2. Unterscheiden sich die Zwillinge ohne 
Down-Syndrom der diskordanten 
Down-Syndrom-Familien von nach 
Alter und Geschlecht gematchten 
Zwillingen der Kontrollfamilien hin-
sichtlich Verhaltensauffälligkeiten und 
prosozialem Verhalten?

Forschungsdesign

Die vorliegende Studie ist Teil eines 
größeren, interdisziplinären Projekts, 
das an der Universität des Saarlandes 
in Saarbrücken sowie in Homburg 
durchgeführt und von der Volkswagen-
Stiftung (AZ 1/84 162) in der Förder- 
initiative „Offen für Außergewöhnliches“ 
gefördert wurde. Zur Überprüfung der 
oben genannten Fragestellungen wur-
den ausgewählte Daten analysiert, die 
im Rahmen einer Fragebogenerhebung 
sowie bei darauffolgenden Hausbesu-
chen bei den Familien erhoben wurden.

Die Studiengruppe bestand aus 31 ge-
sunden, zweieiigen Zwillingen im Alter 
zwischen 4 und 16 Jahren, die ein Zwil-
lingsgeschwister mit Down-Syndrom 
haben. Die Kontrollgruppe bestand 
ebenfalls aus 31 gesunden, zweieiigen 
Zwillingen im Alter zwischen 4 und 
16 Jahren, die ein Zwillingsgeschwis-
ter ohne Down-Syndrom haben. Der 
Vergleich der Stichproben hinsichtlich 
relevanter Merkmale wie Alter der Mut-
ter bzw. des Vaters bei der Geburt der 
Zwillinge, Geburtswoche, Bildungs- 
niveau der Eltern oder das Vorhanden- 
sein von Geschwistern zeigte keine 
signifikanten Unterschiede (eine detail- 
lierte Darstellung der soziodemografi-
schen Informationen findet sich in 
ASCHERSLEBEN, HOFFMANN & 
HENN 2021). Die beiden Gruppen 
weisen also hinsichtlich soziodemo-
grafischer Daten eine hohe Vergleich-
barkeit auf.
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Kognitive Leistung

Die kognitive Leistung wurde in der 
vorliegenden Studie mit dem nonver-
balen Intelligenztest nach SNIJDERS-
OOMEN in zwei Altersversionen erho-
ben (SON-R 2.5-7, TELLEGEN et al. 
2007; SON-R 5.5-17, SNIJDERS et al. 
1997), wobei in beiden Altersgruppen 
jeweils die Kurzversion mit den vier 
Subtests Kategorien, Mosaike, Analogien 
und Situationen durchgeführt wurden. 
Beide Verfahren basieren auf dem Ver-
ständnis von Intelligenz als „Fähigkeit, 
sich neuen Situationen anzupassen und 
neuartige Probleme zu lösen, ohne dass 
erlerntes Wissen eine bedeutsame Rolle 
spielt“ (TELLEGEN et al. 2007, 13) und 
bilden daher insbesondere die fluide  
Intelligenz ab.

Verhaltensauffälligkeiten

Zur Erfassung der Verhaltensauffällig-
keiten der Kinder und Jugendlichen 
wurde die Elternversion des Strength 
and Difficulties Questionnaires (SDQ; 
GOODMAN 1997) eingesetzt. Der SDQ 
ist ein Screening-Fragebogen zur Erfas-
sung von Verhaltensauffälligkeiten und 
Kompetenzen bei Kindern und Jugend-
lichen im Alter von 3 bis 16 Jahren. Die 
25 Items der deutschen Version des 
SDQ sind fünf Skalen zugeordnet. Vier 
Skalen erfassen folgende Verhaltens-
auffälligkeiten: emotionale Probleme, 
externalisierende Verhaltensprobleme, 
Hyperaktivität und Probleme im Um-
gang mit Gleichaltrigen. Diese können 
zu einem Gesamtproblemwert zusam-
mengefasst werden. Die fünfte Skala 
prosoziales Verhalten erfasst positive 

Verhaltensaspekte im sozialen Umgang 
mit Anderen, entsprechend erfasst die-
se Skala Stärken im Bereich sozialer 
Kompetenzen.

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die In-
telligenzleistung der Kinder und Jugend-
lichen mit einem Zwillingsgeschwister 
mit Down-Syndrom nicht signifikant 
von der von Kindern und Jugendlichen 
mit einem Zwilling ohne Beeinträchti-
gung unterscheidet. Der Vergleich mit 
dem Normwert (IQ = 100) ergab für 
die Studiengruppe (IQ = 106,6; Spann-
weite: 70–140) eine signifikante Abwei-
chung vom Normwert, nicht aber für 
die Kontrollgruppe (IQ = 102,6; Spann-
weite: 78–131).

Das zweite Ziel der vorliegenden Stu-
die war die Überprüfung der Frage, ob 
sich die Kinder der Studiengruppe von 
den Kindern der Kontrollgruppe hin-
sichtlich der beschriebenen Verhaltens-
auffälligkeiten unterscheiden. Während 
sich kein signifikanter Unterschied im 
SDQ-Gesamtproblemwert zwischen den 
Gruppen findet, zeigt sich ein sig-
nifikanter Unterschied für die Skala  
externalisierende Verhaltensprobleme 
(Beispiel-Item: „Hat oft Wutanfälle, 
ist aufbrausend“), wobei die Kinder 
und Jugendlichen der Studiengruppe  
im Schnitt höhere Werte aufweisen als 
die Kinder der Kontrollgruppe. Für die 
anderen Problemskalen zeigen sich 
ebenfalls keine signifikanten Gruppen-
unterschiede. Für die Skala proso-
ziales Verhalten (Beispiel-Item: „Hilft 
anderen oft freiwillig (Eltern, Lehrer 

oder anderen Kindern)“) findet sich ein 
Trend in Richtung höherer Werte für die 
Kontrollgruppe (vgl. Abb. 1).

Sowohl die Werte des SDQ-Gesamt-
problemwerts als auch die der SDQ-
Subskalen wurden entsprechend der Cut- 
off-Werte der englischen Normstichpro-
be (GOODMAN 2001) den Kategorien 
„unauffällig“, „grenzwertig“ sowie „auf-
fällig“ zugeordnet, wobei in der Risiko-
gruppe die Kategorien „grenzwertig“ und 
„auffällig“ zusammengefasst werden. 
Eine Prüfung der Anzahl der Kinder, die 
der Risikogruppe zugeordnet werden, 
zeigt, dass für die Skala externalisierende 
Verhaltensprobleme signifikant mehr 
Kinder der Studiengruppe als der Kon- 
trollgruppe zugeordnet werden. Für 
die anderen Skalen ergeben sich auch 
hier keine signifikanten Unterschiede. 
Grundsätzlich zeigt sich, dass die meis-
ten Kinder und Jugendlichen von ihren 
Eltern als unauffällig eingeschätzt wur-
den (84 % der Studiengruppe, 88 % der 
Kontrollgruppe).

Um zu überprüfen, ob die Verhaltens-
auffälligkeiten mit dem Alter der Kinder 
zusammenhängen, wurden Korrelations-
analysen für den SDQ-Gesamtwert so-
wie die Subskalenwerte für jede Gruppe 
separat durchgeführt. Für die Studien-
gruppe ergaben sich signifikante Zu-
sammenhänge mit dem Alter für den 
Wert für Verhaltensauffälligkeiten und 
für den Wert für prosoziales Verhalten, 
was auf eine Abnahme der Verhaltens-
auffälligkeiten mit zunehmendem Alter 
sowie eine Zunahme des prosozialen 
Verhaltens mit dem Alter hinweist.

Diskussion

Das Ziel der vorliegenden Studie war es 
zu prüfen, ob die Situation von Zwillin-
gen mit Diskordanz für das Down-Syn-
drom für den Zwilling ohne Down-Syn-
drom besondere Herausforderungen 
mit sich bringt oder seine Entwicklung 
begünstigt. Dazu wurden diese Zwil-
linge hinsichtlich ihrer kognitiven und 
psychosozialen Entwicklung mit nach 
Alter und Geschlecht gematchten Kon-
trollzwillingen verglichen.

Die vorliegenden Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass Kinder und Jugendli-
che, die mit einem Zwillingsgeschwister 
mit Down-Syndrom aufwachsen, in ih-
rer kognitiven Leistungsfähigkeit nicht 
benachteiligt sind. Sie unterscheidet sich 
nicht von der von Kindern und Jugend-
lichen, die ebenfalls in einer Zwillings-
konstellation aufwachsen, bei denen 
aber keiner der Zwillinge eine Behin-
derung aufweist. Das heißt, anders als 
von Eltern häufig befürchtet und auch 
von Expertenmeinungen vertreten (vgl. 

Emotionale 
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externalisierende
Verhaltensprobleme

Studiengruppe Kontrollgruppe

Hyperaktivität Probleme im Umgang 
mit Gleichaltrigen

Prosoziales 
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9
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3
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Abb. 1: SDQ-Mittelwerte der einzelnen Skalen für die Studiengruppe und  
die Kontrollgruppe
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BRYAN 2003), sind keine Nachteile im 
Bereich der kognitiven Entwicklung 
festzustellen. Dieses Ergebnis bestätigt 
Studien, die keinen Einfluss eines be-
hinderten Geschwisterkindes auf die  
kognitiven Fähigkeiten und Schulleis-
tungen von Kindern und Jugendlichen 
berichten (vgl. LOBATO et al. 2011; 
PILOWSKY et al. 2003). In der vor-
liegenden Studie ergeben sich sogar 
eher Hinweise darauf, dass die Kinder 
und Jugendlichen möglicherweise von 
der besonderen Familienkonstella- 
tion profitieren. Im Vergleich zu den 
Normdaten zeigen sie einen im Mittel 
höheren IQ-Wert. Es kann allerdings 
vermutet werden, dass die im Vergleich 
zur Norm leicht erhöhten IQ-Werte ihre 
Ursache im relativ hohen Bildungs-
niveau der Eltern beider Stichproben 
haben, was vermutlich mit der Rekru- 
tierung der Studienfamilien über Selbst-
hilfegruppen und fachbezogene Lektü-
re zusammenhängt. In Übereinstimmung 
mit den Ergebnissen der vorliegenden 
Studie wurde in anderen Arbeiten be- 
richtet, dass nicht betroffene Geschwis-
ter von behinderten Kindern im Ver-
gleich zu Kontrollgruppen keine Be-
einträchtigungen in den akademischen 
Leistungen aufweisen, obwohl sie eine 
negativere Einstellung zur und mehr 
Verhaltensauffälligkeiten in der Schule 
zeigen (vgl. BEN-YIZHAK et al. 2011; 
CHIEN, TU & GAU 2017).

Bezüglich Verhaltensauffälligkeiten 
von Kindern mit einem Geschwister 
mit Behinderungen finden sich wider-
sprüchliche Befunde in der Literatur. 
Während einige Studien und auch Meta-
analysen insbesondere eine (leicht) 
erhöhte Wahrscheinlichkeit für exter-
nalisierende Verhaltensauffälligkeiten 
berichten (vgl. BARLOW, ELLARD 
2006; MARQUIS et al. 2019b; VERMA-
ES et al. 2012), können andere Studien 
dies nicht bestätigen (vgl. CUSKELLY, 
GUNN 2006; RODGERS et al. 2016). 
Bezüglich des Gesamtproblemwerts 
konnte auch in der vorliegenden Stu-
die kein Unterschied zwischen den 
beiden untersuchten Gruppen festge-
stellt werden. Die meisten Kinder und 
Jugendlichen wurden von ihren Eltern 
als unauffällig eingeschätzt. Bei diffe-
renzierter Betrachtung der einzelnen 
Verhaltensbereiche zeigte sich jedoch, 
dass bei den Kindern und Jugendli-
chen mit einem Zwillingsgeschwister 
mit Down-Syndrom mehr externali-
sierende Verhaltensauffälligkeiten von 
ihren Eltern beobachtet werden als bei 
den Kontrollzwillingen und auch im 
Vergleich zu Kindern aus der Norm-
stichprobe. Insgesamt waren 45 % der 
Kinder der Studiengruppe in diesem 
Verhaltensbereich der Risikogruppe zu-

zuordnen, gegenüber 10 % der Kinder 
aus der Kontrollgruppe. Dieser Befund 
bestätigt die Ergebnisse, die VERMAES 
et al. (2012) diesbezüglich in ihrer Meta-
analyse berichten. Die Autor*innen 
schildern allerdings gleichzeitig eine er-
höhte Wahrscheinlichkeit für internali-
sierende Verhaltensauffälligkeiten, was 
durch die vorliegende Studie nicht be-
stätigt werden kann. Mit Ausnahme der 
Skala für externalisierende Verhaltens-
auffälligkeiten finden sich in der aktuel-
len Studie keine Unterschiede hinsicht-
lich Verhaltensauffälligkeiten zwischen 
den beiden untersuchten Gruppen. 
Allerdings sollten die Ergebnisse vor 
dem Hintergrund der beschränkten 
Stichprobengröße und der großen Al-
tersstreuung innerhalb der Stichprobe 
vorsichtig interpretiert werden. Unter 
Umständen haben aber auch die El-
tern der Zwillinge in der Studiengruppe 
eine höhere Sensitivität für mögliche 
negative Auswirkungen der familiären 
Situation auf die Kinder ohne Down-
Syndrom, wodurch die Verhaltensauf-
fälligkeiten überschätzt werden.

Insgesamt ist das von den Eltern be-
richtete Ausmaß an Verhaltensauffäl-
ligkeiten der Kinder und Jugendlichen 
zwischen den beiden Gruppen und im 
Vergleich zu normativen Werten sehr 
vergleichbar und weit unterhalb aller 
möglichen klinischen Grenzwerte. Eine 
aktuelle Metaanalyse zu Geschwistern 
von Personen mit einer Autismus-Spek-
trum-Störung zeigt, dass diese Kinder  
signifikant mehr Verhaltensauffälligkei-
ten insgesamt sowie mehr internalisie-
rende Verhaltensauffälligkeiten haben, 
aber kein Unterschied in Bezug auf ex-
ternalisierende Verhaltensauffälligkei-
ten im Vergleich zu Vergleichsgruppen 
auftrat (vgl. SHIVERS 2019). Somit 
scheint die Art der Behinderung eher 
bedeutsam zu sein für die Wahrschein-
lichkeit, dass Geschwister von Kindern 
mit Behinderungen verschiedene Arten 
von Verhaltensauffälligkeiten entwi-
ckeln. Darüber hinaus ist zu beachten, 
dass auch bei Kindern und Jugendli-
chen mit Down-Syndrom die Bandbrei-
te gesundheitlicher sowie psychischer 
Einschränkungen sehr groß ist und 
beispielweise davon abhängt, ob ein 
Herzfehler oder Störungen des Hörens 
bzw. Sehens vorliegen (DOBOSZ, BIK-
MULTANOWSKI 2019; DE SCHRIJ-
VER et al. 2019).

In der vorliegenden Studie wurde für 
die Zwillinge der Studiengruppe eine 
signifikante negative Korrelation mit 
dem Alter für den Score für externali-
sierende Verhaltensauffälligkeiten und 
eine signifikante positive Korrelation 
für den Score für prosoziales Verhalten 

ermittelt, während für die Kontrollzwil-
linge keine derartigen Korrelationen  
gefunden wurden. Bei den Kindern und 
Jugendlichen mit einem Zwillingsge-
schwister mit Down-Syndrom nehmen 
also die Verhaltensauffälligkeiten mit 
zunehmendem Alter ab und der An-
teil des prosozialen Verhaltens zu. Da 
dies genau die beiden Subskalen sind, 
bei denen Unterschiede zur Kontroll-
gruppe auftraten, deutet dieser Befund 
darauf hin, dass die Unterschiede auf 
das jüngere Alter beschränkt sind und 
sich mit zunehmendem Alter der Kin-
der und Jugendlichen verringern oder 
sogar verschwinden. In einer neueren 
Studie konnten BAILEY et al. (2019) 
zeigen, dass sich bei Kindern mit geis-
tiger Behinderung Verhaltensauffällig-
keiten und prosoziale Verhaltensauf-
fälligkeiten mit zunehmendem Alter 
verbesserten. Während externalisierende 
Verhaltensauffälligkeiten während des 
von den Autoren untersuchten Zeit-
raums von acht Jahren reduziert wur-
den, veränderten sich internalisierende 
Verhaltensauffälligkeiten nicht syste-
matisch im Laufe der Zeit. Dies deutet 
darauf hin, dass die in der vorliegenden 
Studie beobachteten Entwicklungsver- 
änderungen bei den Zwillingen der Stu-
diengruppe ein Ergebnis der Entwick-
lungsveränderungen bei ihrem Zwillings-
geschwister mit Down-Syndrom sein 
könnten.

Obwohl die vorliegende Studie in 
Bezug auf die untersuchte Stichprobe 
außergewöhnlich ist, müssen die Er-
gebnisse vor dem Hintergrund einiger 
Einschränkungen betrachtet werden. 
Zum einen ist die Stichprobengröße 
eher klein und daher sind Verallgemei-
nerungen begrenzt. Dies ist jedoch auf 
die ungewöhnliche untersuchte Stich- 
probe zurückzuführen: Zwillinge, die  
für das Down-Syndrom diskordant 
sind, sind sehr selten (eine von 20.000 
Lebendgeburten). Außerdem wurde das 
Verhalten der Kinder und Jugendlichen 
von ihren Eltern eingeschätzt. Die For- 
schung zeigt, dass die elterliche Be-
richterstattung manchmal von dem 
selbstberichteten Verhalten der Kinder 
abweicht, wobei Geschwister über grö-
ßere Verhaltensauffälligkeiten berich-
ten als die Eltern sie wahrgenommen 
haben (CEBULA et al. 2019). Da wir 
jedoch hauptsächlich daran interessiert 
waren, ob sich die Gruppe der Zwillinge 
der Studiengruppe in Bezug auf Verhal-
tensauffälligkeiten von der Gruppe der 
individuell gematchten Kontrollzwil-
linge unterscheidet, ist dieses Problem 
vermutlich von geringerer Relevanz, da 
in beiden Gruppen die Eltern ihr Kind 
bewerteten.
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Fazit

Die vorliegende Studie zeigt, dass die 
Mehrheit der Kinder und Jugendlichen, 
die ein Zwillingsgeschwister mit Down-
Syndrom haben, sich gut entwickeln. 
Es gab in den beiden Gruppen keine 
Unterschiede in den allgemeinen kog-
nitiven Fähigkeiten und nur wenige 
Unterschiede in den Verhaltensauffäl-
ligkeiten, die sich auf verstärkte exter-
nalisierende Verhaltensauffälligkeiten 
besonders bei jüngeren Kindern be-
schränken. Vor dem Hintergrund der 
bekannten alltäglichen Herausforde-
rungen und möglicher folgender mani-
festierender Verhaltensauffälligkeiten 
werden spezielle Förderprogramme, 
Freizeit- und Beratungsangebote sowie 
Seminare in Deutschland angeboten, 
die sich den Anliegen und Fragen von 
Geschwistern von Menschen mit Be-
hinderung widmen und den Austausch 
untereinander fördern (siehe dazu z. B. 
KOWALEWSKI et al. 2014; SCHEPPER 
et al. 2016).

Obwohl diese Kinder und Jugend-
lichen mit Herausforderungen in ihrer 
Entwicklung konfrontiert sind, während 
sie mit einem Zwillingsgeschwister mit 
Down-Syndrom aufwachsen, sprechen 
die Ergebnisse der vorliegenden Stu-
die insgesamt gegen die üblicherweise 
negative Perspektive auf die Situation 
von Familien, die ein Kind mit einer 
geistigen und entwicklungsbedingten 
Behinderung aufziehen. Auch jenseits 
des Down-Syndroms im Speziellen 
sind diese Ergebnisse ermutigend und 
können für klinische Genetiker*innen 
und Geburtshelfer*innen in der her-
ausfordernden Situation der Beratung 
zukünftiger Eltern, die mit der pränata-
len Diagnose einer Behinderung beim 
werdenden Kind konfrontiert sind, eine 
allgemeine Hilfe sein. Hier ist eine der 
Hauptsorgen der Eltern, ob ihre Für-
sorge für ein behindertes Kind die Ent-
wicklungsperspektiven der Geschwister 
beeinträchtigen kann oder nicht. Die 
hier vorgestellte Evidenz gegen diese 
Annahme kann durchaus dazu bei-
tragen, solche Zweifel für die Eltern ab-
zuschwächen und eine gut informierte 
Entscheidung innerhalb dieser viel-
schichtigen existenziellen Herausforde-
rung zu erreichen.
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PRAXIS UND 
MANAGEMENT

In den Jahren 2016 bis 2020 wurde von 
der Abteilung Pädagogik bei geistiger 
Behinderung an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin in Kooperation mit der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
und verschiedenen Praxiseinrichtungen
das Forschungsprojekt Qualitätsof-
fensive Förderbereich (Quo F) durch-
geführt. Das Projekt widmete sich er-
wachsenen Menschen mit schwerer 
Behinderung in nachschulischen Ein-
richtungen und der Angebotsgestaltung 
durch Mitarbeiter*innen dieser Ein-
richtungen. Die aus dem Projekt her-
vorgegangene Online-Plattform www.
Qualitaetsoffensive-Teilhabe.de sowie 
die Begleitpublikation (LAMERS, MU-
SENBERG & SANSOUR 2021) dienen  
zur Fortbildung von Mitarbeiter*innen 
dieser Einrichtungen und umfasst theo-
retische Grundlagen sowie didaktische 

Materialien zur Entwicklung von ent-
sprechenden Angeboten.

In diesem Beitrag werden die Her-
ausforderungen dargestellt, die mit der 
Entwicklung von Angeboten für den 
Personenkreis von erwachsenen Men-
schen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung verbunden sind, und ein 
Einblick in den Aufbau der Online-
Plattform gegeben.

Menschen mit schwerer Behinderung

Ausgangspunkt für das Forschungspro-
jekt Quo F waren die Studien SITAS1

und EloQuenT2, die bundesweit in 
Förder- und Betreuungsbereichen oder 
vergleichbaren Einrichtungen durchge-
führt wurden. In diesen Studien zeigte 
sich bereits, dass der Personenkreis in 

 | Teilhabe 4/2021, Jg. 60, S. 160 – 165

 | KURZFASSUNG Dieser Beitrag gibt Einblick in die Ergebnisse des Forschungsprojekts 
„Qualitätsoffensive Teilhabe“ (Quo F), das sich mit der nachschulischen Angebotsge-
staltung für erwachsene Menschen mit schwerer Behinderung beschäftigt hat. Dazu 
wurde mit tagesstrukturierenden Einrichtungen zusammengearbeitet, die Angebote in 
den Bereichen Arbeit und Bildung bereitstellen. Als ein Ergebnis ist eine Online-Plattform 
mit Materialien zur Fortbildung von Mitarbeiter*innen an Arbeits- und Bildungsorten
entstanden. Die Herausforderungen bei der Entwicklung dieser Materialien und die 
Online-Plattform selbst werden vorgestellt.

 | ABSTRACT Institutions of Work and Education for Adults with Severe Dis-
abilities – Training Materials for Educational Staff. This article provides insight 
into the results of the research project "Qualitätsoffensive Teilhabe" (Quo F), which dealt 
with after-school offers for adults with severe disabilities. For this purpose, the project 
cooperated with day-structuring institutions that provide offers in the fi elds of work and 
education. One outcome was an online platform for training staff at those day-struc-
turing institutions. The challenges in developing materials and the online platform itself 
are presented.

Arbeits- und Bildungsorte für 
Erwachsene mit schwerer Behinderung
Fortbildungsmaterialien für pädagogische Mitarbeiter*innen

Teresa Sansour Oliver Musenberg Wolfgang Lamers

1 Das Projekt SITAS – Sinnvolle produktive Tätigkeit für Menschen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung – wurde in den Jahren 2007–2009 von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
durchgeführt.

2  Das Projekt EloQuenT – Evaluation und Qualitätsentwicklung in Tagesförderstätten – 
wurde in den Jahren 2013–2015 von der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt.

http://www.Qualitaetsoffensive-Teilhabe.de
http://www.Qualitaetsoffensive-Teilhabe.de
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den Einrichtungen äußerst heterogen 
ist und sich kaum einheitlich beschrei-
ben lässt. Bei den Hospitationen in den 
Einrichtungen im Projekt Quo F trafen 
wir z. B. auf Menschen, die

 > deutlich in ihren kognitiven Kompe-
tenzen eingeschränkt zu sein schienen, 
aber durchaus sehr mobil waren,

 > starke Einschränkungen in allen 
motorischen Aktivitäten auswiesen, 
sich jedoch in ihren kognitiven Kom-
petenzen nicht von den Beschäftig-
ten in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) unterschieden,

 > sowohl in ihren elementaren Bewe-
gungsaktivitäten und in ihren Fort-
bewegungsmöglichkeiten, in den 
Aktivitäten des Lernens und der An-
wendung von Wissen, der Kommuni-
kation, der Wahrnehmung und in der 
Selbstversorgung stark beeinträchtigt 
waren,

 > kaum oder nur geringe Einschrän-
kungen in der Motorik oder Kog-
nition erkennen ließen, aber ihre 
Umwelt durch ihre besonderen Ver-
haltensweisen herausforderten

 > sowie Menschen, die nicht den Leis-
tungserwartungen der WfbM ent-
sprachen.

Diese Beispiele verdeutlichen die 
enorme Heterogenität des Personen-
kreises, womit sich eventuell auch er-
klären lässt, warum sich in der Praxis 
und Wissenschaft unterschiedliche Be-
zeichnungen finden, wie z. B. Men-
schen mit schwerer Behinderung, mit 
schwersten Behinderungen, mit kom-
plexer Behinderung oder mit hohem 
Unterstützungsbedarf.

Trotz der Heterogenität des Perso-
nenkreises lässt sich für die Menschen 
eine übergreifende Gemeinsamkeit fest-
halten: Allen wird aufgrund der ihnen 
zugeschriebenen Unfähigkeiten und 
fehlenden Kompetenzen die Teilhabe 
am Lebensbereich Arbeit verwehrt. Der 
Gesetzgeber und auch die Institutionen 
(WfbM) – mit Ausnahme von Nord-
rhein-Westfalen – schreiben ihnen zu, 
nicht „werkstattfähig“ zu sein:

„Die Werkstatt steht allen behinderten 
Menschen im Sinne des Absatzes 1 
unabhängig von Art oder Schwere 
der Behinderung offen, sofern erwar-
tet werden kann, dass sie spätestens 
nach Teilnahme an Maßnahmen im 
Berufsbildungsbereich wenigstens 
ein Mindestmaß wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung erbringen 
werden. Dies ist nicht der Fall bei 
behinderten Menschen, bei denen 
trotz einer der Behinderung ange-
messenen Betreuung eine erhebliche

Selbst- oder Fremdgefährdung zu er-
warten ist oder das Ausmaß der erfor-
derlichen Betreuung und Pflege die 
Teilnahme an Maßnahmen im Berufs- 
bildungsbereich oder sonstige Um-
stände ein Mindestmaß wirtschaftlich  
verwertbarer Arbeitsleistung im Ar-
beitsbereich dauerhaft nicht zulassen“ 
(§ 219 (2), SGB IX).

Auch jenseits von Arbeit lässt sich 
feststellen, dass ihre selbstbestimmte 
gesellschaftliche Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft durchgängig und in 
vielen Bereichen langfristig sowie er-
heblich eingeschränkt ist und sie in der 
Regel lebenslang auf Fürsorge und Un-
terstützung durch andere angewiesen 
sind (vgl. FALKENSTOERFER 2020).

Als Bezeichnung für den Personen-
kreis haben wir uns für Menschen mit 
schwerer Behinderung entschieden und 
verzichten bewusst auf einen Super-
lativ. Leitend für unser Vorhaben war 
die Grundannahme, dass erwachsene 
Menschen mit einer schweren Behin-
derung nicht grundsätzlich andere Be-
dürfnisse haben als andere Menschen.

Inhaltliche und fachwissenschaftliche 
Herausforderungen

Die Ergebnisse der Studien SITAS (vgl. 
TERFLOTH, LAMERS 2009, 2013) und 
EloQuenT (vgl. RIEGERT, MUSEN-
BERG & LAMERS 2016) haben ge-
zeigt, dass für Menschen mit schwerer 
Behinderung bundesweit sehr unter-
schiedliche Organisationsformen exis-
tieren, die mit umfassenden inhaltlichen 
und gestalterischen Freiheiten einher-
gehen. Es wurde ebenso deutlich, dass 
die Angebote nicht immer so gestaltet 
wurden, dass Menschen mit schwerer 
Behinderung dadurch Teilhabe an ge-
sellschaftlich und kulturell bedeutsa-
men Lebensbereichen ermöglicht wurde. 
Dies konnte u. a. auf einen Qualifizie-
rungsbedarf zurückgeführt werden: Die 
Forschungsergebnisse haben gezeigt, 
dass die Mitarbeiter*innen in ihren Aus-
bildungen oft nicht spezifisch genug auf 
die Arbeit mit erwachsenen Menschen 
mit schwerer Behinderung vorbereitet 
werden. Als noch einflussreicher erwies 
sich, dass für die tagesstrukturierenden 
Einrichtungen bisher weder in der Pra-
xis noch im Bereich der Fachwissen-
schaft fundierte Konzepte existieren, 
die für die Planung und Gestaltung 
von Angeboten als Orientierung dienen 
könnten und den Mitarbeiter*innen für 
die konkrete praktische Arbeit inhalt-
liche und methodische Impulse für die 
Gestaltung von alltags-, kultur- und ar-
beitsweltbezogenen Angeboten geben.

Die fachwissenschaftlichen Leerstellen 
bezogen auf erwachsene Menschen mit 
schwerer Behinderung werden bei einem 
Blick auf exemplarische Bereiche der 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK) deutlich, in denen Menschen mit 
schwerer Behinderung ein Recht auf 
Teilhabe zugesprochen wird, wie z. B. 
persönliche Mobilität, Teilhabe am kul-
turellen Leben, an Freizeit und Sport, 
Teilhabe am politischen und öffentli-
chen Leben, Arbeit und Beschäftigung, 
Bildung, Privatsphäre, Kommunikation 
(Abb. 1).

Die benannten Bereiche der UN-BRK 
(siehe Abb. 1) finden sich auch in unter-
schiedlicher Akzentuierung auf unserer 
Online-Plattform wieder. Bei der in-
haltlichen Aufbereitung der einzelnen 
Themenfelder konnten wir zunächst 
feststellen, dass zum einen Bereiche 
wie Kognition, Handlungskompetenz, 
Biografiearbeit, Erwachsenenbildung, 
Inklusion oder Sozialraumorientierung 
und zum anderen konkrete Praxisfel-
der wie z. B. im Bereich der Teilhabe 
an Kultur mit Blick auf erwachsene 
Menschen mit schwerer Behinderung 
in fachwissenschaftlichen Veröffentli-
chungen nicht oder sehr selten bearbeitet 
werden (vgl. Deutsche Heilpädagogi-
sche Gesellschaft 2015, 2021; FORNE-
FELD 2017, 2021). Die Publikationen 
beziehen sich schwerpunktmäßig auf 
anthropologisch-ethische Aspekte (vgl. 
DEDERICH, GRÜBER 2007) oder set-
zen sich mit Fragen des Wohnens (vgl. 
FRANZ, BECK 2017; HAHN 2004; 
SEIFERT 2017), der Teilhabe an Ar-
beit (vgl. BECKER 2016) und der Be-
ziehung, Kommunikation und Pflege 
auseinander (vgl. FORNEFELD 1995; 
FRÖHLICH 1991).

Wie lassen sich diese  
Leerstellen erklären?

Bereits 1979 weist Heinz Bach darauf 
hin, dass trotz eingeschränkter kogniti-
ver Kompetenzen die dem Lebensalter 
gemäßen Bedürfnisse, Ansprüche und 
Aufgaben zu beachten seien (vgl. BACH 
1979, 5). Zwölf Jahre später schreibt 
Andreas Fröhlich unter der Überschrift 
„Perspektiven in der Erwachsenen-
arbeit“, dass der Erwachsenenbereich 
gegenüber der frühpädagogischen und 
schulischen Zeit viel weiter ausgedehnt 
ist, die darin Tätigen in der Regel für 
ihre Arbeit aber weniger gut ausgebildet 
sind und wir noch weit davon entfernt 
seien, eine befriedigende Situation für 
Mitarbeitende und Menschen mit Be-
hinderung realisieren zu können (vgl. 
FRÖHLICH 1991, 226). Weitere fünf 
Jahre später fragt Theo Klauß, ob wir in 
der Lage sind, für Erwachsene mit geisti-
ger Behinderung eine eigene Andragogik 



162

Teilhabe 4/2021, Jg. 60PRAXIS UND MANAGEMENT
Arbeits- und Bildungsorte für Erwachsene mit schwerer Behinderung

zu entwickeln und damit der neuen 
Leitidee des selbstbestimmten Lebens 
gerecht zu werden. Bezogen auf Men-
schen mit schwerer Behinderung stellt 
er fest, dass sie der Schule entwachsen 
und erwachsen werden und ins Renten-
alter kommen und es dafür konzeptio-
neller Ideen bedarf (vgl. KLAUß 1996).

Zweifelsohne hat sich in den letz-
ten 40 Jahren seit den Anfängen der 
„Schwerstbehindertenpädagogik“ fach-
wissenschaftlich einiges getan. Intensiv 
wurden anthropologisch-ethisch-philo-
sophische Fragen im Kontext schwerer 
und mehrfacher Behinderung bearbei-
tet, Überlegungen zur schulischen För-
derung und zu einer guten pflegerischen 
Versorgung formuliert, die Notwendig-
keiten einer Bewegungs- und Wahr-
nehmungsförderung aufgezeigt, die den 
Menschen mit schwerer Behinderung 
als aktiv gestaltendes Subjekt sehen, und 
es wurde versucht, diesen Personen-
kreis in seinen besonderen Kommuni-
kationsbedürfnissen und Verhaltens-
besonderheiten zu verstehen und zu 
fördern; auch finden sich vereinzelt  
Publikationen zum Thema Inklusion (vgl. 
FLIEGER, MÜLLER 2016). Allerdings 
beziehen sich entsprechende Publika-
tionen dort, wo sie nicht primär grund-
sätzliche anthropologisch-ethische Posi-
tionen formulieren, in erster Linie auf 
das Kindes- und Jugendalter.

Das daraus resultierende Spannungs-
feld einer einerseits altersgerechten und  

andererseits entwicklungsgemäßen Mög-
lichkeit der Auseinandersetzung mit der 
Welt von Erwachsenen mit schwerer 
Behinderung wurde fachwissenschaft-
lich ebenfalls kaum vertiefend bear-
beitet. So wurde zwar seit den 1980er 
Jahren eine Orientierung am Entwick-
lungsalter heftig und kontinuierlich 
kritisiert, weil sie weder die individu-
ellen Lebenserfahrungen noch die be- 
sondere Lebenssituation der betrof-
fenen Menschen berücksichtige (vgl. 
KLAUß, LAMERS & JANZ 2006).  
Allerdings wurde die Frage, wie sich mit 
zunehmendem Alter das Spannungs-
feld zwischen Entwicklungsalter und 
Lebensalter überwinden lasse, kaum 
thematisiert. Appelle, dass erwachsene 
Menschen mit schwerer Behinderung 
nicht mit Säuglingen oder Kleinkin-
dern zu vergleichen und erst recht nicht 
so zu behandeln seien, haben kaum zu 
Konkretisierungen geführt, wie dieser 
Herausforderung auch didaktisch be-
gegnet werden kann.

Somit orientiert sich die Planung und 
Umsetzung von Angeboten für erwach-
sene Menschen mit schwerer Behinde-
rung nach wie vor oft an den früh(est)en 
Stufen der kindlichen Entwicklung, 
wodurch ein Menschenbild transpor-
tiert wird, das diesen Personenkreis 
bewusst oder unbewusst als quasi al-
terslose, entwicklungseingeschränkte 
Menschen betrachtet und behandelt, 
deren Lebenserfahrungen oft auf kind-
liche Erlebnisdimensionen beschränkt 

(gedacht) werden. Nicht selten finden 
sich in den nachschulischen Einrich-
tungen deshalb auch Förderangebote, 
die sich sowohl inhaltlich als auch me-
thodisch kaum von denen der Schulzeit 
unterscheiden.

Es verdient intensivere Beachtung, 
dass sich menschliche Entwicklung, 
auch bei Menschen mit schwerer Be-
hinderung, über die gesamte Lebens-
spanne in Übergängen, in Transitionen 
und damit verbundenen Lebensereig-
nissen, Veränderungen und Umstruktu-
rierungen vollzieht. Dies zeigt sich z. B. 
daran, dass erwachsenen Menschen mit 
schwerer Behinderung selten die Mög-
lichkeit eingeräumt wird, an adäquaten 
Angeboten der beruflichen Bildung oder 
der Erwachsenenbildung teilzunehmen, 
obwohl ihnen für beide Bereiche im Ar-
tikel 24 der UN-BRK ein grundlegendes 
Recht eingeräumt wird.

Arbeits- und Bildungsorte

Ebenso vielfältig und uneinheitlich wie 
die Beschreibung des Personenkreises 
stellt sich bundesweit die Bezeichnung 
der Institutionen dar, in denen Men-
schen mit schwerer Behinderung geför-
dert, begleitet, unterstützt und betreut 
werden. Die Einrichtungen nennen sich 
z. B. Förder- und Betreuungsbereiche, 
Tagesförderstätten, Arbeitsbereiche, 
Tagesbeschäftigungszentrum, Angebot 
zur Beschäftigung, Förderung und Be-
treuung oder Beschäftigungs- und För-

Artikel 22

Achtung der 
Privatsphäre

Artikel 26

Habilitation und 
Rehabilitation

Artikel 23

Achtung der 
Wohnung und

der Familie

Artikel 24

Bildung

Artikel 25

Gesundheit

Artikel 3

Teilhabe am 
kulturellen Leben 

sowie an Erholung, 
Freizeit und Sport

Artikel 20

persönliche Mobilität

Artikel 29

Teilhabe am 
politischen und  

öffentlichen Leben

Artikel 19
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Lebensführung und 
Einbeziehung in die 
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Artikel 28
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Abb. 1: Teilhabebereiche nach UN-BRK
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derbereich. Die unterschiedlichen Be-
zeichnungen könnten suggerieren, dass 
sie mit unterschiedlichen Konzepten 
oder einer spezifischen Ausrichtung der 
Arbeit verbunden sind. Diese Vermu-
tung fand in den Forschungsprojekten 
SITAS, EloQuenT und Quo F aller-
dings keine Bestätigung.

Bei der Suche nach einer übergrei-
fenden Bezeichnung der Einrichtungen 
haben wir uns im Projekt Quo F für Ar-
beits- und Bildungsorte entschieden.

Diese Wahl ist nicht nur dadurch be-
gründet, dass keine der in der Praxis 
verwendeten Bezeichnungen geeignet 
wäre, die unterschiedlichen Institutions-
formen abzubilden, sondern vor allem 
dadurch, dass die verwendeten Bezeich-
nungen im Kontext von erwachsenen 
Menschen mit schwerer Behinderung 
fragwürdig erscheinen. Begriffe wie Be-
treuung, Beschäftigung und Förderung, 
die bei vielen Bezeichnungen der Ein-
richtungsform verwendet werden, kön-
nen durchaus kritisch gesehen werden. 
So erscheint z. B. der Begriff „Förde-
rung“ gerade in diesem Kontext proble-
matisch, da er Gefahr läuft, Menschen 
mit schwerer Behinderung primär pas-
siv, als Zu-Fördernde, erscheinen zu 
lassen (vgl. BIEWER 2006).

Mit der Entscheidung für die Verwen-
dung der Bezeichnung Arbeits- und Bil-
dungsorte im Rahmen des Forschungs-
projekts schließen wir bewusst an die 
UN-BRK an, die allen Menschen, unab- 
hängig von Art und Schwere der Be-
hinderung, ein Recht auf Arbeit und 
Bildung einräumt. Der Begriff hat 
programmatischen Charakter, weil er 
einen klaren Auftrag formuliert, näm-
lich Angebote zu realisieren, die allen 
Menschen mit schwerer Behinderung 
die Teilhabe an Arbeit und Bildung er-
möglichen. Zudem, was uns besonders 
wichtig ist, ist die Bezeichnung Arbeits- 
und Bildungsort nicht gebunden an die 
bestehenden Institutionsformen, son-
dern berücksichtigt auch Angebote an 
anderen Orten, z. B. im Sozialraum.

Inhaltliche Überlegungen zur  
Umsetzung im Projekt

Der Ausgangspunkt im Projekt war,  
erwachsene Menschen mit schwerer  
Behinderung nicht nur mitzudenken, 
sondern die Inhalte ausgehend von 
diesem Personenkreis zu entwickeln. 
Dazu wurden die vorhandenen fach-
wissenschaftlichen Erkenntnisse (z. B. 
Wahrnehmung, Bewegung, Kommunika-
tion, Spiel) mit dem Fokus auf erwach-
sene Menschen mit schwerer Behinde-
rung analysiert, bewertet, reorganisiert 

und unter Berücksichtigung interdiszi-
plinärer Bezüge weiterentwickelt.

Eine besondere Herausforderung stell-
te der Anspruch dar, mit den entwickel-
ten didaktischen Materialien die Mit-
arbeiter*innen in die Lage zu versetzen, 
Menschen mit schwerer Behinderung, 
unabhängig vom Schweregrad der Be-
hinderung, eine möglichst umfassende 
Teilhabe an Alltag, Arbeit und Kultur 
zu ermöglichen. Wir hoffen zwar, dass 
es gelungen ist, bei der Entwicklung der 
didaktischen Materialien das Lebensal-
ter der Menschen mit schwerer Behin-
derung deutlich in den Vordergrund zu 
stellen und dass wir mit diesen Mate-
rialien den Mitarbeiter*innen Impulse 
und Methoden geben, die erwachsenen 
Menschen mit schwerer Behinderung 
mehr Möglichkeiten der Teilhabe an 
Alltag, Arbeit und Kultur aufzeigen. 
Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass 
dieser Anspruch in der gewünschten 
Differenziertheit noch nicht bei allen 
Themen eingelöst ist. So mussten wir 
z. B. bei den weiterführenden Materia-
lien immer wieder auch auf Literatur, 
Videos, Webseiten usw. verweisen, die 
nicht unmittelbar etwas mit erwachse-
nen Menschen mit schwerer Behinde-
rung zu tun haben.

Je abstrakter die Themen sind, bei-
spielsweise Themen wie politische Bil-
dung oder Literatur, umso herausfor-
dernder ist es, bei der Entwicklung von 
exemplarischen, konkreten Angeboten 
gerade auch die Menschen mitzuden-
ken, die in ihren kognitiven Fähigkei-
ten in besonderer Weise eingeschränkt 
sind. Hier wird für die Zukunft noch 
weitere Entwicklungsarbeit in Praxis 
und Theorie notwendig sein. Die Mate-
rialien stellen vor diesem Hintergrund 
ein Angebot dar, sie auf die eigene Pra-
xis anzuwenden und weiterzudenken.

Entwicklung der Online-Plattform 
Qualitätsoffensive Teilhabe

Ausgehend von der beschriebenen Si-
tuation, bestand das Ziel des Projekts in 
der Konzeption von nachschulischen 
Angeboten für Menschen mit schwerer 
Behinderung sowie in der Entwicklung 
entsprechender Fortbildungswerkzeuge 
für die pädagogischen Mitarbeiter*in-
nen in den Einrichtungen, um die Qua-
lität der Arbeit mit erwachsenen Men-
schen mit schwerer Behinderung zu 
verbessern.

Daraus ergaben sich zwei zentrale 
Aufgaben:

 > Die Konzeption von Materialien zum 
Erwerb von grundlegendem theo-
retischem und gleichzeitig praxis-

relevantem pädagogischem Wissen 
sowie zum Erwerb didaktischer  
Fähigkeiten.

 > Die Entwicklung von didaktischen 
– inhaltlichen wie methodischen – 
Orientierungshilfen und Impulsen 
zur Planung und Gestaltung von  
Angeboten.

Methodische Umsetzung der  
Online-Plattform

Bei der Planung des Projekts sind wir 
zunächst davon ausgegangen, dass die 
zu entwickelnden Materialien für die 
Fortbildung der Mitarbeiter*innen so-
wie zur Unterstützung bei der Planung 
von Angeboten in gedruckter Form 
realisiert werden sollten. Im Austausch 
mit der Praxis zeigte sich jedoch, dass 
für die Mitarbeiter*innen in den Ein-
richtungen umfängliche Texte nicht un-
bedingt einen geeigneten Zugang dar-
stellen. In einem zeitlich, methodisch 
und technisch aufwendigen Prozess 
entstand in der Folge ein webbasiertes 
multimediales Konzept, das die Inhalte 
über kurze Texte, Überblickvideos, Ex-
pert*inneninterviews, Fotos und Grafi-
ken usw. für die Nutzer*innen zugäng-
lich machen sollte. Die Materialien der 
Online-Plattform umfassen aktuell ein 
Volumen von ca. 30 Gigabyte mit etwa 
70 selbst erstellten Filmen, 22 Texten zu 
theoretischen Grundlagen, 38 Modulen 
zur Gestaltung von Angeboten und ca. 
2000 Hinweisen zu weiterführender  
Literatur und Materialien.

Die Onlineplattform gliedert sich in 
die drei zentralen Bereiche

 > theoretische Grundlagen,
 > Grundlagen der Planung und
 > Orientierungsplan.

Theoretische Grundlagen

Die Webseiten zu den theoretischen 
Grundlagen folgen einer einheitlichen 
Struktur und beinhalten ein oder meh-
rere Überblicks- und Expert*innen-
videos, einen Grundlagentext zum  
gewählten Thema, weitere Literatur, 
Übungen und Materialien. Die Grund-
lagentexte können heruntergeladen 
werden und sind ebenfalls identisch 
gegliedert:

 > Was ist/sind ...?
 > Welche Bedeutung hat das Thema für 

die Arbeit mit Menschen mit schwerer 
Behinderung?

 > Welche Chancen und Herausforde-
rungen ergeben sich daraus?

 > Was ist notwendig, um das Thema in 
der Arbeit mit Menschen mit schwe-
rer Behinderung berücksichtigen zu 
können?
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Grundlagen der Planung

Unter Grundlagen der Planung werden 
zukünftig grundlegende Modelle und 
Prinzipien für die Planung von Ange-
boten anhand von Beispielen erläutert. 
Diese Webseiten befinden sich noch im 
Aufbau.

Orientierungsplan

Im Orientierungsplan werden Planungs- 
und Gestaltungsimpulse für Angebote 
in den Bereichen Alltag, Arbeit und 
Kultur präsentiert. Auch hier findet sich 
eine einheitliche Struktur:

Das Profil skizziert zentrale inhalt-
liche Aspekte des jeweiligen Themas. 
Das Themenspektrum soll exempla-
risch die thematische Breite des jewei-
ligen Inhalts aufzeigen und Impulse für 
eine Umsetzung mit verschiedenen Ma-
terialien, unterschiedlichen Aktivitäten 
an verschiedenen Orten innerhalb und 
außerhalb der Einrichtung geben. Zu 
jedem Thema erfolgt mindestens eine 
Konkretisierung. Dort wird beispiel-
haft die Planung eines Inhalts darge-
stellt, die wiederum auch in allen Bei-
spielen identisch strukturiert wird:

 > Sachaspekte und Potenziale des 
Angebotsthemas

 > Impulsfragen
 > Differenzierung
 > Handlungsleitende Prinzipien  

(vgl. MÜLLER, THÄLE 2019)
 > Themenbezogenes Wortfeld
 > Beispielplanung

Analog zu den theoretischen Grund-
lagen finden sich auch im Orientierungs-
plan Hinweise zu weiterführender Lite-
ratur und zu weiteren Materialien.

Extras

Neben den drei zentralen Bereichen 
(theoretische Grundlagen, Grundlagen 
der Planung und Orientierungsplan) 
gibt es Webseiten zu Extras, die auch 
mit Hilfe der Nutzer*innen weiter aus-
gebaut werden soll. Unter Materialien 
hinzufügen können Nutzer*innen der 
Online-Plattform Literaturhinweise, 
Materialien, aber auch eigene Planun-
gen und Projektideen zur Aufnahme in 
das Webangebot vorschlagen.

Unter Extras befinden sich auch alle 
exemplarischen Planungen und Videos 
aus den Expert*inneninterviews in 
einer zusammenfassenden Übersicht. 
Außerdem kann man unter dem Menü-
punkt Literatur & Materialien suchen 
eine komplexe Datenbankstruktur finden, 
über die eine Suche nach verschiede-
nen Kriterien in der Online-Plattform 
erfolgen kann. Unter den beiden Me-
nüpunkten Arbeitshilfen sowie Spiel- 
und Beschäftigungsmaterialien sollen 
zukünftig entsprechende erwachsenen-
gerechte Materialien präsentiert werden.

Grundsätzlich verstehen wir das Web-
angebot als „Work in Progress“, sodass 
derzeit noch fehlende Inhalte sukzessive 
ergänzt werden und auch durch die 
Mitwirkung der Praxis insbesondere die 
konkreten Beispielplanungen zu unter-
schiedlichen Themenschwerpunkten 
kontinuierlich ausgebaut werden sollen.

Die hier dargestellte Online-Platt-
form kann die oben aufgezeigten Leer-
stellen in Bezug auf erwachsene Men-
schen mit schwerer Behinderung nicht 
ausfüllen. Sie kann aber als ein wichti-
ger Impuls verstanden werden, sich mit 
Möglichkeiten der Teilhabe für diesen 
Personenkreis auseinanderzusetzen. 
Denn um die Teilhabe an Arbeit, Alltag 
und Kultur für Menschen mit schwerer 
Behinderung zu verbessern oder über-
haupt erst zu ermöglichen, braucht es 
qualifizierte Mitarbeiter*innen in den 
Einrichtungen, die diese Menschen 
kompetent begleiten und ihnen viel-
fältige, erwachsenengerechte Angebote 
unterbreiten. Dazu leistet die Online-
Plattform einen Beitrag.
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 | KURZFASSUNG Das Konzept der Lebensqualität ist als Leitgedanke bei der Ausge-
staltung sozialer Dienstleistungen hochrelevant und ermöglicht auch einen Zugang zur 
empirischen Erhebung von Angeboten für Menschen mit Behinderung. Es stellt sich aber 
die Frage, wie bei Menschen mit komplexer Behinderung, die in der Regel ohne Laut-
sprache kommunizieren, relevante Aspekte von Lebensqualität erhoben werden können. 
Auch Anbieter von Wohnangeboten, die ihre eigene Qualität evaluieren und verbessern 
möchten, laufen Gefahr, dabei diese Personengruppe außer Acht zu lassen, weil keine 
geeigneten Instrumente zur Verfügung stehen. Mit dem Erhebungsinstrument ELQue 
wird eine neue, praxiserprobte Möglichkeit vorgestellt, um diese Lücke zu schließen.

 | ABSTRACT ELQue – A New Instrument to Survey the Quality of Life of People 
with Complex Disabilities in Residential Facilities. The concept of quality of life is 
highly relevant as a guiding principle in the design of social services and also provides an 
approach to the empirical assessment of services for people with disabilities. However, 
the question arises how relevant aspects of quality of life can be measured for people 
with complex disabilities who usually communicate without spoken language. Providers 
of residential services who want to assess and improve their own quality also run the risk 
of not considering this group of people because no suitable assessment instruments are 
available. With the ELQue assessment tool, a new and tested method is presented to 
close this gap.

Annette Blaudszun-Lahm Harald Weber Frank Eierdanz

ELQue – Ein neues Instrument zur 
Erhebung der Lebensqualität bei 
Menschen mit komplexer Behinderung 
in Wohneinrichtungen

Es ist eine der zentralen Zielsetzungen 
der Rehabilitation und dementsprechend 
der Erbringer rehabilitativer Leistungen, 
Selbstbestimmung und gleichberech-
tigte Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft von Menschen mit Behinderung 
zu fördern. Dies gilt nicht erst seit der 
Ratifi zierung der UN-Behindertenrechts-
konvention 2009. Die Perspektive der 
Nutzer*innen rehabilitativer Leistungen 
ist aber mit der Ratifi zierung und mit
der Einführung des Bundesteilhabe-
gesetzes stärker in den Fokus gerückt. 
Deutlicher wird seitdem nicht nur eine 
Qualitätsvereinbarung gefordert – die 
Abbildung der Qualität und der Nach-
weis von Wirkungen bezieht Nutzer*in-

nen selbst in den Evaluierungsprozess 
der Qualität mit ein. Wird davon aus-
gegangen, dass subjektive Bewertungen 
durch die Nutzer*innen ein wesentliches 
Element von Wirkungen sind, kommt 
ihnen neben sogenannten objektiven 
Kennzahlenmessungen eine herausra-
gende Bedeutung zu. In der Praxis zeigt 
sich jedoch, dass es an geeigneten Metho-
den und Instrumenten fehlt, um zu er-
heben, wie Menschen insbesondere mit 
komplexeren Behinderungen Leistun-
gen sozialer Einrichtungen erleben. Da-
mit läuft diese Zielgruppe Gefahr, dass 
sie gar nicht einbezogen wird und ihre 
spezifi schen Bedarfe und individuellen 
Wünsche nicht berücksichtigt werden. 

Das Konzept Lebensqualität kann 
als Leitbegriff nutzer*innenorientier-
ter Gestaltung sozialer Dienste und 
Einrichtungen herangezogen werden. 
Außerdem liefert es einen geeigneten, 
systematischen Zugang für empirische 
Erhebungen (vgl. SCHÄFERS 2008, 68). 
Dieser Rahmen gilt für Menschen mit 
und ohne Behinderung gleichermaßen, 
erfordert aber die Entwicklung eines 
adäquaten methodischen und praxisna-
hen Zugangs.

Im Projekt „Neuentwicklung und Ein-
führung eines nutzerorientierten Ins-
trumentes zur Bewertung der Qualität 
von Wohnangeboten für Menschen mit 
Behinderung“ (ELQue) wurden vom 
Institut für Technologie und Arbeit e. V. 
in Kooperation mit fünf Anbietern am-
bulanter und gemeinschaftlicher Wohn-
einrichtungen unterschiedliche Module 
und mit ihnen Methoden und Instru-
mente entwickelt, die eine Bewertung 
aus verschiedenen Perspektiven ermög-
lichen.1 Eines dieser fünf Elemente ist 
die Erhebung der Lebensqualität bei 
Menschen mit komplexer Behinderung 
und wird in diesem Beitrag ausführli-
cher vorgestellt.

Der Personenkreis Menschen mit 
komplexer Behinderung

Der hier verwendete sozialwissenschaft-
lich geprägte Begriff Komplexe Behin-
derung geht auf Barbara FORNEFELD 
zurück. Sie bezeichnet Behinderung 
als ein Phänomen, das als solches im-
mer mehr ist, „als wir denkend von ihm 
erfassen können, also komplex“ ist 
(FORNEFELD 2010, 268). Mit der 
Schwere der Behinderung steigt die 
Komplexität der Lebensbedingungen. 
Komplex wird in diesem Zusammen-
hang nicht als Eigenschaft der Behin-
derung verstanden, sondern als Attribut 
der Lebensbedingungen von Menschen 
mit Behinderung. Es kennzeichnet die 
Lebenssituation von Menschen mit 
komplexer Behinderung durch eine be-
sonders erhöhte Abhängigkeit, erhebli-
che Exklusionsrisiken und gravierende 
Erschwerungen einer selbstbestimmten 
und gleichberechtigten Lebensführung. 
Menschen mit komplexer Behinderung 
bringen ihre Vorstellungen, Wünsche 
und Bedürfnisse sowie ihre Ansprüche 
unzureichend zum Ausdruck und ver-
fügen meist über keine ausreichende 
Verbalsprache (vgl. BECK 2019, 147; 
FORNEFELD 2010, 268). Dieses Ver-
ständnis von Behinderung korrespon-

1 Das Projekt „Neuentwicklung und Einführung eines nutzerorientierten Instrumentes zur Bewertung der Qualität von Wohnangeboten für Menschen 
mit Behinderung“ wurde von 2018 bis 2021 in Kooperation des Instituts für Technologie und Arbeit (ITA) e.V. mit der Stiftung Scheuern (Nassau), 
LAFIM Fliedners Wohn- und Werkstätten (Brandenburg), Lebenshilfe Bergisches Land (Wermelskirchen), DRK Bernkastel Wittlich und der Diakonie 
Rosenheim durchgeführt. Im Rahmen dieses Projekts wurden neben ELQUe auch Befragungen der Nutzer*innen, der gesetzlichen Betreuer*innen und 
Mitarbeiter*innen auch Kennzahlen und Checklisten entwickelt. Bei Interesse an den Instrumenten können Einrichtungen gerne Kontakt mit den 
Autor*innen aufnehmen.
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diert mit dem biopsychosozialen Wech-
selspiel zwischen Person und Umfeld 
der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF), in der neben dem 
impairment, der körperlich-medizini- 
schen Beeinträchtigung oder Schädi-
gung, der systematischen Benachteili-
gung und Ausgrenzung eine höhere Be-
deutung zukommt.

Unterschiedliche Studien belegen, dass 
Menschen mit komplexer Behinderung 
nach wie vor der Zugang zu Ange-
boten sowohl der Regel- als auch der 
Sonder- bzw. Rehabilitationssysteme 
erschwert wird und damit die Gefahr 
der Bildung einer Restgruppe besteht. 
BECK (2019) zeigt z. B., dass im Be-
reich Wohnen vorrangig Menschen mit 
geringem Unterstützungsbedarf von 
der Entwicklung ambulanter Wohn-
angebote profitieren. Auch in Studien 
zur Situation behinderter Menschen in 
Wohneinrichtungen werden die Perso-
nen mit komplexer Behinderung selten 
explizit miteinbezogen. Informationen 
zu diesem Personenkreis beschränken 
sich dann in der Regel auf strukturelle 
Angaben wie Hilfebedarfsgruppen (vgl. 
BECK 2019, 147). SEIFERT (vgl. 2006, 
2) geht ebenfalls davon aus, dass der 
Paradigmenwechsel von der Fürsorge 
zur Teilhabe nicht selbstverständlich 
Menschen mit komplexer Behinderung 
miteinbezieht und betont, dass dieser 
Tatbestand grundlegende Rechte miss-
achtet und im Widerspruch zu inter-
national anerkannten Grundprinzipien 
der Hilfen für Menschen mit Behinde-
rung steht.

Die Tatsache, dass Anbietern von 
Wohnangeboten bisher kaum metho-
dische Möglichkeiten bekannt sind, die 
empirisch erfassen, wie Nutzer*innen 
mit komplexer Behinderung ihre Le-
benssituation wahrnehmen und bewer-
ten, war die Ausgangslage für die Ent-
wicklung einer Erhebungsmethode für 
diesen Personenkreis.

Das Konzept Lebensqualität  
als Rahmen

Das sich ändernde Verständnis von Be-
hinderung mit der Orientierung an 
Lebensbedingungen, die Abkehr von 
einer paternalistischen Fürsorge und 
die im Widerspruch zu Individualisie-
rungs- und Pluralisierungsprozessen 
stehenden pauschalen Angebote und 
standardisierten Versorgungspakete der 
Behindertenhilfe erfordern unter dem 
Leitbegriff Lebensqualität einen grund-
sätzlichen Wandel zur personenbe-

zogenen und lebensweltorientierten 
Planung und Gestaltung von Dienst-
leistungen (vgl. SCHÄFERS 2008, 64). 
Das Konzept Lebensqualität bietet sich 
für eine Rahmen gebende Orientierung 
insofern an, als es objektive Lebensbe- 
dingungen und subjektive Bedürfnisse, 
Erfahrungen und Bewertungen wie 
auch individuelle Lebensstile und -ent-
würfe integriert (vgl. SEIFERT 2006, 2; 
SCHALOCK et al. 2002, 457).

Nach SCHÄFERS hat sich im Ver-
lauf der empirischen Lebensqualitäts- 
forschung ein Verständnis von Lebens-
qualität durchgesetzt, das durch Mehr-
dimensionalität (die Berücksichtigung 
verschiedener Lebensbereiche), Ver-
bindung objektiver und subjektiver 
Komponenten (beobachtbare Lebens-
bedingungen und subjektives Wohl-
befinden) sowie den Einbezug indivi-
dueller Ziele (vor allem immaterieller 
Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und 
Selbstverwirklichung) und kollektiver 
Werte (z. B. Freiheit, Sicherheit, Soli-
darität, Verteilungsgerechtigkeit) be-
stimmt ist (vgl. SCHÄFERS 2008, 36). 
Folgende Kerndimensionen sind von 
zentraler Bedeutung:

1. emotionales Wohlbefinden,
2. soziale Beziehungen,
3. materielles Wohlbefinden,
4. persönliche Entwicklung,
5. physisches Wohlbefinden,
6. Selbstbestimmung,
7. soziale Inklusion,
8. Rechte (vgl. SCHÄFERS 2008, 35).

Da die objektive Einschätzung der 
Lebensbedingungen SEIFERT zufolge 
zwar eine wichtige, aber nicht hinrei-
chende Bedingung von Lebensqualität 
ist, ist das subjektive Wohlbefinden in 
der jeweils gegebenen Situation als ein 
Gradmesser für die Qualität der Unter-
stützung im Alltag zu verstehen (vgl. 
SEIFERT 2006, 3).

Trotz des inhaltlichen Orientierungs-
rahmens für die Gestaltung sozialer 
Dienstleistungen, den das Konzept 
Lebensqualität bietet, bleibt aber die 
Herausforderung bestehen, eine Erhe-
bungsmethode zur Erfassung der Le-
bensqualität von Nutzer*innen zu fin-
den, die nicht oder nur teilweise über 
Lautsprache kommunizieren. Stellver-
tretende Befragungen vertrauter Per-
sonen oder Angehöriger können nur 
in einem eng begrenzten Rahmen als 
Alternative zur direkten Datenerhe-
bung genutzt werden, z. B. wenn objek-
tive Daten zur Lebenssituation erfasst 
werden sollen. Subjektiv empfundenes 

Erleben dagegen können sie nicht  
valide abbilden (vgl. NIEDIEK 2016). 
Verschiedene Forscher*innen nutzen 
daher die Methode der Beobachtung. 
SEIFERT (2006) stellt anhand der „Köl-
ner Lebensqualitätsstudie“ vor, wie Le-
bensqualität in diesem Zusammenhang  
als sensitizing concept verstanden wur-
de: Die Forscher*innengruppe ging 
hierbei mit einem fundierten Vorver-
ständnis von Lebensqualität in die Be-
obachtungssituationen, ohne sich an 
zuvor festgelegten Kriterien zu orien-
tieren. Stattdessen wurde beobachtet, 
in welchen Situationen Nutzer*innen 
Wohlbefinden oder Unbehagen signa-
lisierten, um so herauszufinden, was 
für sie bedeutsame Elemente von Le-
bensqualität sind (ebd., 7). PETRY und 
MAES zeigten mit ihrer Forschung, 
wie Laute, Mimik, Gestik, Körper- und 
Kopfbewegungen zur Bildung individu-
alisierter Profile für den Ausdruck von 
Wohlbefinden und Missfallen entwi-
ckelt und für Beobachtungssituationen 
genutzt werden können (vgl. PETRY, 
MAES 2006, 29 ff.). Diese Annäherung 
an die subjektive Perspektive von Per-
sonen, die sich nicht mit Worten äußern 
können, bietet zwar einen möglichen 
Zugang, dennoch bleibt zu bedenken, 
dass das Ergebnis von Beobachtungen 
immer an die Interpretation der Beob-
achter*innen geknüpft sein wird (vgl. 
BELL, MUNDE 2019, 19). Für die 
Entwicklung eines Instruments für den 
praktischen Einsatz in einer Wohnein-
richtung muss dieser Einschränkung 
weitgehend begegnet werden.

Erhebung der Lebensqualität bei 
Menschen mit komplexer Behinderung

Die Entwicklung des Erhebungsinstru-
ments zur Lebensqualitätsmessung bei 
Menschen mit komplexer Behinderung 
wurde auf ein bereits bestehendes Ins-
trument aufgebaut. Mit dem „Heidel-
berger Instrument zur Erfassung der 
Lebensqualität bei demenzerkrankten 
Menschen“ (H.I.L.DE.)2 lag ein wissen-
schaftlich fundiertes Instrument vor, 
das weiterentwickelt wurde.

H.I.L.DE.

Das Instrument zur Erfassung der Le- 
bensqualität demenzerkrankter Men-
schen basiert auf einem Komponenten-
modell, das sich aus drei ineinander-
greifenden Elementen zusammensetzt:

1. Verhaltenskompetenzen der Per-
son: Sie beschreiben die Fähigkeiten 
in den Aktivitäten des täglichen Le-
bens, die Teilnahme an Aktivitäten 

2  Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität bei demenzerkrankten Menschen (H.I.L.DE.) vom Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend, von 2003 bis 2009 in zwei Förderphasen finanziertes Projekt.
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sowie individuelle Verhaltensauffäl-
ligkeiten und den Demenzgrad.

2. Objektive und subjektive Umwelt-
merkmale: Zu den objektiven Um-
weltmerkmalen zählen beispielswei-
se die Ausstattung der Räume sowie 
das Vorhandensein von Handläufen 
und Orientierungshilfen. Subjektive 
Umweltmerkmale sind u. a. Lieb-
lingsplätze oder Orte, die gemieden 
werden, und Personen aus dem indi-
viduell bedeutsamen Bezugssystem 
des demenzerkrankten Menschen. 
Werden diese vom demenzerkrankten 
Menschen als bedeutsam erachtet, 
erhalten sie einen Wert als Bedin-
gung für hohe oder niedrige Lebens-
qualität.

3. Emotionale Ebene: Sie wird als zen-
trale Dimension von Lebensqualität 
erachtet und im Sinne von Wohlbe-
finden und emotionalem Erleben in 
relevanten Situationen des Lebens-
alltags der Bewohner stationärer 
Einrichtungen erfasst.

Für die Erhebung liegt ein personen-
bezogenes Erfassungsheft vor. Für jede 
zu erhebende oder zu beobachtende 
Dimension werden verschiedene Krite-
rien vorgegeben und mit einem Punkt-
wert versehen. Bei Wiederholungsmes-
sungen werden die Punkte je Kriterium 
verglichen und Differenzen errechnet. 
Zudem besteht die Möglichkeit, an-
hand eines Referenzbogens Vergleiche 
mit Gruppen von Demenzerkrankten 
verschiedener Schweregrade zu ziehen.

H.I.L.DE. hat das Ziel, Lebensqua-
lität demenzerkrankter Menschen ab-
zuschätzen. Dabei wird die auch in 
fortgeschrittenen Stadien der Erkran-
kung noch gegebene Fähigkeit, eige-
ne Gefühle und Befindlichkeiten über 
nonverbale Formen wie Mimik oder 
Körperhaltung auszudrücken, in den 
Mittelpunkt gestellt. Die Relevanz des 
Instruments wird vor allem in der diffe-
renzierten Erfassung bestehender Res-
sourcen demenzerkrankter Menschen 
als auch in der Möglichkeit positiver 
Beeinflussung von Alltagskompetenz, 
sozialkommunikativer Kompetenz und 
emotionaler Befindlichkeit gesehen (vgl. 
BECKER, KASPAR & KRUSE 2011, 
23 ff.).

ELQue

Ziel für die Entwicklung von ELQue war, 
ein in der Praxis gut handhabbares In-
strument vorzulegen, das eine individu-
elle Erfassung der Lebensbedingungen 
und des Wohlbefindens bei Menschen 
mit komplexer Behinderung in gemein- 
schaftlichen Wohnangeboten ermög-
licht. Bei der Adaption des Instruments 
H.I.L.DE wurde eine eigene Qualitäts-
definition zugrunde gelegt, die sich an 
den bereits oben genannten Dimensio-
nen von SCHALOCK et al. (2002) ori-
entiert. In Abstimmung mit Fachkräften 
der am Projekt „Neuentwicklung und 
Einführung eines nutzerorientierten 
Instrumentes zur Bewertung der Quali-
tät von Wohnangeboten für Menschen 

mit Behinderung“ beteiligten Einrich-
tungen wurden vorrangig inhaltliche An-
passungen an den Personenkreis der 
Menschen mit komplexer Behinderung 
vorgenommen, die Struktur des Instru- 
ments H.I.L.DE. wurde aber weitgehend 
beibehalten. Das Instrument ELQue 
gliedert sich in vier Lebensbereiche:

A. Räumliche Umwelt
B. Aktivitäten
C. Soziales Bezugssystem
D. Emotionales Befinden und Lebens-

zufriedenheit.

Die Erhebung erfolgt jeweils durch 
die Fachkraft, beispielsweise die Be-
zugspflegekraft, die die jeweilige Per-
son am besten einschätzen kann, idea-
lerweise in Abstimmung mit weiteren 
Teamkolleg*innen.

(A) Räumliche Umwelt

Hier werden zum einen Aspekte der 
Sicherheit, Orientierung, Ausstattung 
und Gemütlichkeit der öffentlichen 
Wohnumwelt und des Nutzer*innen-
zimmers erfragt. Zum anderen wird 
erfasst, wie groß der maximale Bewe-
gungsradius ist, der in fünf Stufen von 
Klient*innenzimmer bis Orte außer-
halb der Einrichtung angegeben werden 
kann (Abb. 1).

Zudem werden Lieblingsplätze und 
die Häufigkeit erfragt, mit der sich die 
Person dort aufhält, sowie unbeliebte 
Plätze, die die Person meidet oder wo 
sie sich unwohl fühlt.

(B) Aktivitäten der*des Klient*in

Bei dieser Abfrage werden Tätigkeiten, 
die der Person angeboten werden, und 
solche, die sie von selbst ausführt, er-
fasst und die Häufigkeit erfragt, in der 
die Person diese tatsächlich ausführt. 
Zudem wird erhoben, ob aufgeführte 
oder zu ergänzende Tätigkeiten der 
Person Freude bereiten könnten, wenn 
sie daran teilnähme (Abb. 2).

(C) Soziales Bezugssystem

Bei dieser Erhebung werden zunächst 
bedeutsame Bezugspersonen erfasst und 
ihrer Wichtigkeit nach in drei Kategorien 
eingeordnet (außerordentlich wichtig, 
sehr wichtig, wichtig). Dabei werden 
sowohl positiv bedeutsame als auch  
negativ bedeutsame Bezugspersonen 
inklusive bereits Verstorbener erfasst.

Diese Informationen werden mit den 
Häufigkeiten der jeweiligen Kontakte 
ergänzt. Dadurch entsteht eine Über-
sicht über das aktuelle soziale Bezugs-
system der Person.

1 
Klient*innen- 

zimmer

2 
Wohnbereich

3 
Orte innerhalb der 
Wohneinrichtung

4 
Außenbereich der 
Wohneinrichtung

5 
Orte außerhalb der 
Wohneinrichtung

Abb. 1: Bewertung des Bewegungsradius in ELQue
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(D) Emotionales Befinden und  
Lebenszufriedenheit

Die Erfassung dieser Aspekte erfolgt in 
drei Schritten:

Schritt 1: Für die Einschätzung der 
allgemeinen Gefühlswelt und einzelner 
Stimmungslagen wird hier zunächst für 
jede Person individuell erfasst, wie sich 
negatives Befinden, Ärger, Angst, Trau-
rigkeit oder Missfallen klient*innenty-
pisch zeigt. Ebenso werden klient*in-
nentypische Kennzeichen für positives 
Befinden, insbesondere Freude, Wohl-
befinden und Neugier/Interesse, er-
gänzt um Äußerungen, erfasst.

Schritt 2: In einer tabellarischen Über-
sicht werden Alltagssituationen auf-
geführt, in denen sich die Person typi-
scherweise besonders wohl fühlt, und 

wie häufig sie die jeweiligen Situatio-
nen erlebt. Das Gleiche gilt für negativ 
erlebte Alltagssituationen.

Schritt 3: Im Anschluss daran soll die 
Person in drei verschiedenen Situatio-
nen jeweils ca. 10 Minuten beobachtet 
werden:

1. In einer Situation, in der die Person 
in Ruhe ist, z. B. beim Betrachten 
von Bildern oder beim Musikhören;

2. in einer Situation, in der die Person 
aktiv ist, z. B. bei einem Spaziergang 
oder in Gemeinschaft mit anderen, 
sowie

3.  in einer typischen Pflegesituation 
inkl. Körperpflege.

Für die abschließende Erhebung wer-
den anhand der in Schritt 1 hinterleg-
ten Liste mit typischer Mimik, Gestik 

oder Lautäußerungen der Person Ein-
schätzungen zu der jeweiligen Beob-
achtungssituation eingetragen (Abb. 3).

Erste Ergebnisse: Praktikabilität und 
Nutzen des Instruments

Für die Erprobung und Erhebung wäh-
rend der Projektlaufzeit lag den teilneh-
menden Fachkräften eine Excel-Datei 
mit entsprechender Anleitung vor, in 
die sie personenbezogen alle Informa-
tionen und Beobachtungen eintragen 
konnten. Grundsätzlich besteht die 
Möglichkeit, Vergleiche zwischen der 
ersten und den Folgemessungen durch-
zuführen, um Veränderungen sichtbar 
zu machen.

Die Erhebung wird in der Regel von 
der Bezugspflegeperson durchgeführt 
und kann durch Erfahrungen anderer 

Tätigkeit

1.

Teilnahme

2.

An wie vielen 
Tagen...

... in der Woche (W)/
im Monat (M) /

im Jahr (J)?

3.

Bereitet die ausgeübte 
Aktivität der Person 

Freude?

4. 

Könnte diese Aktivität 
der Person Freude  
bereiten, wenn sie  
daran teilnehmen 

würde?

Bewegungs- 
angebote

Basteln oder  
Kreativangebote

Spazierengehen

Nein Nein NeinJa Ja Ja

Insgesamt erlebte der Klient/die Klientin die beobachtete Pflegesituation am ehesten als eine... D2.3.1

...  positive Situation. Seine/ihre Mimik, Gestik oder  
Lautäußerungen wiesen hin auf...

... Freude.

... Wohlbefinden.

... Situation ohne erkennbare Stimmungslage.

...  negative Situation. Seine/ihre Mimik, Gestik oder  
Lautäußerungen wiesen hin auf...

... Unwohlsein/Missempfinden.

... Ärger.

... Angst.

... Traurigkeit/Niedergeschlagenheit.

Abb. 2: Teilnahme, Häufigkeit und Freude am vom Haus angebotenen und angeleiteten Aktivitäten (Ausschnitt)

Abb. 3: Dokumentation des beobachteten Befindens in ELQue
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Fachkräfte ergänzt werden. Je nachdem, 
ob die Beobachtungen in Alltagssitua-
tionen umgesetzt oder direkt mit der 
Erhebung verbunden werden, dauert die 
Erfassung zwischen 20 und 60 Minuten.

Die Erhebungen über ELQue kön-
nen in verschiedener Weise ausgewer-
tet und genutzt werden. Die wichtigste 
Nutzung nach Ansicht der am Projekt 
beteiligten Expert*innen aus der Praxis 
ist, die Einschätzung der Lebensquali-
tät systematisch, präzise und auf Ba-
sis der Meinung aller Bezugspersonen 
durchzuführen und mit dem individu-
ellen Profi l das Betreuungsangebot zu 
optimieren. Darüber hinaus sind Längs-
schnittvergleiche und eine strukturierte 
Beobachtung von Veränderungen bei 
einzelnen Personen über die Zeit mög-
lich, indem wiederholte Erhebungen 
verglichen werden. So können Wirkun-
gen bestimmter Interventionen unter-
sucht und Entwicklungen sichtbar ge-
macht werden. Durch Akkumulierung 
der Erhebungen mehrerer Personen 
besteht die Möglichkeit, Mittelwert-
profile zu erzeugen, die besondere 
Problembereiche oder Bedarfsfelder 
auf Bereichs- oder Organisationsebene 
aufdecken können. Damit können Ein-
richtungen ihre Qualität gezielt weiter-
entwickeln und dabei auch die Bedarfe 

von Personen berücksichtigen, die sich 
nicht verbal äußern können und daher 
sonst oft in geringerem Umfang in Ver-
änderungen einbezogen werden kann. 
Wenn mehrere Einrichtungen ELQue 
einsetzen, sind sogar Benchmark-Ver-
gleiche der kumulierten Mittelwert-
profi le möglich. Auch wenn immer die 
individuellen persönlichen Bedarfe im 
Fokus der Arbeit der Fachkräfte stehen, 
können durch solche Vergleiche wert-
volle Lernpotenziale und Inspirationen 
aus anderen Einrichtungen gewonnen 
werden, die in bestimmten Bereichen 
womöglich auffallend höhere Einschät-
zungswerte aufweisen.

Trotz des hohen Zeitaufwands ist die-
se Erhebung schon bei der Erprobung 
auf sehr positive Resonanz bei den 
Fachkräften gestoßen. Das individuelle 
Profi l, das für jede Person mit komple-
xer Behinderung durch die gemeinsame 
Abstimmung zwischen Bezugspfl ege-
person und Team erstellt wird, ermög-
licht eine große Annäherung an das 
Konzept der Lebensqualität. Es schließt 
damit eine wesentliche Lücke in der 
Qualitätserhebung und stellt eine wich-
tige Alternative zu unstrukturierten Be-
obachtungen und deren Interpretation 
oder stellvertretende Befragungen von 
Bezugspersonen dar (vgl. auch PETRY, 

MAES 2006, 29) und kann ggf. auch 
andere Erhebungsmethoden ergänzen. 
Die Informationen dieser Erhebung 
können natürlich auch für die Teilhabe-
planung oder den Austausch mit ande-
ren Disziplinen genutzt werden.

Für Anwender*innen ist ELQue nicht 
nur ein Instrument, das beispielsweise 
für die individuellen Unterschiede im 
Erleben und Reagieren verschiedener 
Personen auf vergleichbare Situationen 
sensibilisiert und damit einen Zugang 
zur Individualität des Erlebens und 
Verhaltens von Menschen mit komple-
xer Behinderung bietet. Die Nutzung 
von ELQue zeigt Fachkräften auch den 
Einfl uss, den ihr eigenes pfl egerisches, 
förderndes oder assistierendes Handeln 
auf die emotionale Befi ndlichkeit von 
Menschen mit komplexer Behinderung 
ausübt. Es unterstützt die Achtsamkeit 
und Refl exion des eigenen Handelns 
und zeigt Fachkräften, dass ihre Tätig-
keit gestaltbar ist. Dies ist ein wesent-
liches Element der Arbeitszufriedenheit 
und hat damit nicht nur Einfl uss auf die 
Versorgungsqualität, sondern auch auf 
die Belastungssituation der Fachkräfte.

Mit dem ersten Entwicklungsschritt 
von ELQue wurde ein pragmatischer 
Weg gewählt, der weniger theoriebasiert,
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sondern stark praxisorientiert ange-
legt war, um eine hohe Akzeptanz für 
die Umsetzung und Anwendung im 
Arbeitsalltag zu fi nden. Eine Weiterent-
wicklung im Rahmen eines Forschungs-
projekts und unter Einbezug eines grö-
ßeren Kollektivs wird angestrebt.
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 | KURZFASSUNG I.D.A steht für „Information – Dokumentation – Assessment zur 
Erfassung von pfl egerischen und gesundheitlichen Bedarfen von Menschen mit komple-
xen Beeinträchtigungen“. Das I.D.A liegt als webbasierte Applikation (webApp) vor und 
ermöglicht, zielgruppenspezifi sch bedeutsame Gesundheits- und Pfl egeinformationen in 
einem System zu bündeln, Bedarfe einzuschätzen sowie passgenaue Unterstützungs-
maßnahmen zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. In diesem Beitrag soll die App 
I.D.A genauer vorgestellt und der Einsatz in der Praxis sowie erforderliche Weiterentwick-
lungen kritisch refl ektiert werden.

 | ABSTRACT I.D.A – An App to Assess Health Needs and Nursing Care Require-
ments of People with Complex Needs. I.D.A stands for “Information – Documentation 
– Assessment to assess health needs and nursing care requirements of people with com-
plex needs”. It is available as a web-based application (web app). The app enables users 
to bundle relevant target group-specifi c health and care information in one system, to 
appropriately identify needs and plan, carry out and evaluate support measurements. 
The aim of this paper is to present the contents and functions of the app I.D.A and to 
discuss its use in practice and necessary further developments.

Hintergrund und Entwicklung 
der App I.D.A

Als Menschen mit sogenannten geis-
tigen und mehrfachen Beeinträchti-
gungen stoßen im Gesundheits- und 
Versorgungsystem in Deutschland auf 
vielschichtige Barrieren. Fehlende so-
zialrechtliche Schnittstellen zwischen 
der Eingliederungshilfe, der sozialen 
Pflegeversicherung und der gesetzli-
chen Krankenversicherung, mangelnde 
personelle, fi nanzielle und sächliche 
Ressourcen in den Wohneinrichtungen 
sowie in den ambulanten und stationä-
ren Gesundheitssektoren führen dazu, 
dass die gesundheitlichen und pfl egeri-
schen Bedarfe der Zielgruppe nur un-
zureichend abgedeckt werden können, 
wie im Folgenden auszugsweise genau-
er skizziert werden soll.

Es fehlen passgenaue diagnostische 
und differenzialdiagnostische Verfah-
ren sowie oftmals spezielle Kenntnisse 
bei den am Förder- und Versorgungs-

prozess beteiligten Professionen und 
Personen, um alters- und krankheits-
bedingte Veränderungen unter Berück-
sichtigung von zielgruppenspezifi schem 
Wissen erkennen, rechtzeitig interve-
nieren, Alterungsprozesse adäquat be-
gleiten und damit einhergehend eine 
bedarfsangemessene gesundheitliche und 
pfl egerische Versorgung gewährleiten 
zu können (DING-GREINER 2021, 
38 f., 61 f.; HASSELER 2016, 306 ff.; 
LATTECK, WEBER 2018, 148 ff.). In 
der ambulanten und stationären Ge-
sundheitsversorgung werden bei Men-
schen mit geistigen und mehrfachen 
Beeinträchtigungen nachweislich weni-
ger präventive, rehabilitative, kurative 
sowie gesundheitsfördernde Maßnah-
men im Vergleich zu Menschen ohne 
diese Beeinträchtigungen durchgeführt 
(GERAEDTS, SCHWALN 2017, 92 ff.; 
HASSELER 2016, 294 f.). Demgegen-
über ist eine starke Tendenz zur Über-
medikalisierung, insbesondere zur 
Verhaltensregulierung, zu verzeichnen 
(TRESCHER 2018, 85 f.). Zielgruppen-

spezifi sche Angebote zur Prävention, 
Gesundheitsförderung und Psychoedu-
kation, um den Personenkreis zu be-
fähigen, aktiv und selbstbestimmt für 
die persönliche Gesunderhaltung und 
Versorgung einzutreten, werden zu-
nehmend und partizipativ elaboriert, 
fi nden aktuell allerdings nur verein-
zelt in den Werkstätten für behinderte 
Menschen oder im Wohnbereich Um-
setzung (RATHMANN, FRINGS & 
RÜSTER 2019, 135 f.).

Im Vergleich zu Menschen ohne Be-
einträchtigungen sind bei Menschen 
mit geistigen und mehrfachen Beein-
trächtigungen ein deutlich höheres 
Krankheitsrisiko, insbesondere für 
chronische sowie sekundäre Erkran-
kungen, und eine erhöhte Sterblich-
keitsrate festzustellen (DING-GREI-
NER 2021, 22 f.; SPAETT 2017, 243 ff.). 
Einerseits können diese Tatbestände 
durch syndromspezifi sche und beein-
trächtigungsassoziierte Faktoren er-
klärt werden (ebd.). Andererseits lassen 
sich aber auch direkte Zusammenhän-
ge zwischen der erfahrenen defi zitären 
Versorgungssituation, dem Gesund-
heitszustand und der Lebenserwartung 
der Zielgruppe herstellen (HASSELER 
2014, 4 f.; SPAETT 2017, 248). Eine 
große Chance, die bestehenden Ver-
sorgungslücken zu schließen und den 
Barrieren im allgemeinen Gesundheits- 
und Versorgungssystem entgegenzu-
wirken, besteht durch den seit 2015 
begonnenen bundesweiten Aufbau von 
Medizinischen Zentren für Erwachse-
ne mit geistiger Behinderung (MZEB). 
Derzeit können allerdings noch nicht 
fl ächendeckend und oft verbunden mit 
langen Wartezeiten entsprechende ziel-
gruppenspezifi sche Angebote realisiert 
werden (RATHMANN, KOSTKA & 
OLUKCU 2020, 6 f.).

Zusammenfassend werden unter den 
aktuellen Bedingungen in den einzelnen 
Förder-, Unterstützungs- und Versor-
gungssegmenten elementare Gesund-
heits- und Pfl egebedürfnisse von Men-
schen mit geistigen und mehrfachen 
Beeinträchtigungen nicht erfüllt. Damit 
einhergehend kann ein Höchstmaß 
an Lebensqualität und Teilhabe nur 
unzureichend eröffnet werden. Neben 
Personen mit komplexen Unterstüt-
zungsbedarfen aller Altersgruppen ist 
im besonderen Maße die erste Genera-
tion älterer Menschen mit geistigen und 
mehrfachen Beeinträchtigungen betrof-
fen (STÖPPLER 2015, 166 ff.; SEIFERT 
2016, 65 f., 76f). Vor dem Hintergrund 
der zuvor skizzierten Versorgungsitua-
tion wurde im Rahmen des EFRE-geför-
derten Forschungsprojekts EIBeMeB1

an der Fakultät Gesundheitswesen der 
Ostfalia Hochschule in enger Zusammen-

Lina Stölting Martina Hasseler

I.D.A – Die App zur digitalen Erfassung 
von gesundheitlichen und pfl egerischen 
Bedarfen von Menschen mit komplexen 
Beeinträchtigungen
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arbeit mit mehreren Praxispartnern der 
Eingliederungshilfe in Niedersachsen2 
im Zeitraum von Januar 2017 bis April 
2021 ein zielgruppenspezifisches digi-
tales Einschätzungsinstrument entwi- 
ckelt, getestet und evaluiert. Entstanden 
ist dabei die App I.D.A, das Informa-
tion – Dokumentation – Assessment 
zur Erfassung von pflegerischen und 
gesundheitlichen Bedarfen von Men-
schen mit komplexen Beeinträchti-
gungen, deren Einsatz als kleiner Bau-
stein in dem komplexen Gefüge einen 
Beitrag für eine bessere Versorgung, 
Pflege, Gesundheit und Gesunderhal-
tung der Zielgruppe leisten soll. Seit 
April 2021 liegt eine erste Version vor.

In Verknüpfung mit einem theore- 
tisch-methodischen Bezugsrahmen wur-
den, wie in Abb. 1 dargestellt, verschie-
dene explorative Forschungszugänge für 
die Entwicklung der App I.D.A gewählt.

Unter anderem wurden qualitative 
Interviews mit Mitarbeitenden (n=18) 
und Bewohnenden (n=25) sowie eine 
Erhebung mit dem Neuen Begutach-

tungsassessment3 (NBA) und einem 
zusammengestellten Item-Set der Inter-
national Classification of Functio-
ning, Disability and Health (ICF) der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
in mehreren Wohneinrichtungen der 
Projektpartner durchgeführt. Intendiert 
wurde, darüber unterschiedliche Per-
spektiven im Kontext der gesundheit-
lichen und pflegerischen Versorgung 
sowie Bedarfe und besondere Bedarfs-
konstellationen der Zielgruppe zu er-
mitteln, um daraus schrittweise relevan-
te Inhalte, Dimensionen und Kriterien 
für das künftige Instrument abzuleiten. 
Ausgangspunkt für die theoriebasierte 
Herleitung eines Verständnisses von 
Gesundheit und Pflege bildete das bio-
psychosoziale Modell der ICF.

Wie aus Abb. 1 hervorgeht, wurde 
das Einschätzungsinstrument in einem 
mehrstufigen Verfahren erprobt und 
evaluiert. Zur inhaltlichen und an-
wendungsbezogenen Überarbeitung des 
I.D.A fanden zusätzlich mehrere Re- 
flexionsschleifen mit Vertreter*innen der 
Kooperationspartner statt. Es wurden 

kognitive Interviews und Auswertungs-
gespräche geführt sowie Feedbackfel-
der innerhalb der App zur Verfügung 
gestellt, um die Inhalte und Funktionen 
kommentieren zu können. Die gesam-
melten Informationen wurden analy-
siert und entsprechend Modifikationen 
vorgenommen.

Zielsetzung über den Einsatz  
der App I.D.A

Der Einsatz der App I.D.A in den 
Wohneinrichtungen der Eingliederungs-
hilfe oder auch im häuslichen Bereich 
ermöglicht es, individuumbezogen be-
deutsame Gesundheits- und Pflegein-
formationen differenziert zu erheben, 
zu dokumentieren und auszuwerten. 
Dabei lassen sich mit der App sämtliche 
für die gesundheitliche und pflegeri-
sche Versorgung, die Gesunderhaltung 
und Gesundheitsförderung relevanten 
Lebensbereiche und Einflussfaktoren 
abbilden. Mit Hilfe eines vorgesehenen 
Assessments (s. Abb. 2) können in re-
gelmäßigen Abständen gesundheitliche 
und pflegerische Bedarfe eingeschätzt 

Abb. 1: Projekt EIBeMeB – Entwicklung und Testung des Einschätzungsinstruments I.D.A (eigene Darstellung)

1  Das Akronym „EIBeMeB“ steht für „Einschätzung gesundheitlicher und pflegerischer Bedarfe von Menschen mit geistigen und/oder mehrfachen  
Beeinträchtigungen in stationären und ambulanten Wohneinrichtungen in der Region Braunschweig – Entwicklung und Testung eines  
Einschätzungsinstruments“.

2  Hier sind zu nennen: die Lebenshilfe Wolfsburg gGmbH, die Lebenshilfe Braunschweig gGmbH, die Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH,  
das Klinikum Wahrendorff GmbH, das Diakonische Werk Oldenburg Förderung und Therapie gGmbH – Haus Regenbogen sowie der  
Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverband Braunschweig e. V. – Haus am Elm.

3  Das NBA dient aktuell als Verfahren zur Feststellung des Grades der Pflegebedürftigkeit im Rahmen der sozialen Pflegeversicherung.
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werden, um einerseits krankheits- und 
altersbedingte Veränderungen rechtzei-
tig zu erkennen und erforderliche Un-
terstützungsmaßnahmen gemeinsam 
mit der Person im Wohnbereich sowie 
sektoren- als auch settingübergreifend 
zu planen, durchzuführen und zu eva-
luieren oder um andererseits auch posi-
tive Entwicklungsprozesse festzustellen.

Mit dem Einsatz des I.D.A sollen die 
folgenden Ziele erreicht werden:

 > Ergänzung zu bereits bestehenden  
Verfahren im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe (z. B. des HMB-„Metzler“-
Verfahrens4 und des zum 1. Januar 
2018 durch das Bundesteilhabege-
setz (BTHG) in das Sozialgesetzbuch 
(SGB) IX fest aufgenommenen Teil-
habe- und Gesamtplanverfahrens) 
und der sozialen Pflegeversicherung, 
um eine bedarfsangemessene Her-
ausarbeitung der gesundheitlichen 
und pflegerischen Bedarfe der Ziel-
gruppe zu eröffnen.

 > Ermöglichung einer fortlaufenden 
und systematischen Einschätzung 
der pflegerischen und gesundheit-
lichen Bedarfe einer Person, um 
zukünftig eine bedarfs- und altersge-
rechte gesundheitliche und pflegeri-
sche Versorgung settingübergreifend 
in den Wohneinrichtungen der Ein-
gliederungshilfe bzw. im häuslichen 
Bereich sowie sektorenübergreifend 
in der ambulanten und stationären 
Versorgung zu gewährleisten.

 > Verbesserung der Kommunikation 
zwischen den während der gesund-
heitlichen und pflegerischen Versor-
gung beteiligten Personen (Klient*in, 
Eltern, Angehörige, rechtliche Be- 
treuung) und Professionen (z. B. 
Mitarbeitende der Wohneinrichtung, 
Haus-, Fachärzte*innen, Therapeu-
ten*innen sowie weitere Berufsgrup-
pen, z. B. aus der Rehabilitation, 
dem Hilfsmittelsektor etc.) über die 
Bündelung von bedeutsamen Ge-
sundheits- und Pflegeinformationen 
in einem System.

 > Abdeckung der Schnittstellenproble-
matik zwischen Eingliederungshil-
fe, sozialer Pflegeversicherung und 
gesetzlicher Krankenversicherung, 
z. B. über die Abbildung des zeit-
lichen Mehraufwands durch einen 
erhöhten Bedarf im Bereich Pflege 
oder als inhaltliche Argumentations-
hilfe für eine höhere Einstufung des 
Eingliederungsbedarfs, wenn kein 
diagnostizierter Pflegebedarf 4 oder 
5 vorliegt.

 > Verbesserung des Überleitungsma-
nagements setting- und sektorenüber-

greifend im Rahmen des Förder- und 
Versorgungsprozesses.

Einhergehend mit einer besseren be-
darfsgerechten gesundheitlichen und 
pflegerischen Versorgung können mit-
telfristig die Gesunderhaltung, Lebens-
qualität und Teilhabe der Zielgruppe 
gefördert werden.

Zielgruppe und Anwendungsbereich 
der App I.D.A

Die Zielgruppe des Einschätzungsin-
struments I.D.A bilden Menschen mit 
sogenannten komplexen Beeinträchti-
gungen. Unter diesem Begriff wird nach 
dem hier zugrunde gelegten Verständ-
nis neben einer primär geistigen Beein- 
trächtigung das Zusammenkommen und 
Zusammenwirken mehrerer vielschich-
tiger Beeinträchtigungen u. a. in den 
folgenden Bereichen assoziiert:

 > emotionale und soziale Entwicklung,
 > Sprache und Kommunikation,
 > körperliche und motorische Ent-

wicklung,
 > Sinnesfunktionen,
 > Alltagsgestaltung und selbstständige 

Lebensführung,
 > alters- und/oder beeinträchtigungs-

bedingte Komorbiditäten.

Das vorliegende Instrument wurde 
überwiegend in Wohneinrichtungen der 
Eingliederungshilfe für erwachsene Men-
schen mit geistigen und mehrfachen Be-
einträchtigungen getestet und evaluiert. 
Bei der Entwicklung fand insbesonde-
re die Erfassung gesundheitlicher und 
pflegerischer Bedarfe von Menschen 
mit komplexen Unterstützungsbedar-
fen sowie von älteren Personen mit 
geistigen und mehrfachen Beeinträchti-
gungen Berücksichtigung. Diese beiden 
Gruppen weisen zum Teil diffizil ab-
zubildende Bedarfskonstellationen auf 
und gelten als besonders vulnerabel in-
nerhalb des adressierten Personenkrei-
ses (s. hierzu Abschnitt „Hintergrund 
und Entwicklung der App I.D.A“). Im 
Rahmen der Erprobung und Evaluation 
des I.D.A nahmen auch eine Einrich-
tung für Menschen mit seelischer Be-
einträchtigung sowie eine Wohngruppe 
für Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene mit geistigen und mehrfa-
chen Beeinträchtigungen teil.

Die Inhalte des I.D.A sind sprachlich 
so konzipiert, dass es im Feld der Ein-
gliederungshilfe wirkenden Akteur*in-
nen ohne fachliche Kenntnisse und 
Vorbildung in den Bereichen Gesund-
heit und Pflege eine differenzierte Ein-

sicht und ein dezidiertes Verständnis 
in die gesundheitliche und pflegerische 
Versorgung und zielgruppenspezifische 
Bedarfe eröffnet. Der Einsatz des I.D.A 
dient dabei der Unterstützung, Förde-
rung und als Ergänzung, nicht aber als 
Ersatz einer fachlichen Expertise.

Aufbau und Inhalte der App I.D.A

Die aktuelle Version der App beinhaltet 
wie in Abb. 2 dargestellt die folgenden 
Bausteine und Unterpunkte, die nach 
dem Baukastenprinzip flexibel ausge-
wählt, angelegt und bearbeitet werden 
können. 

Das Einschätzungsinstrument I.D.A 
setzt sich aus den drei Bausteinen 1. In-
formation, 2. Dokumentation und 3. 
Assessment zusammen. Für die Erfas-
sung der Daten werden in der App Mas-
ken und Fragebögen mit vorgegebenen 
Inhalten und Antwortoptionen zur 
Verfügung gestellt, die entsprechend 
den Bedarfen einer Person ausgewählt 
und angelegt werden können. Abhängig 
von der getroffenen Auswahl werden 
die Nutzenden automatisch durch ver-
schiedene Fragen-/Antwortpfade navi-
giert. Zudem besteht die Möglichkeit, 
getätigte Angaben durch anschließende 
offene Freitextfelder genauer zu beschrei-
ben oder weitere wichtige, individuell 
bedeutsame Informationen zu hinter-
legen.

Baustein 1 – Information

Unter Information können individuell 
personenbezogene Informationen an-
gelegt werden, wie z. B. Stamm- und 
unterschiedliche Kontaktdaten, be-
stehende Hilfebedarfsgruppen, ein dia-
gnostizierter Pflegegrad, Informationen 
zur Geschäfts- und Einwilligungsfähig-
keit, verschiedene Willenserklärungen 
oder wichtige biografische Informa-
tionen. Zudem besteht für den einrich-
tungsinternen Gebrauch die Option, 
Tagesberichte zu verfassen und fortzu-
schreiben. Aus den unter 1. Informa-
tion hinterlegten bzw. ausgewählten 
Inhalten wird automatisch ein Stamm-
blatt mit wichtigen Angaben generiert. 
Die enthaltenen Informationen wurden 
gemeinsam mit den Praxispartnern her-
geleitet, bleiben aber flexibel auswählbar.

Baustein 2 – Dokumentation

Unter dem Baustein Dokumentation 
besteht die Möglichkeit, nach Bedarf 
wichtige Gesundheits- und Pflegein- 
formationen unter Berücksichtigung 
zielgruppenspezifischer Aspekte zu 

4  HMB = Hilfebedarf von Menschen mit Behinderung
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dokumentieren. Insgesamt können 15 
Unterpunkte angewählt werden, um 
beispielsweise Kontakte involvierter 
Professionen aus dem Gesundheits- und 
Heilmittelsektor und Informationen zu 
vorhandenen Unterstützungsbedarfen, 
der Mund- und Zahngesundheit, exis-
tierenden Vorerkrankungen, zum Impf-
status, kritischen Lebensereignissen, 
zum Lebensstil, zu den Bereichen Prä-
vention und Vorsorge und zur Medi-
kation anzugeben sowie dazugehörige 
Therapien, durchgeführte Angebote, 
Maßnahmen und Interventionen auf-
zuführen.

Baustein 3 – Assessment

Mit Hilfe des Assessments können per-
sonenkreisspezifisch gesundheits- und 
pflegerelevante sowie krankheits- und 
altersbedingte Veränderungen einer 
Person systematisch erfasst und regel-
mäßig überprüft werden. Für die Ein-
schätzung werden die Module 3.1 bis 
3.10 mit dazugehörigen Items angeboten.

Wird das Assessment zum ersten 
Mal ausgefüllt, sollten alle 10 Module 
beurteilt werden, um zunächst den Ist-‐
Zustand einer Person zu ermitteln. Im 
Anschluss empfiehlt es sich, die Module 
einzeln bei Bedarf, wenn eine Verän-
derung im Alltag beobachtbar ist, oder 
spätestens nach 6 Monaten erneut zu 
prüfen und ggf. durchzuführen.

Die Beurteilung der Items findet ein-
heitlich in Anlehnung an die ICF statt. 
Es wird jeweils das Ausmaß der Be-
einträchtigung anhand der Merkmals-

ausprägung keine, leichte, mäßige, er-
hebliche und volle Beeinträchtigung 
eingeschätzt. Alternativ bestehen die 
Auswahloptionen nicht spezifiziert 
und nicht anwendbar.

Jedem Modul ist eine Screening-Frage 
vorgeschaltet, um zunächst zu überprü-
fen, ob sich in der jeweiligen Dimen- 
sion eine Veränderung ergeben hat. Wird 
die Frage mit „ja“ beantwortet, öffnet 
sich eine Ansicht mit den dazugehöri-
gen Items und die Einschätzung kann 
erfolgen. Wird „nein“ gewählt, kann zum 
nächsten Modul übergangenen werden.

Baustein 3 – Assessment:  
Integrierte Planungshilfe

Wird ein festgestellter Ist-Zustand bzw. 
eine ermittelte Veränderung von der 
Person als Einschränkung wahrgenom-
men (auch an dieser Stelle erfolgt zu-
nächst eine Screening-Frage), kann auf 
ein in I.D.A integriertes Tool zur Pla-
nung von Unterstützungsmaßnahmen 
zurückgegriffen werden.

Die Planungshilfe ist so konzipiert, 
dass die Nutzenden nach und nach 
durch die einzelnen Schritte zur Pla-
nung, Durchführung und Evaluation ei- 
ner Unterstützungsmaßnahme geführt 
werden. Zunächst wird dafür eine Per-
son-Umfeld-Analyse (PUA) angeboten. 
Gemeinsam können darüber in für die 
gesundheitliche und pflegerische Ver-
sorgung bedeutsamen Lebensbereichen 
Barrieren und Ressourcen in Bezug auf 
eine identifizierte Einschränkung er-
mittelt werden. Im Anschluss besteht 

die Möglichkeit, die Ausgangssituation, 
die auf Grundlage der PUA abgeleiteten 
Ziele und Inhalte einer Maßnahme, 
daran beteiligte Personen und die Zei-
ten und Orte der Umsetzung zu be-
schreiben sowie eine Zwischen- und 
Abschlussevaluation zu terminieren 
und durchzuführen. Für die aktive Ein-
bindung der Person mit komplexen 
Beeinträchtigungen sind Verlinkungen 
zu Materialsammlungen in Leichter  
Sprache und aus dem Bereich der Un-
terstützten Kommunikation hinterlegt.

Die App bietet auch die Option, ab-
geschlossene Assessments zu archivie-
ren, einzusehen und untereinander zu 
vergleichen, um Entwicklungen über 
einen längeren Zeitraum abbilden und 
die Wirksamkeit durchgeführter Unter-
stützungsmaßnahmen besser beurteilen 
zu können.

Baustein 3 – Assessment: Herleitung 
der Dimensionen und Items sowie 
Reliabilitätsprüfung

Die Dimensionen und Kriterien der 10 
Module (s. Abb. 2, 3.1 bis 3.10) wurden 
im Zuge des Methodenmix (s. Abb. 1)  
schrittweise hergeleitet und die Reliabilität 
wurde zu zwei Zeitpunkten überprüft. 
Die Identifikation und Zuordnung der 
Items zu den einzelnen Dimensionen 
bzw. Modulen fand im Zuge der Erhe-
bung mit dem NBA und der ICF statt. 
Folglich setzen sich die 10 Module in-
nerhalb des I.D.A aus den Items der 
ICF sowie dem NBA zusammen.

Abb. 2: Bausteine und Unterpunkte der App I.D.A – Stand: April 2021 (eigene Darstellung)

1.      INFORMATION
1.1     Daten zur Person
1.2     Wohnform
1.3     Hilfebedarfsgruppe/n
1.4      Pflegebedürftigkeit nach 

Sozialgesetzbuch XI
1.5      Informationen zur Geschäftsfähigkeit, 

Einwilligungsfähigkeit und rechtlichen 
Betreuung

1.6     Willenserklärungen
1.7     Art der finanziellen Unterstützung
1.8      Angaben zum 

Schwerbehindertenausweis
1.9      Biografische und persönlich  

bedeutsame Informationen
1.10   Tagesberichte

2.       DOKUMENTATION
2.1     Informationen zur Krankenversicherung
2.2      Bereitschafts-, Haus-, Fachärzt*innen 

und zuständiges MZEB
2.3      Aufenthalte in Krankenhäusern, 

psychiatrischen Kliniken, 
Rehabilitationseinrichtungen o. Ä.

2.4     Vorerkrankungen
2.5     Zahn- und Mundgesundheit
2.6     Allergien und Unverträglichkeiten
2.7     Unterstützungsbedarf/e
2.8     Aspekte der Frauenheilkunde
2.9     Kritische Lebensereignisse
2.10   Lebensstil
2.11   Blutgruppe und Impfstatus
2.12   Prävention und Vorsorge
2.13   Hilfsmittel
2.14    Therapeutische Maßnahmen und 

Beratungsangebote
2.15    Medikamentöse Therapien und 

Wechselwirkungen

3.       ASSESSMENT (inkl. Planung von 
Unterstützungsmaßnahmen)

3.1     Physiologische Vorgänge
3.2      Kognitive Fähigkeiten und mentale 

Funktionen
3.3     Sinnesfunktionen
3.4     Bewegung und Mobilität
3.5     Sprache und Kommunikation
3.6     Psyche und Verhalten
3.7     Grundlagen der Selbstversorgung
3.8     Selbstständige Lebensführung
3.9     Soziale Beziehungen
3.10   Sexualität   

Version: April 2021

I.D.A: Information – Dokumentation – Assessment
Zur Erfassung von pflegerischen und gesundheitlichen Bedarfen von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen
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Auf Grundlage der erhobenen Da-
ten konnte zudem eine erste Reliabili-
tätsprüfung über die Bestimmung des  
Spearman'schen Rangkorrelationsko-
effizienten erfolgen. Eine zweite Ana-
lyse der Reliabilität wurde mittels der 
abschließenden Erhebung zur Evalua-
tion des vorläufigen Einschätzungsin- 
struments I.D.A durchgeführt. Basierend 
auf den gesammelten Daten wurde da-
bei ein weiteres Mal überprüft, ob die 
unter 3.1 bis 3.10 zugeordneten Items 
die jeweilige Dimension auch tatsäch-
lich abbilden. Zur Bestimmung der in-

ternen Konsistenz wurde Cronbachs 
Alpha für die einzelnen Module be-
rechnet, um die Messgenauigkeit zu 
ermitteln. Der ermittelte Grad der in-
ternen Konsistenz war in Anlehnung 
an CRONBACH (1951, zit. in BLANZ 
2015, 256) hoch bis exzellent, sodass 
zunächst keine Anpassungen vorge-
nommen werden mussten.

Flexibler Einsatz, Schnittstellen und 
Nutzungsrollen der App I.D.A

Die App I.D.A ist in einem responsiven 
Design gestaltet, sodass die Inhalte auf 
allen gängigen Endgeräten, wie Tab-
lets, Smartphones und Desktop-PCs, 
abrufbar und gut bearbeitbar sind. Als 
webApp können nach Bedarf Zugän-
ge über das Internet (auf deutschen 
DSGVO-konformen Servern), das Intra- 
net einer Einrichtung oder über einen 
lokalen PC geschaffen werden. Des 
Weiteren lassen sich Schnittstellen zwi-
schen dem I.D.A. und bereits bestehen-
den Softwarelösungen zur Datenver-
waltung herstellen.

Wird ein Zugang neu angelegt, kön-
nen unterschiedliche Nutzungsrollen 
festgelegt werden, über die bestimmte 
Rechte zur Bearbeitung der Inhalte in-
nerhalb der App I.D.A zugewiesen wer-
den, z. B. nur Zugang zu bestimmten 
Informationen, eingeschränkte Lese- 
und Bearbeitungsrechte.

Die App I.D.A ist so konzipiert, dass 
das Anlegen von neuen Klient*innen 
sowie das Einpflegen und Bearbeiten 
von Daten mit geringer bis mittlerer 
Medienkompetenz gut zugänglich und 
leicht durchführbar sind. Für die Einar-
beitung in die Inhalte und Funktionen 
ist in der App ein Manual im PDF-For-

mat hinterlegt. Zudem sind mehrere Er-
klärvideos zu den Bausteinen, Inhalten 
und Funktionen des Einschätzungs-
instruments entstanden, auf die online 
frei zugänglich über die Plattform You-
Tube zurückgegriffen werden kann 
(https://www.youtube.com/channel/
UClDIkSstMQmtYp0agoBaUGg). Eine 
separate Schulung ist daher nicht er-
forderlich, kann aber selbstverständlich 
als zusätzliche Unterstützung bei der 
Einführung über eine Kontaktaufnah-
me mit den Autorinnen dieses Beitrags 
angefordert werden.

Diskussion und Ausblick

Die App I.D.A bietet als ICF-basiertes 
Einschätzungsinstrument eine klare 
bedarfsorientierte Grundlage und da-
mit die Chance, in Ergänzung zu den 
bestehenden Verfahren in der Einglie-
derungshilfe, z. B. dem Teilhabe-/Ge-
samtplanverfahren, und im Rahmen der 
sozialen Pflegeversicherung die gesund-
heitlichen und pflegerischen Bedarfe 
mit und über eine Person mit komple-
xen Beeinträchtigungen bedarfsangemes-
sen herauszuarbeiten und abzubilden. 
Zielgruppenspezifische gesundheits- und 
pflegerelevante sowie krankheits- und 
altersbedingte Veränderungen können 
systematisch erfasst und gemeinsam 
Unterstützungsmaßnahmen setting- und 
sektorenübergreifend geplant, durchge-
führt und evaluiert werden. Als digitale 
Lösung ermöglicht das I.D.A zudem, 
wichtige Gesundheits- und Pflegeinfor-
mationen für alle am Förder- und Ver-
sorgungsprozess beteiligten Personen 
und Professionen (unter Wahrung des 
Einverständnisses und des Datenschut-
zes) schnell zugänglich zur Verfügung 
zu stellen und so die Kommunikation 
und das Überleitungsmanagement mit 
und im Sinne der Person mit komplexer 
Beeinträchtigung zu verbessern.

Bei der hier vorgestellten Version der 
App I.D.A (Stand: April 2021) handelt 
es sich um ein vorläufig abgeschlosse-
nes Produkt. Die geringen Stichproben-
anzahlen und kurzen Testungszeiträu-
me während der Entwicklung machen 
eine längerfristige Erprobung in der 
Praxis erforderlich.

Aufgrund des begrenzten Budgets 
konnten zudem noch nicht alle gemein-
sam mit den Praxispartnern ermittelten 

Features innerhalb der App umgesetzt 
werden. Dazu gehören u. a.:

 > eine Funktion zur Generierung ver-
schiedener Überleitungsbögen, so- 
dass automatisch für den jeweiligen 
Verwendungszusammenhang bedeut-
same Informationen aus dem Instru-
ment übersichtlich zusammengestellt 
werden;

 > eine Upload-Funktion, um Dokumen-
te, Berichte etc. unter den einzelnen 
Unterpunkten sowie bearbeitbare 
Textdateien (z. B. zur Anfertigung 
und Fortschreibung im Rahmen von 
Gesundheitsprophylaxen, Pflegedo-
kumentationen, unterschiedlichen 
Verlaufsprotokollen) zu hinterlegen;

 > die Implementierung zusätzlicher vi-
sueller Vergleichsmöglichkeiten der 
archivierten Assessments;

 > Erweiterungen in den Bereichen der 
digitalen Barrierefreiheit, z. B. die 
Bereitstellung von Inhalten in Leich-
ter Sprache, eines Screenreaders oder 
einer Seitenmaske.

In I.D.A sind Hinweise und Materia-
len zur aktiven Einbindung der Person 
mit komplexen Beeinträchtigungen 
hinterlegt. Allerdings besteht die Ge-
fahr, dass vornehmlich eine Fremd-
einschätzung vorgenommen wird und 
die Perspektive der Person selbst nur 
bedingt Berücksichtigung findet. Vor 
dem Hintergrund der Prämissen Teil-
habe und Selbstbestimmung gilt es da-
her, auch in dieser Hinsicht die App 
entsprechend weiterzuentwickeln. Für 
dieses Vorhaben bieten sich beispiels-
weise partizipative Forschungszugänge 
an, um gemeinsam mit Mitgliedern der 
Zielgruppe als Co-Forschende Inhal-
te des I.D.A, z. B. unter Verwendung 
von Leichter Sprache, Materialien und 
Medien der Unterstützten Kommunika-
tion, so zu modifizieren, dass eine ak-
tive Teilhabe und Selbstbestimmung im 
Rahmen der Anwendung der App und 
damit zusammenhängend im Kontext 
der gesundheitlichen und pflegerischen 
Versorgung sichergestellt werden können.

Aufgrund der zuvor angeführten Grün-
de ist eine längerfristige Erprobung 
der App I.D.A im Arbeitsalltag in den 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
oder auch im häuslichen privaten 
Wohn- und Lebensbereich unabdingbar. 
Ziel ist es, über den kontinuierlichen 
Austausch und mittels gemeinsamer 
Reflexion mit den Akteur*innen aus 
der Praxis sowie dem Personenkreis 
selbst weitere notwendige inhaltliche 
und anwendungsbezogene Modifika-
tionen vornehmen und das Instrument 
in Bezug auf unterschiedliche Zielgrup-
pen und Lebenskontexte passgenau er-
weitert zu können. Denkbar ist der Ein-

Der Einsatz der App I.D.A ermöglicht,  
Gesundheits- und Pflegebedarfe bedarfsangemessen  
herauszuarbeiten und abzubilden.

https://www.youtube.com/channel/UClDIkSstMQmtYp0agoBaUGg
https://www.youtube.com/channel/UClDIkSstMQmtYp0agoBaUGg
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satz und die Erprobung des I.D.A auch 
im Kontext von und mit Menschen mit 
seelischer Beeinträchtigung, Kindern 
und Jugendlichen mit komplexen Be-
einträchtigungen, in der ambulanten 
und stationären (Alten-)Pflege sowie im 
häuslichen Bereich für pflegende An-
gehörige von Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigungen. Grundsätzlich er-
fordern stetige Veränderungen in der 
Praxis und gesetzliche Neuregelungen 
eine kontinuierliche Reflexion, Anpas-
sung und Erweiterung der App I.D.A.

Zwei Praxispartner konnten bereits 
gefunden werden. Die Leitungen und 
Mitarbeitenden des Wohnhauses Haus 
am Wald der Lebenshilfe Wolfsburg 
gGmbH sowie des Hauses Regenbogen 
des Diakonischen Werkes Oldenburg 
Förderung und Therapie gGmbH (ein 
heilpädagogisches Wohnangebot für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene mit geistigen und mehrfachen Be-
einträchtigungen) haben sich dazu ent-
schieden, das I.D.A weiter zu nutzen 
und gemeinsam mit dem (ehemaligen) 
Projektteam zu optimieren.

Zum Zeitpunkt dieses Beitrags ist 
allerdings noch nicht abschließend ge-
klärt, ob die App I.D.A über die Ost-
falia Hochschule oder im Zuge einer 
Ausgründung weiterentwickelt werden 
wird. Daher können noch keine Aussa-
gen über eventuell entstehenden Kos-
ten getroffen werden. Fest steht, dass 
die App in ihrer aktuellen Version be-
reits in der Praxis anwendbar ist. Laut 
Rückmeldungen der Projektpartner er-
leichtert der Einsatz die gemeinsame 
Arbeit in den Wohneinrichtungen und 
wirkt sich unterstützend auf die För-
derung sowie die gesundheitliche und 
pflegliche Versorgung mit und im Sinne 
der Bewohnenden aus.

Bei Interesse und für weitere Infor-
mationen kann die Webseite https://
www.i-d-a.app/ besucht oder auch gern 
Kontakt zu den Autorinnen dieses Bei-
trags aufgenommen werden.

LITERATUR

BLANZ, Mathias (2015): Forschungs-
methoden und Statistik für Soziale Arbeit. 
Grundlagen und Anwendungen. 1. Aufl. 
Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. 
DING-GREINER, Christina (2021):  
I. Bewohner und Mitarbeiter in stationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe und 
der Altenhilfe mit Schwerpunkt psychi-
schen Erkrankungen. In: Ding-Greiner, 
Christina (Hg.): Betreuung und Pflege 
geistig behinderter und chronisch  
psychisch kranker Menschen im Alter.  
Beiträge aus der Praxis. 2., erw. u.  
überarb. Aufl. Stuttgart:  
Kohlhammer, 13–79. 
GERAEDTS, Max; SCHWALEN, Susanne 
(Hg.) (2017): Gesundheitsuntersuchung 
für Menschen mit geistiger Behinderung. 
Modellprojekt zur Erfassung der medizi-
nischen Versorgung von Menschen mit 
geistiger Behinderung – Abschlussbericht. 
Unter Mitarbeit von R. Leibner, R. Kraska 
und W. de Cruppé.  
www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=/_
media/pdf/versorgung/Gesundheitsunter-
suchung_Menschen_Mit_Geistiger_Behin-
derung_Abschlussbericht_2017_09_06.
pdf (abgerufen am 10.06.2021). 
HASSELER, Martina (2016): Anforderun-
gen und Herausforderungen an gesund-
heitliche und pflegerische Versorgung  
von Menschen mit Behinderungen in  
Einrichtungen der Eingliederungshilfe. In:  
Pflege & Gesellschaft 21 (4), 293–313. 
HASSELER, Martina (2014): Menschen 
mit geistigen und mehrfachen Behin-
derungen als vulnerable Bevölkerungs-
gruppe in gesundheitlicher Versorgung. 
In: Deutsche Medizinische Wochenschrift 
139 (40), 1–5. 
LATTECK, Änne-Dörte; WEBER, Petra 
(2018): Die Einschätzung des pflegerischen 
Unterstützungsbedarfs bei Menschen mit 
geistiger Behinderung. In: Meißner, Anne 
(Hg.): Begutachtung von Pflegebedürftig-
keit. Praxishandbuch zur Pflegebedarfs-
einschätzung bei Erwachsenen. 1. Aufl. 
Bern: Hogrefe, 143–162. 
RATHMANN, Katharina; KOSTKA, 
Jacqueline; OLUKCU, Sema (2020):  
Medizinische Versorgung in Medizinischen 
Behandlungszentren für Erwachsene mit 

geistiger und schwerst-mehrfacher Be-
hinderung (MZEB): Eine qualitative Studie 
zu aktuellen Herausforderungen aus Sicht 
der Behandler_innen. In: Präv Gesund-
heitsf, 1–6. 
RATHMANN, Katharina; FRINGS, 
Stefanie; RÜSTER, Christian (2019): 
Gesundheitsverständnis und -verhalten 
von Menschen mit kognitiven Beeinträch-
tigungen: Eine qualitative Studie. In:  
Präv Gesundheitsf 14 (2), 131–137. 
SEIFERT, Monkia (2016): Wohnen von 
Menschen mit komplexem Unterstüt-
zungsbedarf. In: Theunissen, Georg; 
Kulig, Wolfram (Hg.): Inklusives Wohnen. 
Bestandsaufnahme, Best Practice von 
Wohnprojekten für Erwachsene mit  
Behinderung in Deutschland. 1. Aufl. 
Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 65–82. 
STÖPPLER, Reinhilde (2015): „Neue 
Alte“ inklusive?! Risiken und Chancen der 
Teilhabe von älteren Menschen mit geis-
tiger Behinderung. In: Meier-Gräwe, Uta 
(Hg.): Die Arbeit des Alltags. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien, 165–180. 
SPAETT, Thomas (2017): Ein inklusiver 
Blick auf die Gesundheitsversorgung von 
Menschen mit intellektueller Beeinträch-
tigung. In: Fischer, Erhard; Ratz Christoph 
(Hg.): Inklusion – Chancen und Heraus-
forderungen für Menschen mit geistiger 
Behinderung. 1. Aufl. Weinheim, Basel: 
Beltz Juventa, 242–262. 
TRESCHER, Hendrik (2018): Ambivalen-
zen pädagogischen Handelns. Reflexionen 
der Betreuung von Menschen mit „geis-
tiger Behinderung“. Bielefeld: transcript 
(Gesellschaft der Unterschiede, Band 48).

i

@

Die Autorinnen:                                                 

Lina Stölting                                     

Sonderpädagogin und wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Ostfalia Hochschule 
für angewandte Wissenschaften

l.stoelting@ostfalia.de

Prof. Dr. Martina Hasseler                                    

Pflege-/Gesundheits- und Rehabilitations-
wissenschaftlerin, Professorin für Klini-
sche Pflege an der Ostfalia Hochschule 
für angewandte Wissenschaften, Fakultät 
Gesundheitswesen

m.hasseler@ostfalia.de
@

Anzeige

Unterstützen Sie die Arbeit der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe!
Infos zum Mitmachen, Spenden und Fördern:  
www.lebenshilfe.de/mitmachen/spenden

Dabei sein, damit alle dabei sein können. ©
 L

eb
en

sh
ilf

e 
/ D

av
id

 M
au

re
r

https://www.i-d-a.app/
https://www.i-d-a.app/
http://www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=/_media/pdf/versorgung/Gesundheitsuntersuchung_Menschen_Mit_Geistiger_Behinderung_Abschlussbericht_2017_09_06.pdf
mailto:l.stoelting@ostfalia.de
mailto:m.hasseler@ostfalia.de
http://www.lebenshilfe.de/mitmachen/spenden


178

Teilhabe 4/2021, Jg. 60INFOTHEK

INFOTHEK

Der Bundesverband evangelische Be- 
hindertenhilfe e.V. (BeB) schreibt 

zum sechsten Mal den mitMensch-
Preis aus. Gesucht werden Projekte 
und Initiativen in Angeboten der Ein-
gliederungshilfe oder Sozialpsychiatrie, 
die insbesondere Menschen mit Lern-
schwierigkeiten, psychischer Erkran-
kung und/oder hohem Unterstützungs-
bedarf mehr selbstbestimmte Teilhabe 
ermöglichen. Preisgeld-Stifter ist wieder 
die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft.

Zentrales Thema des Wettbewerbs 
ist dieses Mal „Partizipation“. Der BeB 
verwirklicht gemeinsam mit dem In-
stitut Mensch, Ethik und Wissenschaft 
(IMEW) seit 2016 das Projekt „Hier 
bestimme ich mit – Ein Index für Parti-
zipation“. Wichtige Ergebnisse sind die 
Fragensammlungen „Mitbestimmen!“ 
(in schwerer und Leichter Sprache), 
die Organisationen der Eingliederungs-
hilfe und Sozialpsychiatrie sowie Kom-
munen dabei unterstützen, Beteiligung 
und Mitbestimmung vor Ort insbeson-
dere für Menschen mit Lernschwierig-
keiten, psychischer Erkrankung und/
oder hohem Unterstützungsbedarf zu 
reflektieren und zu stärken.

Durch die Corona-Pandemie gab es 
deutliche Einschränkungen durch Be-
suchs- und Ausgehverbote. Das hatte 
auch eingeschränkte Teilhabe und Par-
tizipation zur Folge. Aber gerade in der 
Krise gibt es Menschen, die innovative 
Lösungen für Partizipation verstärkt 
suchen und finden.

Die Projekte und Initiativen, die sich 
um den 6. mitMenschPreis bewerben, 
sollen die Bedeutung der Mitbestim-
mung von Menschen mit Behinderung 
oder psychischer Erkrankung verdeutli-
chen und fördern, ob mit oder ohne Be-
zug zur Corona-Pandemie. Die Projekte 
und Initiativen sollen darüber hinaus 
einen konkreten, erkennbaren Nutzen 
insbesondere für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten, psychischer Erkran-
kung und/oder hohem Unterstützungs-
bedarf haben und zur Steigerung ihrer 
Lebensqualität beitragen, die Gemein-
wesensorientierung als zentrales Ele-
ment beinhalten, neue Erfahrungen er-
möglichen und neue Wege erschließen, 
eine nachhaltige, langfristige Wirksam-
keit entfalten und kontextbezogen eine 
möglichst große Ausstrahlung erzielen, 

Vorbildcharakter haben und bereits in 
der Projektkonzeption die prinzipielle 
konzeptionelle Übertragbarkeit erken-
nen lassen, sodass das Innovationspo-
tenzial sowie das dazugehörige Know-
how für andere nutzbar werden.

Bewerben können sich juristische 
Personen, die als gemeinnützig aner-
kannt sind (unabhängig von der jewei-
ligen Verbandszugehörigkeit), sowie 
Kommunen, zum Beispiel kommunale 
Beiräte der Bürger*innen mit Behinde-
rung. Die Projekte und Initiativen sol-
len zum Zeitpunkt der Preisausschrei-
bung bereits begonnen haben, dürfen 
allerdings nicht älter als zwei Jahre sein. 
Das Preisgeld darf nicht zur Anschub- 
finanzierung verwendet werden. Die Be- 
werbung erfolgt per Online-Formular auf 
der Webseite www.mitMenschPreis.de. 
Bewerbungsschluss ist der 15. März 
2022 (Ausschlussfrist). Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Eine unabhängige Jury entscheidet 
über die Preisträger. Der erste Sie-
ger erhält das Preisgeld in Höhe von 
10.000 Euro, über die fünf besten Pro-
jekte werden Videodokumentationen 
produziert. Diese werden im Rahmen 
der Preisverleihung im Herbst 2022 in 
Stuttgart gezeigt und danach im Inter-
net publiziert. Außerdem bekommen 
die preisgekrönten Projekte die Filme 
für eigene Zwecke zur Verfügung ge-
stellt. Die eingereichten Bewerbungen, 
die alle Kriterien erfüllen, erhalten zur 
Anerkennung eine Urkunde und wer-
den darüber hinaus auf der Webseite 
vom mitMenschPreis veröffentlicht. Sie 
stehen so anderen als Inspirationsquelle 
zur Verfügung und tragen dazu bei, 
das gemeinsame Ziel voranzubringen: 
Menschen mit Behinderung selbstbe-
stimmte Teilhabe zu ermöglichen und 
eine inklusive Gesellschaft zu verwirk-
lichen. Nachmachen ist ausdrücklich 
erwünscht!

i Weitere Informationen:                                                 

Sevinç Topal                                                                     

Projektverantwortlicher

info@mitmenschpreis.de

www.mitMenschPreis.de

@

6. mitMenschPreis 
Der BeB prämiert innovative Projekte und  
Initiativen zum Thema Partizipation 

http://www.mitMenschPreis.de
mailto:info@mitmenschpreis.de
http://www.mitMenschPreis.de
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Das Kunsthaus kaethe:k in Pulheim 
(NRW) wurde 2020 als Anderer

Leistungsanbieter gegründet. Elf Künst-
ler*innen haben derzeit einen Atelier-
platz in den Bereichen Malerei, Plastik, 
Grafi k, Neue und Interdisziplinäre Me-
dien. Im Kunsthaus werden die Voraus-
setzungen für künstlerisches Arbeiten 
sowie Zugänge in Kultur- und Bildungs-
institutionen geschaffen, die für eine 
selbstbestimmte Professionalisierung 
von Künstler*innen mit Beeinträchti-
gung notwendig sind. Zu den Kernbe-
reichen des kaethe:k Kunsthaus gehö-
ren ein Atelierbetrieb, eine Agentur, ein 
Bildungsprogramm und ein Netzwerk.

Begleitstudie – Andere 
Leistungsanbieter 

Ab Januar 2022 wird das kaethe:k Kunst-
haus in Kooperation mit der Hoch-
schule Merseburg (Fachbereich Soziale 
Arbeit.Medien.Kultur) wissenschaftlich 
begleitet. In der Studie wird die Organi-
sationsform analysiert, insbesondere im 

Hinblick auf Hürden im Zulassungs-
prozess als Anderer Leistungsanbieter. 

Das 2018 mit dem BTHG geschaffene 
Instrument des Anderen Leistungsan-
bieters bietet ein arbeitnehmerähnliches 
Beschäftigungsverhältnis für Menschen 
mit Beeinträchtigung, vergleichbar mit 
einem Beschäftigungsverhältnis in ei-
ner WfbM. In vielerlei Hinsicht unter-
scheidet sich diese Organisationsform
jedoch von Werkstätten: Sie bietet in der 
Regel deutlich weniger Beschäftigungs-
möglichkeiten (keine Mindestplatzan-
zahl von 120 Personen, keine Aufnah-
mepfl icht), birgt dafür aber die Chance 
einer fl exibleren, innovativen und in-
klusionsorientierten Ausrichtung. Der-
zeit sind über 60 andere Leistungsan-
bieter in Deutschland bekannt (Stand 
November 2021, www. rehadat.de). Ob-
wohl diese Zahl kontinuierlich steigt, 
bleibt sie hinter den Erwartungen zurück.

Insbesondere für innovative Ansätze 
besteht hier jedoch ein großes Poten-
zial. Mit dem kaethe:k Kunsthaus ent-

kaethe:k Kunsthaus
Ein Atelier als anderer Leistungsanbieter

wickelt die GKS Inklusive Dienste 
gGmbH als anerkanntes Inklusionsun-
ternehmen der Gold-Kraemer-Stiftung 
neue berufl iche Perspektiven für Men-
schen mit Beeinträchtigung. Erstmalig 
werden Arbeitsplätze für Künstler*in-
nen angeboten, die eine fachliche Pro-
fessionalisierung unter Umsetzung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen des 
Bundesteilhabegesetzes gewährleisten. 

Gelingensbedingungen sollen in der 
Studie sichtbar gemacht werden. Zu-
dem gilt es zu prüfen, welche Rahmen-
bedingungen notwendig sind, damit 
andere Leistungsanbieter teilhabe- und 
inklusionsorientiert arbeiten können.

Das Forschungsprojekt wird von Ja-
nuar bis Juni 2022 durchgeführt.

i  Weitere Informationen:                                                 

Prof. Dr. Frederik Poppe                                                                     

FB Soziale Arbeit.Medien.Kultur

frederik.poppe@hs-merseburg.de@

Kaethe:k sucht neue Künstler*innen

Du zeichnest, malst, � lmst oder fotogra� erst gerne? 
Du machst gerne Kunst mit unterschiedlichen Materialien (z. B. Holz, Ton, Wolle und anderes)?
Du hast Lust als Künstler*in in Teilzeit oder Vollzeit zu arbeiten?

Dann bewirb dich um einen Atelierplatz im kaethe:k Kunsthaus! 
Wir suchen bundesweit nach neuen Künstler*innen.
Wir bieten dir einen eigenen Arbeits-Platz in einem o� enen Atelier in der Nähe von Köln.
Du kannst dort selbstständig Kunst machen und ein eigenes Werk entwickeln. 
Du bekommst Material und künstlerische Fachkrä� e unterstützen dich bei deiner Arbeit. 
Du wirst von einer Agentur vertreten und erhältst Zugang zu Bildung.

Voraussetzungen sind ein künstlerisches Talent und ein Anspruch auf Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben (§§ 57 und 58 SGB IX).

Bitte bewirb dich mit einem Lebenslauf und zwei bis fünf Arbeitsproben. 
Entweder per E-Mail oder per Post.
Ein Team von Kunst-Fachleuten hil�  bei der Auswahl der Bewerbungen.

Hast du Fragen?
Schreib einfach eine E-Mail oder ruf an.

Weitere Informationen
kaethe:k Kunsthaus 
Ansprechpartnerinnen: Melanie Schmitt, Maren Walter
Guidelplatz 5, 50259 Pulheim-Brauweiler
E-Mail: kunsthaus@gold-kraemer-sti� ung.de 
Tel.: 02234-2779510
https://kaethe-k.de/#kunsthaus

http://www.rehadat.de
mailto:frederik.poppe@hs-merseburg.de
https://kaethe-k.de/#kunsthaus
mailto:kunsthaus@gold-kraemer-stiftung.de
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Am 15. und 16. September 2021 
fand der 2. Kongress der Teilhabe- 

forschung statt – online und moderiert 
aus dem Hörsaal der Katholischen Hoch-
schule Nordrhein-Westfalen (katho) in 
Münster. Über 300 Teilnehmer*innen 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz folgten den Hauptvorträgen 
und einer Podiumsdiskussion, disku-
tierten in vier Postersitzungen, sechs 
Forschungswerkstätten und 17 Foren 
mit Einzelvorträgen. Mit über 300 Teil-
nehmer*innen und 108 Beiträgen ist 
der Kongress gegenüber dem 1. Kon-
gress in Berlin weiter gewachsen. Zum 
ersten Mal nahmen etwa 25 Menschen 
mit Lernschwierigkeiten teil – auch als 
Ko-Forscher*innen mit eigenen Beiträ-
gen. Eine Übersetzung in Leichte Spra-
che unterstützte ihre Teilnahme.

Der Kongress hat sich damit zum 
zentralen Ort des Austauschs, der ge-
genseitigen Standortbestimmung und 
zu einem Impulsgeber für die Teilhabe- 
forschung entwickelt. Diese hat das 
Ziel, die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung zu verbessern.

Wie sehr die Teilhabeforschung da-
bei auf das breite Spektrum wissen-
schaftlicher Disziplinen angewiesen 
sei – eben auch auf die medizinischen 
und technischen Fächer – das habe 
die Corona-Pandemie gezeigt, so Prof. 
Friedrich Dieckmann (katho) in seiner 
Eröffnungsrede. Zusammen mit Prof. 
Mathilde Niehaus von der Universität 
zu Köln leitete er den Kongress. Wir be-
nötigten mehr denn je Forschung, die 
die Perspektive von Menschen mit Be-
hinderungen und von deren An- und 
Zugehörigen sichtbar macht und die 
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
gewinnt, so Dieckmann weiter. In der 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung 
mit der Pandemie hätten diese Perspek-
tiven fast keine Rolle gespielt. 

Teilhabeforschung und Corona

Die Corona-Pandemie habe für alle 
deutlich gemacht, wie unzureichend 
die Gesundheitsberichterstattung in 
Bezug auf Menschen mit Behinderung 
in Deutschland sei, so Prof. Sabine 
Schäper (katho) auf dem von Mathilde 
Niehaus moderierten Podium. In den 
multinationalen Pandemie-Studien sei-
en Wissenschaftler*innen aus Deutsch-
land immer noch kaum beteiligt. Schä-
per berichtete aus ihren Forschungen, 
wie sehr die Pandemie die Begleitung 

am Lebensende und die palliative Ver-
sorgung von Menschen mit Behinde- 
rung verändert habe. Krankheitsver-
läufe seien enorm schnell gewesen, viele 
Sterbende seien von ihren Nächsten 
durch strikte Kontaktbeschränkungen 
abgeschnitten worden, wovon auch 
palliative Begleiter*innen betroffen wa-
ren. Marie Heide von der Universität zu 
Köln illustrierte, welche neuen metho-
dischen Wege in der Teilhabeforschung 
zu Rehabilitation beschritten worden 
seien. Marco Streibelt stellte dar, welche 
Forschungsbedarfe in der Pandemie 
aus Sicht der Deutschen Rentenversi-
cherung als Fördergeberin im Bereich 
der Rehabilitation entstanden seien. 
Eine Abstimmung mit großen Förder-
institutionen (z. B. Bundesministerien), 
um gemeinsam Pandemie-bezogene 
Forschung schnell auf den Weg zu brin-
gen, habe es nicht gegeben. 

Stigmatisierung abbauen,  
partizipativ forschen

Einen Überblick über die weltweiten 
Forschungsbemühungen zum Abbau 
der Stigmatisierung von Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung gab 
Prof. Katrina Scior vom University 
College London. Sie unterschied dabei 
Maßnahmen auf strukturell-gesellschaft-
licher Ebene (z. B. zur Durchsetzung 
von Rechten, Öffentlichkeitskampag-
nen) von solchen, die das örtliche und 
familiäre Zusammenleben fokussieren 
oder Menschen mit Behinderungen 
selbst befähigen, mit abwertenden Stig-

2. Kongress der Teilhabeforschung 
Innovative Forschung für ein barrierefreies und gleichberechtigtes Zusammenleben

mata umzugehen. Die meisten Maßnah-
men waren partizipativ, d. h. zusammen 
mit Menschen mit intellektueller Beein-
trächtigung entwickelt worden, und da-
durch überzeugend und effektiv. 

Prof. Vera Munde (Katholische Hoch-
schule für Sozialwesen Berlin) und Dr. 
Vera Tillmann (Forschungsinstitut für 
Inklusion durch Bewegung und Sport) 
zeigten in ihrem Beitrag zum Stand der 
partizipativen Forschung, welche me-
thodischen Möglichkeiten, aber auch 
Barrieren bestehen, um sogar Men-
schen, die sich nicht sprachlich äußern 
können, an Forschungsvorhaben zu 
beteiligen. Es wurde deutlich, was zu-
sammen mit Menschen mit Behinde-
rung aktuell neu erprobt wird und wo 
Herausforderungen liegen. Es sei an der 
Zeit, auch in Deutschland einen Kon-
sens herzustellen über die strukturellen 
Bedingungen für Ko-Forscher*innen, 
zum Beispiel über ein Mindestmaß an 
Entlohnung. 

Chancen digitaler Technologien

Prof. Christophe Kunze (Institut Mensch, 
Technik und Teilhabe der FH Furtwan-
gen) zeigte Wege und Irrwege der Ent-
wicklung digitaler Technologien mit 
und für Mensch mit Behinderung auf. 
Die partizipative Entwicklung, die auch 
die Aneignung technischer Unterstüt-
zung durch Menschen mit Beeinträch- 
tigung und ihre Unterstützer*innen 
zum Gegenstand hat, sei ein Königs-
weg: Denn so könne man Lösungen 

Kongressleitung und Moderationsteam v. l. n. r.: Julia Roos, Prof. Dr. Mathilde Niehaus, 
Dr. Katrin Grüber, Prof. Dr. Friedrich Dieckmann.
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entwickeln, die später tatsächlich ge-
nutzt werden. Oft verfalle man der Täu-
schung, durch die neueste Technologie 
würden sich Probleme wie durch Zau-
berei (auf)lösen – Beispiel: Pfl egerobo-
ter löst Fachkräftemangel. Er sprach 
sich dafür aus, in der Forschung und 
Forschungsförderung stärker auf die 
Nutzung bewährter Mainstreamtech-
nologien zu setzen. 

Teilhabechancen und Subjektivität  

Prof. Markus Dederich (Universität zu 
Köln) nahm in seinem Abschlussvor-
trag Diskussionen zu Rahmentheorien 
in der Teilhabeforschung auf. Er plä-
dierte dafür, die Perspektive des Sub-
jekts und der Subjektivität nicht zu 
vernachlässigen. So sei z. B. das Zuge-

hörigkeitsgefühl ein wichtiger Aspekt 
des Teilhabeerlebens, das aber nicht 
einfach durch sozialpolitische oder ver-
sorgungsbezogene Maßnahmen her-
stellbar sei. Ähnliches, so mag man 
einfügen, gilt auch für die Gestaltung 
inklusiver sozialer Beziehungen. Das 
Wechselspiel zwischen Teilhabechan-
cen als Handlungsräume und deren 
Wahrnehmung und Aneignung durch 
Personengruppen und Individuen be-
darf einer weiteren Vertiefung.

Auf dem Kongress war das große Be-
dürfnis spürbar, sich nach Zeiten der 
Isolation wieder wissenschaftlich mit-
einander auseinanderzusetzen – zur 
Selbstvergewisserung sowie um Impul-
se zu geben und zu empfangen. Neben 
der Entwicklung theoretischer Rah-

mungen und neuer methodischer Pfade 
(Stichwörter: Entwicklungsforschung, 
Partizipation, digitale Möglichkeiten), 
neben dem Gewinn durch Multidiszi-
plinarität wurde deutlich: Eine weitere, 
auch internationale Vernetzung von 
Teilhabeforscher*innen ist notwendig, 
denn gemeinsam könnten sie sozia-
len Innovationen auch gesellschaftlich 
zum Durchbruch verhelfen.

i  Weitere Informationen:                                                 

Friedrich Dieckmann                                                                    

Co-Sprecher des Aktionsbündnisses 
Teilhabeforschung

f.dieckmann@katho-nrw.de

www.teilhabeforschung.org/
kongresse/2021/ueberblick

@

i  Weitere Informationen:                                                 

Tim Krüger                                                                    

Projektleitung und Koordination "ReWiKs"

rewiks.reha-wi@hu-berlin.de

https://hu.berlin/rewiks

@

Innovative Materialien zur Erweite-
rung der sexuellen Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen
„ReWiKs-Medienpaket“ und Einführungsveranstaltungen 
sind online verfügbar!

ReWiKs ist der Name eines Projekts, 
das von der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
gefördert wird. Es beschäftigt sich mit 
der Erweiterung der sexuellen Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinde-
rungen in Wohnangeboten der Einglie-
derungshilfe. 

Die Abkürzung steht für Refl exion, 
Wissen, Können in Bezug auf die sexu-
elle Selbstbestimmung. Das „ReWiKs-
Medienpaket” ist eine umfangreiche 
und praxistaugliche Materialsammlung 
zur Erweiterung der sexuellen Selbst-
bestimmung von Menschen mit Behin-
derungen. Es beinhaltet Materialien in 
Alltagssprache und in Leichter Sprache 
und richtet sich an Klient*innen und 
Mitarbeiter*innen von Wohnangeboten 
der Eingliederungshilfe. Ziel ist es, Im-
pulse und konkrete Materialien für die 
Weiterentwicklung der Einrichtungen 
zum Themenfeld der sexuellen Selbst-
bestimmung von Menschen mit Behin-
derungen bereitzustellen. 

Über die „ReWiKs-Plattform” der BZgA 
wird das ReWiKs-Medienpaket für inte-
ressierte Fachpersonen digital bereitge-
stellt. Dafür ist eine Anmeldung über 
ein Formular erforderlich: 

https://qualifi zierung.sexualaufklae-
rung.de/registrierung-rewiks-plattform/

Da die Materialsammlung sehr umfang-
reich ist, werden im ersten Quartal 2022 
zwei kostenfreie Einführungsveranstal-
tungen angeboten, die sich an Mitarbei-
ter*innen und Leitungspersonen aus 
Wohnangeboten der Eingliederungshilfe 
und an Klient*innen der Wohnangebote 
der Eingliederungshilfe richten.

Termine für die kostenfreien digitalen 
Einführungsveranstaltungen

> 14.02.2022, 13:00 – 16:00 Uhr für 
Mitarbeiter*innen und Leitungsper-
sonen aus Wohnangeboten der Ein-
gliederungshilfe in Alltagssprache

> 21.02.2022, 16:00 – 17:30 Uhr für 
Klient*innen von Wohnangeboten 
der Eingliederungshilfe in einfacher 
Sprache

Eine Anmeldung zu den Veranstaltun-
gen ist über die E-Mail-Adresse sexual-
aufklaerung@kuehn-konzept.de möglich. 
Nach der Anmeldung erhalten Sie wei-
tere Informationen.

| Online-Archiv
der Fachzeitschrift
Teilhabe

Ab sofort können Sie 
ältere Fachbeiträge 
der Zeitschrift Teilhabe 
online abrufen. 

Diesen Service bieten 
wir unseren Leser*innen 
kostenlos. Im Online-
Archiv unter:

www.lebenshilfe.de/
wissen

finden Sie alle 
Veröffentlichungen 
der Jahre 2009 bis 2020.

TeilhabeTeilhabe

| www.lebenshilfe.de/wissen

Anzeige

mailto:f.dieckmann@katho-nrw.de
http://www.teilhabeforschung.org/kongresse/2021/ueberblick
mailto:rewiks.reha-wi@hu-berlin.de
mailto:rewiks.reha-wi@hu-berlin.de
https://hu.berlin/rewiks@dasvonderBundeszentralef�rgesundheitlicheAufkl�rung
https://hu.berlin/rewiks@dasvonderBundeszentralef�rgesundheitlicheAufkl�rung
https://qualifi
mailto:sexual-aufklaerung@kuehn-konzept.de
http://www.lebenshilfe.de/
http://www.lebenshilfe.de/wissen
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i  Weitere Informationen:                                                 

Genossenschaft der Werkstätten
für behinderte Menschen in 
Norddeutschland e. G.                             

didab@gdw-nord.de

www.didab.info

@

i  Weitere Informationen:                                                 

Förderverein für regionale 
Entwicklung e. V.                                                                   

info@azubi-projekte.de

www.azubi-projekte.de@

didab – Neue Wege zur Teilhabe
E-Learning für Menschen mit Behinderung

Freie Förderplätze für den sozialen Bereich
Webseitenprojekte für Azubis gesucht 

Das neue Bildungsprogramm der Ge-
nossenschaft der Werkstätten für 

behinderte Menschen in Norddeutsch-
land e. G. (gdw nord) ist ein digitales 
Leuchtturmprojekt, das die Themen 
Bildung, Menschen mit Beeinträchti-
gung und Digitalisierung auf innovative 
Weise verbindet. Mit didab zeigt die 
gdw nord mit auf, wie barrierearme di-
gitale (Weiter-)Bildung aussehen kann.

Die webbasierte Plattform didab bie-
tet eine spannende Lernumgebung mit 
modernem Storytelling, aufwendig pro-
duzierten Videos und Erklärfilmen. 
Interaktive Quizze fördern Motivation 

Der Förderverein für regionale Ent-
wicklung e. V. setzt sich mit sei-

nen Azubi-Projekten für die praxisnahe 
Ausbildung von Berufsschüler*innen 
und Studierenden ein, um ihnen zu 
ermöglichen, das in der Berufsschule
erlangte Wissen anzuwenden und Ver-
antwortung für eigene Projekte zu 
übernehmen – denn das kommt in der 
Berufsausbildung häufig zu kurz. Im 
Rahmen des Förderprogramms „Sozia-
les online“ werden deshalb bundesweit 
aktuell neue Projektpartner aus dem so-
zialen Bereich gesucht. 

Ganz gleich ob Beratungsstelle, So-
zialverband oder Familienzentrum –
Vereine, Verbände und soziale Einrich-
tungen können sich hierbei von Bran-
denburger Auszubildenden aus den Be-
reichen Web-Design, Programmierung 
und Büromanagement kostenfrei eine 

und Lernerfolg. Die überschaubare 
Menüführung ermöglicht den Lernen-
den, sich gut zurecht zu finden und 
digitale Kompetenzen zu erwerben. 
didab bietet komplexitätsreduziertes 
Wissen in Form von mehr als 250 multi-
medialen Lern-Modulen und bereitet in 
einfacher Sprache Themen des Alltags 
und des Berufslebens auf.

In zehn Mitgliedseinrichtungen der 
gdw nord wurden von der Ostfalia 
Hochschule vorab Menschen mit Be-
einträchtigung zu ihren Bildungs-In-
teressen befragt. Auf Grundlage dieser 
wissenschaftlichen Ergebnisse ist didab 

individuelle Webseite erstellen lassen 
und geben den jungen Berufseinstei-
ger*innen damit die Chance, an realen 
und abwechslungsreichen Webseiten-
projekten zu arbeiten. Die gesamte Er-
stellung des Internetauftritts ist dabei 
für die Projektpartner kostenfrei und 
lediglich die Kosten für die Webadres-
se und den Speicherplatz sind selbst zu 
tragen.

Die Barrierefreiheit der Webseiten 
ist hierbei ein wesentlicher Bestand-
teil der Förderprogramme. So werden 
die Seiten auf einem Redaktionssystem 
aufgebaut, das die technischen Voraus-
setzungen zur Einhaltung der Barriere-
freiheit erfüllt. Nach Projektabschluss 
können die Projektpartner mittels die-
sem bedienerfreundlichen, deutsch-
sprachigen Redaktionssystem ihre Web-
seite selbstständig pfl egen – Program-

mierkenntnisse sind dafür nicht er-
forderlich. Sollte es einmal Fragen ge-
ben, können sich die Projektpartner 
auch nach Projektabschluss noch bis 
mindestens 2030 an den kostenfreien 
telefonischen Webseiten-Support der 
Azubi-Projekte wenden. Selbstverständ-
lich werden bei der Erstellung der Seite 
geltende Datenschutzrichtlinien eben-
falls berücksichtigt. Einige bereits ab-
geschlossene Webseitenprojekte fi nden 
Sie unter www.azubi-projekte.de/refe-
renzen.

entwickelt worden – ein neuartiges, 
barrierearmes Lernkonzept, angepasst 
an die Bedarfe der Zielgruppe.

In einem kurzen Video auf der Web-
seite www.didab.info bekommen Sie 
einen Eindruck von der Lernplattform.

Anzeige

Der Newsletter der Bundesvereinigung Lebenshilfe
Jeden zweiten Donnerstag mit ausgewählten Informationen 
rund um das Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderung: 
• Aktuelle Entwicklungen in Politik, Fachpraxis und SelbsthilfeAktuelle Entwicklungen in Politik, Fachpraxis und Selbsthilfe

• Positionspapiere und Stellungnahmen der Lebenshilfe

• Fachbeiträge zu vielen Themen – übrigens auch in Leichter SpracheFachbeiträge zu vielen Themen – übrigens auch in Leichter Sprache

Melden Sie sich jetzt an:

www.newsletter.

lebenshilfe-aktiv.de

http://www.didab.info
mailto:didab@gdw-nord.de
http://www.didab.info
mailto:info@azubi-projekte.de
http://www.azubi-projekte.de
http://www.azubi-projekte.de/refe-renzen.Anzeige
http://www.azubi-projekte.de/refe-renzen.Anzeige
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Mit dem vorliegenden Band ist es  
dem fünfköpfigen Herausgeber*in-

nenteam gelungen, einen spannenden 
Diskurs über historische Forschung 
und historische Bildung vor dem Hin-
tergrund eines weiten Inklusionsver-
ständnisses darzustellen. In den vier 
thematisch ausgerichteten Kapiteln be-
rücksichtigt das Buch ein vielfältiges 
Themenspektrum. Der über 400 Seiten 
starke Band repräsentiert gleichzeitig 
als Sammelband und Dokumentation 
Beiträge der 2018 in Hildesheim statt-
gefundenen Tagung „vergangenheiten 
| vielfältig | vergegenwärtigen. Histori-
sche Bildung inklusiv“.

Im einführenden Beitrag formuliert 
Mitherausgeber und Autor Oliver Mu-
senberg als zentrale Ausgangsüberle-
gung, dass „Inklusion als aktuelle Re-
formidee und Menschenrecht […] nach 
einer weiteren Öffnung und Neuregu-
lierung der Optiken für den Blick in 
die Vergangenheit und für die Rekon- 
struktion von Geschichte“ (13) verlangt. 
Dabei hat der Sammelband mit seinen 
insgesamt 24 Beiträgen den Anspruch, 
sowohl geschichtswissenschaftliche als 
auch fachdidaktische Aspekte zu be-
rücksichtigen – und das in einem in-
terdisziplinären Austausch. Integriert 
werden dabei Begriffe wie Disability, 
Gender und Migration, um diese im 
Gesamtkontext von schulischen und 
außerschulischen Vermittlungs- und 
Aneignungskontexten einer kritischen 
Reflexion zu unterziehen.

Dabei will der vorliegende Band den 
Gesamtkontext „historische Bildung“ 
als allgemeine Klammer verstehen, „in-
nerhalb der sich unterschiedliche diszi-
plinäre und fachliche Perspektiven wie 
historische Bildungsforschung und  
Disability History, empirische Bildungs-
forschung und Erziehungswissenschaft, 
Sonderpädagogik und Fachdidaktik 
sowie Erwachsenenbildung, Museums- 
und Gedenkstättenpädagogik leichter 
versammeln können“ (19). Diesem weit 
gespannten Themenfeld und dem damit 

verbundenen Anspruch wird das Werk 
mit seiner Vielfalt an Diskursbeiträgen 
voll und ganz gerecht.

Die Palette dieser Beiträge reicht von 
der Beschäftigung mit Ungleichheit und 
Chancengleichheit über Hinweise auf 
eine sprachaufmerksame Geschichts- 
didaktik bis hin zu pragmatischen Denk-
anstößen für eine Erinnerungskultur. 
Dabei berücksichtigt der Band heuristi-
sche Überlegungen zu einer Geschichte 
der (Sonder-)Pädagogik ebenso wie die 
Themen „Narrative Kompetenz im in-
klusiven Geschichtsunterricht“ und die 
„Differenzierung in Geschichtsschul- 
büchern“.

Aus der Fülle von Einzelbeiträgen sei 
im Folgenden jeweils ein Beispiel aus 
jedem Themenkomplex herausgegriffen 
und kurz dargestellt. Diese aus Sicht 
des Rezensenten natürlich sehr sub-
jektive Auswahl mag dennoch verdeut-
lichen, mit welch’ unterschiedlichen 
Akzenten das Buch insgesamt wichtige 
Impulse für eine kritische Auseinander-
setzung liefert.

Der erste thematische Bereich be-
fasst sich mit bildungs- und kultur-
historischen Rekonstruktionen. Eine 
äußerst anspruchsvolle Reflexion rund 
um die „pädagogische Konstitution 
von Ungleichheit und die Ungleichheit 
der Pädagogik mit sich selbst“ nimmt 
Andreas KUHN vor. Seinen 14 Seiten 
umfassenden Beitrag richtet er auf die 
Frage aus, ob ein solcher Reflexions-
ansatz für eine sonderpädagogische 
Historiografie von Bedeutung ist. Bei 
seinen „heuristischen Überlegungen“ 
verweist er auf eine für ihn erkennbare 
„doppelte Verunsicherung“, die ange-
siedelt ist zwischen Kontroversen einer 
Legitimationsgeschichtsschreibung der 
Sonderpädagogik und der aktuellen In-
klusionsdiskussion. In einem weiteren 
Schritt bezieht er die Fragestellung ein, 
wie die Konstitution von Pädagogik 
und die von Ungleichheit als pädagogi-
scher Problemstellung zusammenhängen. 

Mit diesen Ansätzen zielt er ab auf eine 
historische Verständigung, für die er 
die Darstellung historischer Entwick-
lungen seit dem 17. Jahrhundert skiz-
zenhaft hinzuzieht. Für den Autor gilt 
letztlich ein Verzicht „auf die Annahme 
einer Einheit der Sonderpädagogik und 
ihrer Differenz zu einer als allgemein 
verstandenen Pädagogik, entlang des 
Zusammenhangs von Pädagogik und 
Behinderung, als systematischem Aus-
gangspunkt sonderpädagogischer His-
toriographie“ (33).

Mit theoretischen Betrachtungen zur 
historischen Bildung befassen sich die 
Beiträge im zweiten thematischen Be-
reich. Dabei wirft Georg MARSCHNIG 
mit seinem zwölfseitigen Beitrag einen 
besonderen Blick auf den Aspekt der 
Sprache in der Geschichtsdidaktik. 
Er weist hin auf die „dringende Not-
wendigkeit einer sprachaufmerksamen 
Geschichtsdidaktik“ und konstatiert 
dabei: „Historische Fragestellungen sind 
dem Medium Sprache ‚auf Gedeih und 

BUCHBESPRECHUNG

Oliver Musenberg, Raphael Koßmann, Marc Ruhlandt, Kristina Schmidt, Seda Uslu (Hg.)

2021. Bielefeld: transcript Verlag. 434 Seiten. 40,00 €. ISBN 978-3-8376-4435-7.

Historische Bildung inklusiv   
 
Zur Rekonstruktion, Vermittlung und Aneignung vielfältiger Vergangenheiten
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Verderb‘ […] ausgeliefert“ (152). Aus-
gehend von einer durch Ludwig WITT-
GENSTEIN vor einhundert Jahren 
geprägten historischen Wurzel, geht 
MARSCHNIG besonders auch auf neu-
ere Untersuchungen sowie Kategorisie-
rungen und Systematisierungen ein, 
die für ihn u. a. wesentlich durch das 
Prozessmodell von HANDRO reprä-
sentiert sind. Mit derartigen Ansätzen 
könne, so MARSCHNIG, einer Verger-
mantisierung des Fachs entgegengetre-
ten werden. Dennoch bestehe als De-
siderat die „Notwendigkeit, sukzessive 
verschiedene Aspekte des historischen 
Denkens sprachlich zu reflektieren und 
diesbezüglich empirisch zu beforschen“ 
(160).

Empirisches Material ist im dritten 
thematischen Bereich des Buchs zu-
sammengetragen. Es widmet sich u. a. 
den schulischen Förderschwerpunkten 
Sehen und geistige Entwicklung sowie 
der Auseinandersetzung mit Dis/ability 
und Differenzierung. Einen besonde-
ren Blick auf „Dis/ability in Objekten“ 
werfen Sebastian BARSCH und Betti-
na DEGNER mit ihrem „Beitrag über 
inklusives historisches Lernen“. Sie 
gehen dabei von einem Grundverständ-
nis aus, dass Objekte in der Dis/ability 
History immer eine doppelte Funktion 
bzw. Bedeutung haben: eine Funktion 
für den Umgang mit Behinderung und 
eine bestimmte Bedeutung für den 
Kontext Behinderung selbst. Im Wei-
teren problematisieren die beiden Au-
tor*innen die „Handlungsfähigkeit der 
Dinge“. Dabei liefern sie vielfältige Im-

pulse für Forschungsfragen und -ansät-
ze, ohne im engeren Sinne eigene oder 
andere empirische Befunde aufzuzei-
gen. Sie machen aber – besonders am 
Beispiel des Schlüssels – deutlich, dass 
Objekte in menschlichen Gesellschaf-
ten „nicht nur zur Motivation oder zur 
Veranschaulichung thematischer Sach-
themen herangezogen werden sollten“; 
vielmehr weist das Autor*innenpaar auf  
„die konkrete Vergegenständlichung 
historischer Verhältnisse“ hin (286).

Mit vier Beiträgen und ihrer Ein-
bettung in den Themenbereich „Prag-
matik“ endet der Sammelband. Damit 
verweist dieses Kapitel auf den dritten 
Aspekt der in der Geschichtsdidak-
tik üblicherweise verwendeten Trias: 
Theorie, Empirie und Pragmatik. In 
diesem beinahe didaktischen Sinne 
ist der Titel des Beitrags von Friedrich 
HUNEKE zu verstehen, der überschrie-
ben ist mit: „Verunsichert? Betroffen? 
Nachdenklich?“ Der Autor geht darin 
auf die Problematik ein, das Erkunden 
von Alltagsgeschichte mit der Beschäf-
tigung mit Biografien zu verknüpfen. Er 
konkretisiert dies sehr eindrücklich am 
Beispiel der Auseinandersetzung mit 
dem Thema Nationalsozialismus inner-
halb der Stadtgesellschaft von Hanno-
ver und der Einbettung in den dortigen 
neuen Lernort „ZeitZentrum Zivilcou-
rage – das Z“. HUNEKE zeigt dabei 
alte und neue Narrative auf, mit denen 
Schüler*innen der Thematik begegnen. 
Und er verdeutlicht, welche Konzepte 
innerhalb geschichtsdidaktischer und 
museumspädagogischer Herangehens-

weisen hilfreich sind, um eine Orientie-
rung an Lebenswelten und Biografien 
als Lernkultur für eine gemeinsame Er-
arbeitung von Problemlösungen durch 
die Lehrenden und Lernenden zu schaf-
fen. Der Beitrag veranschaulicht ferner, 
wie z. B. durch theaterpädagogische 
Ansätze und Methoden biografisches 
Material als Geschichte gespielt wer-
den kann. Der Autor macht dadurch 
deutlich, welche Bedeutung Formen 
sozialen Lernens unter Berücksichtigung 
imaginativen Situationsspiels als Er-
gänzung geschichtsdidaktischer Kon-
zepte haben können.

Der Sammelband verbindet Autor*in-
nen, die mit ihrer Verankerung vor 
allem in den Disziplinen Geschichts-
wissenschaft und Geschichts- sowie 
Politikdidaktik, Sonder- und inklusive 
Pädagogik, Kunstdidaktik, Gedenk-
stättenpädagogik und Rehabilitation 
eine Vielfalt an Erfahrungen und Anre-
gungen zusammentragen. Die Beiträge 
behandeln und formulieren jeweilige 
Forschungsfragen, die darüber hinaus 
aber eine Fülle neuer und spannender 
Forschungsherausforderungen aufzei-
gen. Für die Leserschaft ermöglichen 
sich dadurch Transfers auf die jeweili-
gen eigenen Kontexte, um Historie zu 
bearbeiten und Bildung im Kontext 
von Historie zu gestalten, basierend 
auf einem pädagogischen Verständnis 
eines gemeinsamen Beschreitens von 
Vermittlungs- und Aneignungswegen.
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Schwäbisch Gmünd
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Ackerman, Ina

Begleitete Elternschaft

Menschen mit geistiger Behinderung zwischen 
Menschenrecht und Kindeswohl 

2021. Baden-Baden. Tectum. 114 Seiten. 28,00 €

Arens-Wiebel, Christiane

Erwachsene mit Autismus begleiten

Ein Praxisbuch für Eltern und Fachkräfte 

2021. Stuttgart. Kohlhammer. 257 Seiten. 32,00 €

Bartelt, Heiner

Aus-Halten als aktive  
heilpädagogische Intervention

Herausforderndes Verhalten von Menschen mit 
Intelligenzminderung verstehen und annehmen 

2021. Stuttgart. Kohlhammer. 122 Seiten. 29,00 €

Beranek, Angelika

Soziale Arbeit im Digitalzeitalter

Eine Profession und ihre Theorien im Kontext 
digitaler Transformation. 

2021. Weinheim. Beltz Juventa.  

174 Seiten. 24,95 € 

Binder, Ulrich; Krönig, Franz Kasper (Hg.)

Paradoxien (in) der Pädagogik 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 357 Seiten. 34,95 €

Boecker, Michael; Weber, Michael

Wie lässt sich die Wirksamkeit von 
Eingliederungshilfe messen?

Kompaktes Wissen zu aktuellen Themen aus 
Sozialpolitik und sozialer Arbeit 

2021. Berlin. Deutscher Verein/Lambertus.  
64 Seiten. 9,00 €

Capovilla, Dino

Behindertes Leben in der  
inklusiven Gesellschaft

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 251 Seiten. 24,95 €

Deutsch, Kim; Hörr, Beate; Lerch, Sebastian (Hg.)

Lernfeld „Bürgerschaftliches  
Engagement“

Zwischen erwachsenenpädagogischem  
Anspruch und gesellschaftlicher Realität 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 184 Seiten. 29,95 €

Flick, Sabine; Herold, Alexander

Zur Kritik der partizipativen Forschung

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 316 Seiten. 29,95 € 

Fornefeld, Barbara (Hg.) 

Teil – sein & Teil – haben®  
Wünschen – Gestalten – Leben

Wissenswertes zur Teilhabeorientierten  
Lebensbegleitung Erwachsener mit Komplexer 
Behinderung  

2021. Düsseldorf. bvkm. 240 Seiten. 18,90 €

Föltz, Friedegard

Kinder mit Behinderungen in  
der Pflegekinderhilfe

2021.Weinheim. Beltz Juventa. 207 Seiten. 34,95 €

Gercke, Magdalena

Berufsbezogene Orientierungsmuster 
von Lehramtsstudierenden im  
Hinblick auf schulische Inklusion

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 398 Seiten. 52,99 €

Giel, Barbara

Moderierte runde Tische  
in der pädagogischen und  
therapeutischen Arbeit 

Teilhabeförderung durch  
transdisziplinäre Vernetzung 

2021. München. Reinhardt. 169 Seiten. 29,90 €

Goldfriedrich, Martin; Hurrelmann, Klaus (Hg.)

Gesundheitsdidaktik

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 521 Seiten. 39,95 €

Gottschall, Kristina

Achtsamkeit in der Heilpädagogik 

Auswirkungen und Bedeutung für die  
professionelle Beziehungsgestaltung 

2021. Baden-Baden. Tectum. 104 Seiten. 26,00 €

Hack, Carmen

Kooperation und Vernetzung in 
bildungs- und sozialpolitischen 
Reformprogrammen

Kommunale Praxis, pädagogische  
Forschung und Sozialpolitik 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 306 Seiten. 39,95 €

Heidkamp-Kergel, Birte; Kergel, David;  
August, Sven-Niklas (Hg.)

Handbuch Interdisziplinäre  
Bildungsforschung

Kulturwissenschaftliches Handbuch 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 300 Seiten. 
39,95 €

Katheder, Doris; Wagner Julia

Wie geht wählen?

Bausteine für eine inklusiv ausgerichtete  
politische Bildung – Band 2 

2021. Würzburg. Echter. 103 Seiten. 6,00 €

Kögel, Andreas

Medizin und Gesellschaft

Eine Einführung in die Medizinsoziologie  

2021. Stuttgart. Kohlhammer. 242 Seiten. 36,00 €

Köpcke, Jessica Lilli (Hg.)

Pflegekinder mit Behinderung

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 216 Seiten. 24,95 €

Lotz, Norbert

Therapie-Tools Sokratischer Dialog

2021. Weinheim. Beltz. 192 Seiten. 36,99 €

Maykus, Stephan

Sozialpädagogik als Kooperation

Schule, Bildung, Netzwerke, Partizipation –  
Ein Weg zur pädagogischen  
Kommunalentwicklung 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 282 Seiten. 29,95 €

Meer-Walter, Stephanie

Schüler_innen im Autismus- 
Spektrum verstehen

Praxishilfe zu autistischen Besonderheiten in 
Schule und Unterricht. Mit E-Book inside und 
Online-Materialien  

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 252 Seiten. 29,95 €

Molnar, Daniela

Kategorisierungsarbeit in Hilfen  
für Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Behinderung

Eine vergleichende Untersuchung  

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 207 Seiten. 24,95 €

Musenberg, Oliver, Koßmann, Raphael;  
Ruhlandt, Marc; Schmidt, Kristina; Uslu, Seda (Hg.)

Historische Bildung inklusiv

Zur Rekonstruktion, Vermittlung und  
Aneignung vielfältiger Vergangenheiten  

2021. Bielefeld. transcript. 434 Seiten. 40,00 €

Offergeld, Jana

Unterstützung der Selbstbestimmung 
oder fremdbestimmende  
Stellvertretung?

Rechtliche Betreuung aus der Perspektive von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten  

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 291 Seiten. 39,95 €

Ottersbach, Markus

Soziale Arbeit mit marginalisierten 
Jugendlichen

2021. Stuttgart. Kohlhammer. 176 Seiten. 32,00 €

Petzold, Theodor Dierk

Drei entscheidende Fragen –  
Salutogenese Kommunikation  
zur gesunden Entwicklung

2021. Bad Gandersheim. Verlag Gesunde  
Entwicklung. 262 Seiten. 17,00 €

BIBLIOGRAFIE
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VERANSTALTUNGEN

1.– 2. Dezember 2021, digital

Netzwerktagung für Controller/
innen und Führungskräfte aus den 
Bereichen SGB VIII, IX und XII

https://www.deutscher-verein.de/de/veranstal-
tungen-2021-netzwerktagung-fuer-controllerinnen-
und-fuehrungskraefte-aus-den-bereichen-sgb-
viii-ix-und-xii-4203,2302,1000.html

2. – 3. Dezember 2021, Halle

3. Kongress der medizinischen
Zentren für Erwachsene mit
Behinderung MZEB

https://mzeb-kongress.de/

3. – 4. Dezember 2021, digital

5. Symposium Gewalt und
Aggression am Arbeitsplatz

https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/ 
service/schulung-beratung/veranstaltungen/ 
5-symposium-gewalt-und-aggression-am-
arbeitsplatz-19274

Schachler, Viviane

Partizipation durch Werkstatträte

2021. Heidelberg. Springer Nature. 401 Seiten.  
E-Book. Open Access

Scheer, David

Toolbox Diagnostik

Hilfen für die (sonder-)pädagogische Praxis 

2021. Stuttgart. Kohlhammer. 173 Seiten. 29,00 €

Schwabe, Mathias

Praxisbuch Fallverstehen und 
Settingkonstruktion

2021. Weinheim. Beltz Juventa.  
Medienkombination. 34,95 €

Seidel, Andreas

Praxishandbuch Autismus

ICF-orientiertes Arbeiten: Beratung, Diagnostik 
und Unterstützungsplanung für Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störung 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 204 Seiten. 24,95 €

8. – 11. Dezember 2021, digital 

European Congress of NeuroReha-
bilitation 2021 und 27. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für 
Neurorehabilitation

https://www.efnr-congress.org/

14. Dezember 2021, digital

Wirkung und Wirksamkeit 
von Leistungen in der  
Eingliederungshilfe

https://www.deutscher-verein.de/de/ 
veranstaltungen-2021-wirkung-und-wirksam-
keit-von-leistungen-in-der-eingliederungshilfe- 
4203,2299,1000.html

17. – 20. Januar 2022, digital

Die Schnittstelle Eingliederungs- 
hilfe – Pflege gestalten 

https://www.ba-kd.de/programm/ 
schnittstelle-eingliederungshilfe-2022-01/

20. – 22. Januar 2022, Ludwigsburg

39. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Neurointensiv- und
Notfallmedizin (DGNI) und der
Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft
(DSG)

Arbeitstagung NeuroIntensivMedizin ANIM 2022 

https://www.anim.de/index.php?id=354

26. – 27. Januar 2022, St. Gallen (Schweiz)

Fachsymposium Gesundheit 

https://www.kssg.ch/fachsymposium-gesundheit

Sierck, Udo

Bösewicht, Sorgenkind, Alltagsheld

2021. Weinheim. Juventa. 114 Seiten. 16,95 €

Simanowski, Robert

Digitale Revolution und Bildung

Für eine zukunftsfähige Medienkompetenz 

2021. Weinheim. Beltz Juventa. 102 Seiten. 
16,95 €

Tobler, Sibylle

Veränderungskompetenz fördern

Für Professionals in Führung, Beratung 
und Therapie 

2021. Stuttgart. Kohlhammer. 224 Seiten. 28,00 €

Uslucan, Haci-Halil; Klie, Anna Wiebke;  
Klie, Thomas

Migration, Religiosität und  
Engagement – unauflösbare 
Spannungsfelder?

2021. Freiburg. Lambertus. 64 Seiten. 9,00 €

23. – 25. Februar 2022, digital

35. Jahrestagung der Inklusions-
forscher*innen: „RAUM.MACHT.
INKLUSION. – Inklusive Räume
erforschen und entwickeln“

https://www.uibk.ac.at/congress/ifo2022

4. – 5. März 2022, München

Münchner Symposium 
Frühförderung  

https://www.gaimh.org/eventreader-mg/muen-
chner-symposion-fruehfoerderung-2022.html

10. – 11. März 2022, Göttingen

Wissenschaftliche Tagung 
Autismus-Spektrum

http://wgas-autismus.org/tagung-wtas/

11. – 12. März 2022, Zürich (Schweiz)

Tagung Frühtherapie 2022:  
Beziehung und Interaktion

https://gsest.ch/wp-content/uploads/2021/03/
GSEST-Programm-Tagung-Maerz-22-NEU-RZ.pdf

16. – 18. März 2022, Köln

22. Symposion Frühförderung

https://www.viff-fruehfoerderung.de/ 
22-symposium-fruehfoerderung/

5. – 7. Mai 2022, Hamburg

Internationale Rehabilitations- und 
Mobilitätsmesse für Alle

www.irma-messe.de

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Der Ratgeber  
„Behinderung und Teilhabe.  
Alle Leistungen und Rechte“ 

2021. Düsseldorf. Verbraucherzentrale.  
176 Seiten. 14,90 €

Walter-Klose, Christian

Erfolgreiches Miteinander 
an inklusiven Schulen

Tipps und Strategien für gemeinsames Lernen 

2021. Weinheim Beltz. 184 Seiten. 24,96 €

Wilfert, Kathrin; Eckerlein, Tatjana (Hg.)
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